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Vorbemerkung

Den Rahmen des "Handbuch(s) der Erwerbstätigenstatistik in der ehemaligen DDR"

hätte es gesprengt, Aufgabe des vorliegenden Materials soll es sein - die Darstellung der

Definitionen wichtiger Begriffe der Erwerbstätigenstatistik über vier Jahrzehnte hinweg,

nicht vollständig, aber mit ausreichender Ausführlichkeit. Somit wird die Voraussetzung

für eine sachgerechte Interpretation von Originalergebnissen geschaffen, damit im Zu-

sammenhang auch und nicht zuletztfür Untersuchungen über den inhaltich-historischen

Wandelvon Begriffen und Merkmalen'

Bis einschließlich 1g55 finden sich Definitionen ausschließlich auf Erhebungsunterlagen'

in Erläuterungen zu Erhebungen und in Fachpublikationen. Je ein Beispiel aus den Jahren

1952,1954 und 1955 wurde in die vorliegende sammlung aufgenommen. Anfang 1956

wurde erstmalig den Mitarbeitern der statistischen und planenden Organe eineZu-

sammenstellung von Definitionen als Arbeitsmittel zur Verfugung gestellt. Beeinträchti-

gungen der statistischen Arbeit durch fehlende Einheitlichkeit in den Begrifßbestimmun-

gen machten diesen Schritt notwendig. Es wurden jedoch zunächst nur jene Definitionen

aufgenommen, über die in der Praxis unklare und uneinheitliche Vorstellungen existier-

ten. In gesetzlichen Regelungen oder Richtlinien zum Rechnungswesen fixierte Definitio-

nen fanden in weitem Umfang keine Berücksichtigung. Bereits im darauffolgenden Jahr

erschien eine überarbeitete und fast auf den doppelten Umfang erweiterte Fassung. Beide

Ausgaben wurden von der Statistik als Manuskript gedruckt herausgegeben. Die erste

Buchausgabe erschien 1960 im Staatsverlag, der auch alle weiteren Ausgaben fortan

auflegte. Sie wurde durch jeweils ergänzteund überarbeitete weitere zwei Auflagen er-

setzt. Nur die dritte aus dem Jahre 1963 fand hier Berücksichtigung. Gerade Ende der

funfziger, Anfang der sechziger Jahre wurde auf dem Gebiet der Erwerbstätigenstatistik

eine Reihe von gravierenden definitorischen Veränderungen wirksam. Alle diese Ver-

änderungen sind in den Definitionen dieser Auflage schon wirksam und wurden überdies

dort in jedem einzelnen Fall gesondert dargestellt. Dadurch wird die vergleichende Be-

trachtung erheblich erleichtert. Schon 1965 erschien eine weitere Neuausgabe der, wie

sie seit 1963 hießen, "Definitionen wichtiger Kennziffern und Begriffe für Planung und

Statistik". Die darin enthaltenen Merkmals- und Begriffsbestimmungen wurden mit An-

ordnung vom 23. Februar 1965 über die einheitliche Anwendung von Kennziffern und

Begriffen in planung und Statistik rechtlich als verbindlich erklart. Die Durchsetzung der

verordnung vom 12. Mai 1966 über das einheitliche system von Rechnungsfuhrung und



Statistik führte zu einer Erweiterung der Definitionen, was die 1967 erschienene Ergän-

zungsausgabe erforderlich machte. Diese Ausgabe enthielt erst- und einmalig lediglich

die Neuaufnahmen und Veränderungen, so daß sie nur zusammen mit der Ausgabe 1965

zu handhaben war. Zwei Jahre später wurde die letzte Buchausgabe unter dem neuen

Titel "Definitionen fi.ir Planung, Rechnungsführung und Statistik" aufgelegt, und zwar in
sieben einzelnen Teilen (Broschüren). Dabei wurden miteinander in Beziehung stehende

Abschnitte jeweils in einem Teilzusammengefaßt. So enthielt z.B. Heft 6 die Gebiete

Bevölkerung,

Volks-, Berufs-, Wohnungs- und Gebäudezählungen,

Arbeitskräfte und Löhne sowie

Lebensstandard.

Der Auszug aus dieser Ausgabe in der vorliegenden Samnrlung enthält im Anhang für
Interessenten eine Inhaltsribersicht aller Teile. 1973 wurden schließlich die "Definitionen
wichtiger Kennziffern und Begriffe für Planung und Statistik" als zweibandige Loseblatt-
sammlung herausgegeben, 1980 ein zweites mal als Gesamtausgabe. Zwischenzeitlich er-

folgten jährlich Aktualisierungen. Der hier wiedergegebene Auszug entspricht dem ak-

tualisierten Stand 1989 und ist bereits im "Handbuch..." enthalten. Er wurde jedoch zur

Sicherung einer gewissen Geschlossenheit des vorliegenden Materials hier noch einmal

aufgenommen. Auf eine Nachzeichnung der Aktualisierungsetappen der Loseblatt-

sammlung wurde bewußt verzichtet, da die ftir die Erwerbstätigenstatistik relevanten

Definitionen in ihrer Mehrzahl in dem infrage kommenden Zeitraum keinen bemerkens-

werten Veränderungen unterlagen bzw. neue Definitionen') bereits 1975 wirksam
wurden.

Die Ausztige aus den einzelnen Ausgaben sind als in sich geschlossene Abschnitte gestal-

tet und durch die jeweilige Jahreszahl vor der Seitenangabe gekennzeichnet. Dadurch soll

eine schnelle Orientierung ermöglicht werden. Dem gleichen Zweck dient auch das auf
den nächsten Seiten folgende Register. Das Deckblatt njedem Abschnitt enthält neben

den ausführlichen Quellenangaben auch Hinweise über den Standort der Gesamtaus-

gaben.

t) gemaß Anordnung vom 10. Dezember 1974 über die Einführung der Rahmenrichtlinie für die neue
Gliederung der Beschäftigen der Industrie und des Bauwesens, Gesetzblatt ltl975, Nr. l, S. I
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Arbei tscharakteri stik
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Arbeitseinkornmen
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195614, t957 12, 1963/10, t965112, 1969/10
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1957t2,1965/15
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Aushilfskräffe ................
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Belegschaftswechsel

Beruf ..........

Benrfstätige
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nicht ständig
ständig........
tibrige .........

Berufstätige Mitglieder von Produktionsgenossenschaft en
bav. Rechtsanwaltskollegien .................

Beschaftigle
- am Ende des Quartals

andere..
- direkt für die Umsatzleisnrng .................
- filr die Handelsleistungen
- für übrige Leistungen
- für die wirtschaftsbereich-typische Leistung ..

- für ttbrige Leistungen
- Gesamtb.
- halbtags oder verktlrzt Arbeitende
- hauptamtlich ..............
- in der Benrfsausbildung ...........
- in der Produlcion .....

in sich selbst finanzierenden Einrichtungen
(der Haushaltsorganisationen) ....................
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1969l12
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t96313, 196515, 196915

1969125, t989t27
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195613, t96317, t965t8, t96917
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t989tr7
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1989/18
t967t6
1963/18,
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1989/30
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1989/16
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1967/6,1989/15

t967 16, t96912t, t989 I t7

1967 17, 1969122, 1989/18

t969nt,1989/5
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Durchschnittliche Beschäfti glenzahl ....... .

Durchschnittliches Arbeitsei nkommen
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t969123
t963lt9
t965123,1989/18
1963/18, t96512t, t967 16, 1969t2t, t989 l t7
t9 5619, t9 57 I 4, 1963 I t9
t963lt9
t965123, 1969t23, 1989/18

1956/10

1952t6

1969lt5

1963It3, t965I17, t967/4, t989122

t95615, t95714, t969I16, t989123
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t95616

1963/8

t956t5,1957t3

1965n',l

t965n7

1989/10

195216, t95619
1969/18
1957 16, t963 I t6, 1965t t9

1969lzs

1969t2r,1989/ls

1956t4, t957t4, t963110, t9651t2, t969lt0,
t989tzt

196315 und 8, 1965/10, 1969/8

t96319, t9651tt, t969t9, t989t20

t969123

1956t 5, 1957 I 4, t963 I t2, 1965 I t5
1969114,198917

195213

1952t2

196514, t969t4,1989/3

t963lt9
t969l2t
t989/t7
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Gesamtbeschäftigte ........

Gesetzlicher Urlaub ........
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Grundgehalt
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- Leistungsg. ...............
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Tarifg.
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Halbtags oder sonst verktirA Aöeitende

Handelspersonal ............

Hauptamtlich Beschäft.igte ................
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- Neueinstellung von J.(n) unter l8 Jahren, die nicht
vom Plan der Berufsausbildung erfaßt sind

- ohne Benrfsausbildung .......

t989t26
1989tzs
1989t25

1963 I 16, 1965 I 19, t969 I t9, 1989 /23

1989t24

t957t5

1963/t8, 1965/21

t952ts

1989124

L9 56/ 6, t963 I t3, 1989 I 24
t95717, 1963/13
t963n3
t963n4
t963n4

t955t2

t957t5,198919

t95512

195715, 1963t9, t965I4, t969I4, 198913

tg5216, tg56t4, tg57/5, tg63t8, 196514, tg6g/4,
t989t3

t956t7, t95715

t95214, t95413, 1956/3, 195715, t963/7, t965t8,
t969/7

tg63tg, tg651tt, tglgtg, tgSgtzo

1963/9

1952t2

1952/3

195613, 195715, L96314 und 5, 1965/7, 196917

t963nO

t963 16, 1965 t6, t969 I 5, I 989/8

1952t2

1955t2

t963 I t0, t965 I t3, 1969 I tt
t95212- ohneLehrlinge
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Kaufrnännische und technische Lehrlinge .....

Kommanditist ................

Komplementlire .............

Komplexnorm

Kopfzahl

Kuren

Kurzarbeit

Lager- und Transportpersonal im Handel sowie
Verkaufspersonal ..........

Land- und forstwirtschaftliches Personal ........,.

Lehrlinge

geweöliche
kaufinännische und technische ...

Lehrlingsentgelt ............

Lehrpersonal

Leistungsgrundlohn ......

Leisrungslohn
- einfacher
- progressiver.....

Leistungszuschläge

Leitungspersonal ...

I.eitungs- und Verwaltungspersonal

Lohn .........
- Akkordl.
- Bruttol.
- für Hilfspersonal
- für technisches Personal ..........

für Venvaltungspersonal .

fiir Wirtschaftler .............
Grundl.
Hilfsl. ........
Leisnmgsl.
Nenol.
Provisionsl
Tarifl. ......
7ßitl. ........
Zusatzl. ....

t95619,195118

t969t20,1989114

t963117, 1965/20, 196716, 1969120, l989l14

196313, t96513,196913

t952t4

195215

1967t2, t96914, 1989/4

t96313, 196513, 196712, 196913, 198914

1969t2s

1963 I t2, t965 I 15, 1969 I 12

1989/16

1956/10

195613

195715, 196314 und 5, 1965/7, 1969/7

195613, t95',7 16, I 963/10, 1965 I 13, 1967 12, 1969 I 13

1989/18
t9s2l5
195215

t954t3, t989126

t957t6,1965/7

195717, t963ll3

1952t6,195619
t95216, t95619, 1957 l'7

t989124

t98919

t98919

195716

1956t9, 195',7 17, t963lt6
t963 I t3, t965 I 17, 1967 I 4, 1989 122

t95413
195412

t95413
195412

t9 56 I 6, 1963 I t3, t989 I 24

1956t7, t95715
L9 521 6, t9 5619, 19 5',7 l7
t963 I t5, 1965 I t',l, t967 I 4
L969lt9
t965n7, t96715, t9691t7, 1989124
195217, 1956/8, t969lt9
t956t7, 1963n5
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l.ohnformen
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- im Tarifsystem ................
- nach Kontenrahmen .......
- nach Lohnbestandteilen ..

Lohngruppe

Lohnminderungsausgleich ..

Lohnnebenkosten in der Bauwirtschaft

Lohnprämie

Lohnstufe

Lohrzuschläge ...............

Mechanisierungsgrad der Arbeit

Mehrarbeitsstel lennorm

Mehrleistungslohn ..........
- filrNormenüberefüllung

Mehrleisrungsprämie

Mehrleistungsprämien lt. Prämiensystem ........

Mehrlohn

Mehrmaschi nenbedienungsnonn

Mehrmaschinennorn

Mehrschichtaöeit ................

Meister

Mengennorm

Mitglieder von Produktionsgenossenschaften bzw
Rechtsanwaltskollegien .

- berufstätige M. ...........

Mithelfende Familienangehörige

Nachweislöhne in der Bauwirtschaft

Naturalnorm

Nenolohn

Nettolohnsumme .................

Neueingestellte Jugendliche ...............

Neueinstellung von Jugendlichen unter l8 Jahren, die
nicht vom Plan der Benrfsausbildung erfaßt sind ...........

Nicht aus dem Lohnfonds bezahlte Ausfallzeiten

1956/8

1969/l7

t956t6, 1963 n3, t965/ t6, t967 t3, t969t t6,
1989t24
t989124

t957 16, 19631 t5, 1965/18, 1969/18, t989t25

t9651t7, t967t4
t989t25
t989t24

t95717, t963|t6, t965|t9, t969|t9, t989123

t957t7

t957t7

t989t24

t965n7, t969t t1, 1989t23

t963t14

t989t29

t989t27

1957 t7, t963 I t4, 1969/lE
1956t6

t963/t4

t956t6

1965n7, 1967 t5, 1989124

t969126

t989127

t969t24,1989t28

r96s I t2, 1969 / r0, 1989 t20

1989t2',7

196312, t96513, 1969t3
t989/2

t9 56 12, t9 57 18, t963 I 3, 1965 I 4, t969 I 4, I 989/3

1957t8

t989t27

19631 15, 19651t7, 1967 t4

195216, t989123

1952t2

t955t2

1967t6
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Nicht aus dem Lohnfonds gezahlte Beträge .....

Nicht bezahlte Ausfallzeiten ..............

Nicht in der Produktion Beschäftigte ...............

Nichtindustrielles Personal ..............

Nichtmitglieder in Produlcionsgenossenschaften

Nicht ständig berufstlltige Arbeiter und Angestellte ..........

Nicht ständig Beschäftigle

Nicht bezahlte Ausfallzeiten ...........

Nominelle Aöeiszeit

Normalarbeitsstunden

Normalarbeitszeit ......

Normenarten

Normung der Aöeit .

Normzeit

Objektlohn

Pädagogisches Personal

Personal
- Fachp.
- Handelsp
- Hilfsp.

im Handel
industrielles
ingenieur-technisches
kaufmännisches ........
land- und forstwirtschaftliches .

Lehrp.
nicht industrielles ................,...
sonstiges
sonstiges Handelsp.
technisches

übriges
Verkehrsp.
Verwaltungs-, Hilfs- und Abrechnungsp.
Venvaltungsp. ....

Personen ..

Personenzahl ..

Plannorm ..

Prämien
- aus dem D-Fonds
- fiir Planerfüllung

1956/8, 19651 16, 1967 1 4, 1969 l 16

t963/18, 1965122, 196717, 1969122, 1989/18

t952ls

t9561 4, 1957 18, 1963 I 5, 1969 18

t96313, 196513, 196913

1969ltl

t95612, t957 13, 1963 l Ll, 1965l 13

1963/18, 1965122, 1967 17, 1969 122, 1989/18

t957 18, t963 I 17, 1965120, 1967 i6, 1969120,

t989lt4

1963 I 17, 1965 I 19, 1969 123, I 989/1 3

t9631t7, 1965119, 196115, 1969122, 1989/13

t989126

t969124, t989126

t969lzs

1963 I t6, t965 I 18, 1969 I 19

1989/l I

196315 und 8, 1965/10, 1969/8

t95715, t98919
195214, t95413 , 195613, 1951 15, 196317 , 196518,

t969t7
1956t3
195613, 1957 15, 196314 und 5, 1965/7, 196917

t963 16, t965 16, 1969 I 5, I 989/8
195214

1957 15, 196314 und 5, 1965/7, 196917

t957t6, t96517
t95614, 195718, 1963I5, 196918

195614, 1957 18, 196314 und 5, 196519, 1969/8

t96318
t9 521 4, t9 5 4 12, 19 56 I 3, 19 57 I lO, 1963 I 6, 1965 18,

196917

196315, 1965/10, 196919, 1989Il2
195613, 1957 15, 196314 und 5, 196517, 196917

t963t6, t96516,196916
t954/3, t98919

1965/15

t9631t2, t969l12

1969t26, 1989127

t9691t5,1989122
1956/8
195617

1956/8für Planübererfüllung
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Prämienfonds ........

Prämienlohn .........

Prämienstücklohn .

Prämienzeitlohn ....

Produktionsarbeiter

- im Leistungslohn beschaftigte

Produktionsgenossenschaftsmitgl ieder

Produllionsgnrndarbeiter . .

Produktionshilfsarbeiter ....

Produlrtionspersonal .........
- in Hilfsprozessen
- mit Kontroll- und tJbenrachungsfunktionen

an Maschinen und Anlagen ........................

Produktionworbereitendes Personal

Progressiver
- Leistungslohn ...........
- Stücklohn

Proportionaler Stücklohn

Provisionslohn

Qualifikation

Qualifikationsgerechter Einsatz

Qualifrkationsstufen

Qualitlit der Aöeitsnonnen ...

Registrierte Arbeitsuchende

Slimtliche Beschäftigte ........

Saisonkräfte

Schichtbesetzung, Schichtstärke

Schichtregime ....................

Schichtsystem
- Aöeitskräfte nach dem Sch.

Schwangerschafts- und Wochenurlaub ........

Selbständige

Sonstiges Handelspersonal ...

Sonstiges Personal

Ständige Berufsültige

Ständig Beschäftigte

Stillstands- und Wartezeiten ...........

1969/1',7, 1989/24

t989t25

19631t5, 1965/18, 1969/18, t989t25

1956/8, t957 17, t9631 t6, 19651 19, 1969 I t9,
t989125'

195213, t95613, 195719, t96316, 196515 und 7,
196915 und 7, 1989/8
t952t2

t95719

195213, t989t9

t952t4, t98919

1989/8
1989/8

1989/30

t98919

t95216, t956t9, t95',7 t7
t957 t7

t957t7

t969lt9

1969113,1989/19

t989tzt

t989n9

1989128

t963/t3

t95612,195713

19631 tt, 1965/ t4, t969t tt
t969124, t989t28

t989t28

t969t23, t989t28
t969124, t989t29

1989/16

195612, t963 13, t96513, 196913, 198913

1963/8

195614, 195118, 196314 und 5, 1965/9, 196918

t969ltt,198914

t956t2, t957t3, t963ttt, t965tt3

1956/10, 195',7 19, t969122
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Sttick- bzw. Prämienstticklohn nach Plannormen

Stückgrundlohn ...

Stücklohn
- einfacher........
- progressiver ...
- proportionaler

Summe der gezahlten Bruftoentgelte

Tätigkeit

Täti gkeitshauptguppen

Tarifgehalt

Tarifgrundlohn ..............

Tarifliche Zuschläge

Tariflohn

Tarifsystem
- Lohnbestandteile im

Tatsächliche Dauer des Aöeitstages .

Tatsächlich geleistete Aöeitsstunden

Tatsächlich geleistete Arbeitszeit ......

Techniker

Technisch-begrtindete Arteitsnorm (TAI{) .

Technisches Personal

Teilbeschäftigte

Überstunden

ÜUrige Benrfstlitige

ÜUriges Personal

Umschlagkoeffizient

Umschüler

Unbezahlte Freistellung von der fubeit

Unentschuldigles Fehlen

Ungelernte Arbeiter

Urlaub
- gesetzlicher.......

Verkaufspersonal .......

Verkehrspersonal .......

Verkürzt Arbeitende ...
- laut Aöeiwertrag

t963 I t6, t965 I 19, 1969 I 19

1963n3

1969/18
19631t5,1965/18
t95',717

t957t7

1952t6

t989122

t98917

t989/24

1963^4

t95217

t965lt'7, 196115, 1969117 , 1989124

t969n7
t969lt7

1956/10

t95619

t95119, 1963111, t965120, 1969120, 1989Il4

t963lt0

t989t28

t952t4, 195412, t95613, 19571L0, 196316, 1965/8,

t96917

t963 I 12, t965 / 14, 1969 I 12, 1989 I 6

t952t7, 1957110, t963119, 1965120, 1967/5,
t969123, r989/13

1989/2

t963I5, 1965/10, 196919, 1989Il2

t969lt4

t95615

1989/17

t989n7

t9561 5, t951 1 t0, 1963 1 10, 1965 1 13, 1969 l lO

t957lto
1963/18, t965l2t

195613

195613, 195715, 196314 und 5, 1965/7, 196917

r956t2, t951trc, ß63lll, 19651t4, 196113

t969lt2
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Verkürae Arbeitszeit
- auf Grund gesetzlicher Schutzbestimmungen

Venualtungs-, Hilfs- und Abrechnungspersonal

Venvaltungspersonal

Vollbeschäftigle .............

Vollbeschäftigte (Arbeiter und Angestellte) .......

Vollbeschäfti gteneinheit

Vollkräfte

Wahrnehmung
- gesellschaftlicher Verpflichtungen
- staatsbürgerlicher Verpflichtungen

Warte- und Stillstandszeiten

Wirtschaftler

Wirtschaftler und Verwaltungspersonal ........

Wissenschaftliche und technische Fachkräfte

Zeitgrundlohn .

Zeitlohn
- einfacher....
- Prämienz. ..

Zeitnorm .....

Zeitnormativ

Zusatzlohn ..

Zuscltläge ....
- tarilliche

1957n0
1965t22

196316,1965t6, t96916

195413, t98919

1963/l t, 1965/14, 1989/5

t969ill

t963t t2, 1965t 15, t967 t3, t969t t2, t989 I 5

1963 I I t, 19651 t4, t969 I t2

1963/18, r965t2t
l9s6/10

1963119, t965t22

t9 5412, t963 I 6, 1965t6, t969 I 5

1956t3, t963 t7, 1965/8, 1969t7

1965ltt, t969/9

t963t14

1952t7, 1956/8, t969lt9
t957 t6, t963t 16, 19651 t9
1956/8, 1957 t7, 19631t6, t965n9, 1969fi9,
1989t25,

t989127

r96s123, t969126

195617, t963lt5

t95617, t965118, t967t5, t969n8, 1989125
t952t7
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Auszug aus

Erläuterungen zur Arbeitskräfteplanabrechnung Industrie ...

für das Jahr 1952

Hrsg: Statistisches Zentralamt

Erläuterungen zur Arbeitskräfteplanabrechnung Industrie

- AQII/VEB und AQ/I2AIEB - fiir das Jahr 1952

(nur für volkseigene und ihnen gleichgestellte Betriebe)

Standort im Archiv der Zweigstelle Berlin

des Statistischen Bundesamtes:
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Beschäftigte am Ende des Quartds

Den Beschäfligten insgesamt ... sind alle Arbeitskräfte, die in einem arbeitwertraglichen oder sonstigen

Dienstverhältnis zum Betrieb stehen - einschließlich der Betriebsleiter - zuzurechnen. Die Gesamtzahl der

Beschäftigten umfaßt somit die Arbeitskräfte innerhalb u n d außerhalb des Produktionsbereiches (s. Aöeits-

kräfteplan). Nicht einzubeziehen sind jedoch die Heimarbeiter und die Beschäftigten bei Investitionsbauten und

baulichen Generalreparaturen sowie die Arbeitskräfte in angeschlossenen Handelsbetrieben. Bei Betrieben mit

tiber 200 Beschärftiglen ist auch das Sanitätspersonal hier nicht aufzuführen. ...

Im übrigen gelten als Beschliftigte auch die erkrankten, in Urlaub befindlichen und halbtagsweise oder sonst

verkürzt arbeitenden Personen. Beschäftigte, die am letzten Tage des Quartals aus den Betrieben ausscheiden,

sind noch einzubeziehen.

Stipendienempfänger, die studienhalber längere Zeit vom Betrieb abwesend sind, gehören arbeitskräfteplan-

mäßig nicht zum Betrieb; sie sind weder kopfzahlmäßig noch mit ihren Bezügen in der Arbeitskräfteplanab-

rechnung aufzuführen.

Jugendliche ohne Lehrlinge ... sind Beschäftigte unter l8 Lebensjafuen

Neueingestellte Jugendliche ...

Die ... einzutragenden Zahlender Jugendlichen ohne Lehrlinge §eueingestellte) dürfen nicht die Jugendlichen

enthalten, die am Ende des Berichtsquartals nicht mehr zu den Beschäftigen des Betriebes gehören.

Im Leistungslohn beschäftigte Produktionsarbeiter...

Hier ist dieZali der übenviegend (mehr als 50 % der Arbeitszeit) im Leistungslohn beschäftigten Produktions-

arbeiter anzugeben. Produktionsarbeiter, die im Leistungslohn stehen, sind auch in Krankheitsfiillen, bei

Urlaub usw. als Leistungslöhner anzusehen.

Fortzubildende ...

Als Fortzubildende sind alle Beschäftigten anzusehen, die an Kursen oder sonstigen Ausbildungseinrichtungen

des Betriebes teilnehmen mit dem Zwe*k, in ihrer Arbeitsqualifrkation geftirdert zu werden. Als Ausbildungs-

einrichtungen in diesem Sinne gelten die lt. "Anweisung über Maßnahmen zur Qualifizierung der fubeitskräfte

in der volkseigenen Wirtschaft vom 10. Mai 1951" (GBl. 1951, Nr. 6l) einzurichtenden Fortbildungskurse, in

denen

a) Ungelernte sich eine benrlliche Qualifikation aneigren, um in die Gruppe der Angelernten aufzurücken,

b) Angelernte zu Facharbeitern herangebildet werden,

c) Facharbeiter ihre Kenntnisse enveitern, damit sie das Niveau der technischen Intelligenz erreichen.

Umschiiler, Anlernlinge sowie die ... ausgewiesenen Lehrlinge usw. sind hier nicht aufzuführen
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Fortgebildete ...

Hier sind alle Fortgebildeten einzutragen, die im Berichtsquartal ihre Abschlußprtifung bestanden haben,

unabhängig davon, ob sie dem Betrieb noch angehören oder nicht.

Fortzubildende, die ihre Abschlußprüfung zwar abgelegt aber nicht bestanden haben, sind hier nicht einzu-

beziehen.

In der Produktion Beschäftigte

Hier sind alle ArbeitskräAe innerhalb des Produlrtionsbereichs aufzuführen. Zu diesem gehören neben den

eigentlichen Produktionswerkstätten auch die Hilfsbetriebe und Nebenwerke, wie z.B. Kraftstationen, Repara-

turwerkstätten, Werkzeugbau, Abfallvenrertung, Herstellung von Verpackungsmaterial, innerbetriebliche

Transportarbeiten, angegliederte Sägewerke, Ziegeleien u.ä. Einzubeziehen ist ferner das Personal der Betriebs-

leitung, der kaufmännischen Büros (einschließlich Einkauf und Vertrieb), der Lager für Rohmaterial und Fer-

tigerzeugnisse, der Kontrollen, der Prüf-, Versuchs-, Entrvicklungs- und Forschungsabteilungen, der Lehnverk-

stätten, der Garderoben und Waschräume und der Werkwäschereien für Arbeitskleidung, soweit diese vom

Betrieb gestellt werden muß; auch das Bewachungs- und Feuenrehrpersonal, das Reinigungsperional, die

Boten, Hauswarte, Heizer usw. zählen hieran.

Das Merkmal für die "in der Produktion beschäftigten Arbeitskräfte" ist, daß sie unmittelbar oder miftelbar

zwingend für die Durchführung der Produktion notwendig sind.

Produktionsarbeiter ...

Hieran rechnen alle in der Produklion beschäftigten Arteiter ... also Fach- und Maschinenarbeiter, Schweißer,

Löter, Montierer, Voraöeiter, Werkzeugausgeber, Lageraöeiter, Transportarbeiter innerhalb der Werkstlltten,

Reinigungspersonal der Betriebsräume, Kontrolleure, Reparaturschlosser, Eleklriker, Maurer, Kranführer,

Fahrer, Lehrgesellen u.ä. Auch die Umschüler für diese Berufe sind hier einzubeziehen. Die Produltions-

arbeiter sind nicht in einer Summe, sondern getrennt nach Produlctionsgrundarbeitern und Produktionshilfs-

arbeitern anzugeben.

Zu den "Produktionsgmndarbeitenr" ... gehören sämtliche Hand- und Maschinenarbeiter, die unmittelbar

die Fertigung der im Produktionsplan enthaltenen Erzeugnisse durchfüfuen und deren Löhne als

Fertigungslöhne verbucht werden. Hierzu gehören auch alle nicht qualifizierten Arbeitskrtifte, die als

Zuarbeiter von Facharbeitern anzusehen sind. ProdulLionsgnrndarbeiter, die für kurze Z*it als

Produlcionshilfsarbeiter tätig sind, sind als Produktionsgrundarbeiter auszuweisen.

In der Bauindustrie gelten als Produltionsgnrndarbeiter alle Aöeiter, die mit der eigentlichen Bautätigkeit

beschaftigt sind; dazu gehören Hilfspotiere, Fachvorarbeiter, Spezialfacharbeiter, Facharbeiter, Aöeiter in

Anlernbenrfen sowie Helfer und Hilfsarbeiter und das Reinemachepersonal auf Baustellen sowie LKW-Fahrer

usw.
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"Produktionshilfsarbeiter" ... sind alle Arbeitskräfte, die durch ihre Tätigkeit die Durchführung der

Produktion unterstiitzen und deren Löhne als Gemeinkostenlöhne nachgewiesen werden, z.B. die

Vorarbeiter, Einrichter, Werkzeugausgeber, Lagerarbeiter, Transportaöeiter innerhalb der Werkstätten, Repa-

raturschlosser, Betriebselektriker und das Reinigungspersonal der Produlctionsräume. Auch Kraflfahrer,

Kutscher, Heizer für Kesselhäuser und Produktionsöfen, Lehrgesellen, Wäscherinnen für vom Werk gestellte

Kleidung und Reparatur-Schuhmacher für vom Werk gestellte Schuhe sind als Produktionshilfsarbeiter anzu-

sehen.

Technisches Personal ...

Hieran gehören technische Direktoren, Ingenieure, Techniker, Architekten, Chemiker, Obermeister, Meister

(edoch nicht Vorarbeiter), Kontrollmeister, Lehrmeister, Baumeister, Bauleiter, Poliere, Bauflihrer, Oberstei-

ger, Steiger, Markscheider, Betriebsassistenten, Planer, Konstrukteure, Sicherheitsingenieure, Normenermitt-

ler, Aöeitsstudieningenieure, technische Kontrolleure, Laboranten, technische Zeichner usw., und zwar auch

dann, wenn diese Personen ausnahmsweise Lohnempfünger sind.

Entscheidend für die Zugehörigkeit zum technischen Personal ist, daß die Tätigkeit eine Qualifikation als

Ingenieur, Architekt, Chemiker oder Techniker erfordert, oder daß bei Meistern die Verteilung der Arbeit, die

Anweisung, Aufsicht und Kontrolle über die Arbeit und Arbeitskräfte ausgeübt wird. Außerdem muß die

Tätigkeit ständig für die Produktion und nicht für außerhalb des Produltionsbereiches liegende Aufgaben

ausgeübt werden.

Arbeitskräfte, die in technischen Abteilungen kaufmännische Funktionen ausüben, z.B. Steno§pistinnen,

gehören n i c h t zum technischen, sondern zum kaufmännischen Personal.

Kaufmännisches Personal ...

Hieran gehören kaufmännische Direktoren, Kulturdirektoren und deren Vertreter, ferner die Leiter (und ihre

Vertreter) sowie das rechnungsführende (buchhalterische) und maschinenschreibende Personal der Abteilungen

für Buchhaltung, Finanzen, Kasse, Einkauf, Verkauf, Versand, Lager, Personal, Statistik, Archiv, Übersetzun-

gen, Hauwerwalhrng, maschinelle Buchung, Telefonzentrale, Pauserei und der technischen Abteilungen, ferner

warenkundige Abnehmer von Rohstoffen, Zeichner in der Textilindustrie usw., und zwar auch dann, wenn es

sich ausnahmsweise um Lohnempfiinger handelt.

Eilfspersonal ...

Zum Hilfspersonal (nicht Hilfsarbeiter) gehören Pftirlner, Wächter (ohne Betriebsschutz-A-Personal), Boten,

Heizer für Gebäudeheizung, Garderoben- und Waschraumpersonal, Aufräumungskolonnen für Fabrikgebäude,

Reinigungspersonal für Büros und der Räume für Pfdrtner, Wächter, Feuerwehr und Boten.

Feueruehrleute, die ständig als Brandschutz eingesetzt sind und arbeitsrechtlich zum Betrieb gehören, sind

ebenfalls als Hilfspersonal zu füfuen.
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Gewerbliche khrlinge ...

Als solche gelten Personen, mit denen ein Lehrvertrag zwecks Ausbildung zum Facharbeiter abgeschlossen

wurde, Praktikanten (Ausübung zeitlich begrenaer vorgeschriebener praktischer Werkstattarbeit für Beginn

oder Abschluß eines technischen Studiums) sind hier ebenfalls zu erfassen. Anlernlinge und Umschtiler sind

nicht als Lehrlinge, sondern als Produlcionsgrund- oder -hilfsarbeiter einzusetzen. Auch Fortzubildende ... ge-

hören nicht zu den Lehrlingen; sie sind derjenigen Beschäftigtengruppe zuzurechnen, deren Funktionen sie

ausüben.

Kaufmännische und technische Lchrlinge ...

Als solche gelten Personen, mit denen ein Lehnrertrag zur Ausbildung für die Tätigkeit eines kaufmännischen

oder technischen Angestellten abgeschlossen wurde. In dieser Gruppe sind die Volontäre mit aufzuführen.

Nicht in der Produktion Beschäftigte ...

Zu den nicht in der Produktion beschäftigten gehört das Personal für sämtliche vom Werk unterhaltenen

sozialen, gesellschafilichen, gesundheitlichen und kulturellen Einrichtungen (Küche, Kantine, Kindergarten,

Sanitätsstelle, Poliklinik, Ambulatorium, Apotheke, Betriebsfürsorge, Sportplatz, Schwimmbad, Friseurstube,

Erholungsheim, Klub, Bibliothek, Venraltung der Werkswohnungen, Betriebsberufsschule, Fortbildungskurse).

Weiterhin gehören hieran sämtliche Arbeitskräfte, die mit betriebsfremden (nicht dem eigentlichen Betriebs-

zweck dienenden) Arbeiten, wie mit dem Aufräumen zerstörter Hallen, Enttri.immern von Fabrikgelände, Bau

von Teilen, die z.Z. nicht fertig erhäItlich sind, mit der Anlage und der Reparatur von sozialen Einrichtungen

sowie mit sonstigen nicht unmittelbar dem eigentlichem Betriebszweck dienenden Sonderarbeiten beschäftigt

werden.

Das Merkmal der "nicht in der Produktion Beschäftigten" ist die fehlende zwingende Notwendigkeit der Zuge-

hörigkeit zur Produktion und zum Betrieb; die Einrichtungen, in denen sie tlitig sind, können auch von anderen

Stellen außerhalb des Betriebes unterhalten werden.

Zu den Arbeitskräften außerhalb des Produkrionsbereichs zählt auch die freigestellte BGL, obwohl sie für die

Produktion und den Betrieb notwendig ist. BGL-Mitglieder, die ihr Gehalt von der Gewerkschaft erhalten, sind

in'die Arbeiskräft eplanabrechnung nicht einzubeziehen.

Bei Betrieben über 200 Arbeitskräften ist das Personal in Sanitätsstellen, Polikliniken, Ambulatorien und

dergleichen nicht mit aufzufüfuen, da diese Einrichtungen von den Verwaltungen des Gesundheitswesens

gesondert geplant werden.

Die bei Investitionsbauten und baulichen Großreparaturen beschäftigten Personen sind ebenfalls nicht hier ...

einzusetzen. Dieses Personal ist in dem gesonderten Fragebogen, der ... für Regiebauabteilungen auszufüllen

ist, nochmals aufzuführen; es gilt h i e r als in der Produktion beschäftigt ...
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Eeimarbeiter ... sind Arbeitskräfte, die, ohne selbständige Gewerbetreibende zu sein, in eigenen Räumen fi.ir

Rechnung des Betriebes arbeiten und für die der Betrieb soziale Beiträge abführt.

Summe der gezahlten Bnrttoentgelte

In die Summe der gezalrlten Bruttoentgelte sind einzubeziehen: Grundlohn bzw. Gehalt, Überverdienst durch

Leistungslohn und Überstunden, die Zuschläge für Feiertagsarbeit und Nachtarbeit, Prämien (o h n e Prämien

aus dem Direktorfonds und außerbetrieblichen Mitteln), Schmutzzulagen, Gefafuenzulagen, Heimarbeiteran-

schläge, Umsatzprovisionen an Angestellte, ferner die Bezahlung für Arbeitsausfälle infolge von Tarifurlaub,

gesetzlicher Feiertage, Wahrnehmung bürgerlicher Verpflichtungen, sowie von Schulungen.

Nicht dazu zu rechnen sind Umzugskosten, Wohn- und Mietbeihilfen, Dienstreisekosten, Stipendien an Studie-

rende, Nofallunterstützungen und Gratifikationen (2.8. Weihnachtsgratifikationen). Auch Trennungsgelder,

Fahr- und Wegegelder, Werkzeuggelder, Krankengeldausgleichsbeträge sowie die Bezahlung für Arbeitszeit-

ausfiille infolge von Jugend- und Mutterschltzgesetzzeiten sind nicht einzubeziehen.

Prämien für die Einsparung von Material, die auf Grund der "Bestimmungen über die Einführung Persönlicher

Konten" vom 20.9.1951 (Gesetzblatt Nr. 116) gezahlt werden, rechnen gemäß § 4, Absatz l, dieser Bestim-

mungen ebenfalls nicht zum Bruttoentgelt.

Werden Sachwerte (Naturalien, Kost und Unterkunft) als Teil des Arbeitsentgeltes gezzttlt, so sind diese dem

Lohn im Werte der Werkverrechnungspreise zuzuschlagen.

Nettolohnsumme. @s) sind die ausgezahlten Nettolohnsummen einzusetzen. Sie ergeben sich aus den ... ein-

getragenen Bruttolohnsummen durch Abzug der Lohnsteuerbeträge und der Beitrage der Arbeiter zur Sozial-

versicherung. Zum Abzttggehören nicht Tilgungsbeträge für Vorschüsse, freiwillige Abgaben und dergleichen.

Die Nettolohnsummen ist in der Regel l0 - 15 yo kleiner als die Bruttolohnsumme.

AIs einfacher Leistungslohn ... wird der Lohn nach Stück- und Zeitnormen (vorkalkulierte Arbeitsnormen auf

Einzel-, Gruppen- und Werkstattbasis), bei dem die Menge und Güte der geleisteten Aöeit Maßstab für die

Bemessung des Lohnes ist, bezeichnet.

Progressiver Lcistungslohn ... Beim progressiven Leisnrngslohn wird der Lohn wie beim einfachen Leistungs-

lohn nach Menge und Güte der geleisteten Arbeit berechnet, jedoch werden bei Übererfüllung der Arbeitsnor-

men Progressionszuschläge gewährt.
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Pr§miensystem ... ist ein Zeitlohn mit vertraglich festgelegten, turnusmäßig auszuzahlenden Prämienzuschlä-

gen, wobei die Prämien nach den Leistungen, der Höhe der Einsparung von Roh- und Hilfsstoffen, dem Einsatz

für Maschinenwartung und dergl. bemessen werden.

Er kommt vor allem bei Arbeitern in Frage, die nicht auf der Grundlage von Arbeitsnornen tätig sind. Prä-

mien, die nach den Bestimmungen über die Einführung "Persönlicher Konten" vom 20.9.1951 (Gesetzbl. Nr.

I 16) für Materialeinsparung gezahlt werden, rechnen jedoch nicht zum Prlimiensystem.

Zeitlohn ... Als Zeitlohn wird der feste Stundenlohn oder Wochenlohn bezeichnet

Überstunden sind alle Arbeitsstunden, d.ie über die gesetzlich zugelassene Arbeitszeit hinaus geleistet und mit

einem Zuschlag vergütet werden. Zusätzliche Arbeitsstunden, die an anderen Tagen durch Aöeitsbefreiung

ausgeglichen werden, gelten nicht als Überstunden.

Tarifliche Zuschläge. Hieran gehören die Zuschläge für Schicht-, Nacht- und Sonntagsarbeit sowie für Über-

stunden, die Erschwerungs-, Schmutz- und Gefafuenzulagen und die Zuschläge in Form von Fahr-, Wege-,

Trennungs- und Werkzeuggeldern. Die Zuschläge dürfen keine tariflichen Grundlöhne oder Mehrverdienste

auf Grund von Leistungslohn, Lohn nach dem Prlimiensystem usw. enthalten. Es darf z.B. nur der reine Über-

stundenzuscNag und nicht die volle Bezahlung der Überstunden einbezogen werden.
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Einheitliche Begriffsbestimmungen

für die Beschäftigtengruppen
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Das Institut für Rechnungswesen der VEW teilt uns mit:

Die Verhandlungen mit der Staatlichen Plankommission führten zu einer mit dem Rechnungswesen in Über-

einstimmung gebrachten Begriffsbestimmung für die Beschäftigtengrupp€n. Die ,,Erläuterungen für die Ar'

beitskräfteplanabrechnung - AQI I/VEB und AQI z^lEB" werden entsprechend berichtigt.

Nach Abstimmung mit der Staatlichen Plankommission und unter Berücksichtigung der von den volkseigenen

Betrieben gegeben Anregungen werden die Erläuterungen zu den Kostenartenkonten für Lohn im Konten-

rahmen der volkseigenen Industrie wie folgt berichti4l):

Zu 350 - Lohn für technisches Personal

Lohn für technisches Personal ist der Lohn, der den Werktlitigen für die Lritung des Produktionsprozesses in

einzelnen Abschnitten, Abteilungen und des Gesamtbetriebes für die Kontrolle des Produktionsprozesses sowie

für seine technische Vorbereitung gezahlt wird.

Zum technischen Personal gehören auch die Meister (außer Lehrmeister, soweit sie in selbständig bilanzie-

renden Lehrkombinaten tätig sind), die die Verteilung der Arbeit, die Anweisungen, Aufsicht und Kontrolle

über die fubeit im Produktions- und Zirkulationsprozeß ausüben.

Beispiele: Löhne für Werkleiter, Technische Direktoren, Leiter der Abteilung fubeit, Ingenieure, In-

genieurökonomen, Techniker, Architekten, Chemiker, Obermeister, Meister, Ausbildungsleiter und

Lehrmeister (soweit sie nicht in selbständig bilanzierenden Lehrkombinaten tätig sind), Kontrollmeister,

Baumeister, Bauleiter, Poliere, Bauführer, Obersteiger, Steiger, Markscheider, Betriebsassistenten ohne

kaufmännische Funktionen, Technologen, Leiter der Abteilung technologische Planung, technologische Planer,

Konstrukteure, Sicherheitsingenieure, Normeningenieure, Arbeitsstudieningenieure, technische Kontrolleure,

Laboranten, technische Zeichner, Mitarbeiter der Abteilung Aöeit, deren Tätigkeit eine Qualifizierung als

Ingenieur bzw. technischer Ingenieurökonom voraussetzt.

7Ät 351- Lohn für Wirtschaftler

L,ohn für Wirtschaftler ist der [nhn, der den Werktlitigen für die Finanzplanung, die Versorgung und die Ab-

rechnung des Produktionsprozesses, der Realisierung (Absatz) der Erzeugnisse und der Lagerwirtschaft gezahlt

wird.

Beispiele: Löhne für Kaufmännische Direl«oren, Hauptbuchhalter, BetriebswirtschaffIer, Sachbearbeiter in den

Buchhaltungen, in der Absatzabteilung, in der Finanz-, Material- und Absatzplanung, Kaufmännische Be-

triebsassistenten, Abteilungsabrechner, Wettbewerbssachbearbeiter, Statistiker.
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Zat 352 - Lohn fär Venvaltungspersonal

Lohn für Venvaltungspersonal ist der [ohn, der den Werktiltigen zur Durchführung von Venvaltungsfunktio-

nen gezahlt wird.

Beispiele: Löhne für Personalleiter und Sachbearüeiter in der Personalabteilung, Werkstattschreiber, Lohn-

rechner, Kassierer und Bargeldeinnehmer, Schreibkräfte (Stenotypistinnen, Sekretärinnen usw.) in allen Abtei-

lungen, Archivare, Telefonisteq Sachbearbeiter in der allgemeinen Verwalrung, Sachbearbeiter in der Rechs-

abteilung.

hr 353 - Lohn für Eilfspersonal

Lohn für Hilfspersonal ist der Lohn, der den Werktätigen für Lagerarüeiten, Versand- und Verladearbeiten (in

Absatzabteilungen), für die Sicherung des Betriebes und für gewisse Hilfsarbeiten gezahlt wird.

Für die im Leistungslohn stehenden Hilfslohnempfänger (insbesondere Arbeiter in den Absatzabteilungen)

wird der Lohn auf dem unverbindlichen Konto 3530 - Leistungslohn für Hilfspersonal - ausgewiesen. Der Zeit-

oder Prämienzeitlohn wird auf dem Konto 3531 - Zeitlohn für Hilfspersonal - gebucht.

Beispiele: Lohn für Arbeiter in Absatzabteilungen (Versandpersonal, Verpacker und sonstige Lagerarbeiter),

für Arbeiter und Personal im Vorratslager (Magazin usw.), für Werkzeugausgeber, Lehrgesellen, Pftinrer,

Wächter, Betriebsschutz, Boten, Heizer für Gebäudeheizung, Garderoben- und Wascfuaumpersonal, Reini-

gungspersonal für Büros und die Räume für Pftirtner, Feuenuehr und Boten.

Werkzeugausgeber und Lagerarbeiter gehören zum Hilfspersonal, wenn sie vonviegend mit der Verwaltung

und Ausgabe der Werkzeuge und der Lagerbestände zu tun haben. Ftihren sie dagegen überwiegend Hilfslei-

stungen aus, z.B. Reparaturen an Werkzeugen, Instandhaltungen (Lampenreinigen usw. im Bergbau), sind sie

als Produktionshilfsarbeiter Grundlohnempfllnger.

7a 354 - Lehrlingsentgelt

Hierher gehören die Lehrlingsentgelte. Die Bezüge der Ausbilder sind nicht auf diesem Konto zu buchen, son-

dern für Lehrmeister auf dem Konto 350 - Technisches Personal - und für Lehrgesellen auf dem Konto 353 -

Hilfspersonal.

l) Veröffentlicht im Handbuch des Hauptbuchhalters, ,,Deutsche Finanzwirtschaft", Ausgabe B, Heft 24125,
s. 335/336.
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Hauptamtlich Beschäftigte

Als hauptamtlich Beschäftigte gelten nur diejenigen Arbeitskräfte, die unter Beachtung der gesetzlich festge-

legten Aöeitszeit eine Vollbeschäftigung (48-stunden-Woche) ausüben. Das gilt auch für vorübergehend

abwesende Arbeitskräfte, z. B. infolge Krankheit (selbst wenn sie keinen Krankengeldzuschuß mehr erhdten)'

Urlaub, Teilnahme an Schulungen und Lehrgängen (sofern noch Lnhn bezogen wird) usw.

Nicht zu den hauptamtlich Beschäftigten, sondern zu den nebenberuflich oder dgl. Beschäftigten zählen alle

Arbeitskräfte, die keine Vollbeschäftigung ausüben, sondern nur stundenweise oder halbtags tlitig sind.

Bruttolohnsumme der hauptamtlich Beschäftigten ...

Hier ist die Bruttolohnsumme nur der hauptamtlich Beschäftigten anzugeben.

In die Summe der Bruttolöhne ... sind folgende geplante Lohnbestandteile einzubeziehen:

Grundlohn, Mehrverdienste, Zuscffiäge, Zusatzlohn (2. B. Bezahlung von Freizeit oder zusätzliche Bezahlung

Krankengeldzuschüsse).

Nicht in die Bruttolohnsumme einzubeziehen sind:

Vom Betrieb zu leistende Sozialversicherungsbeiträge einschließlich Unfallumlage und Beirage nr ansätz)i-

chen Alterwersorgung sowie die nicht aus dem Lohnfonds des Arbeitskräfteplanes gezahlten Beträge. ..'

Summe der Lohnaufivendungen für nebenberuflich oder dgl. Beschäftigte ...

Hier ist die Brunolohnsumme nur der halbtags und sonst verkürzt Arbeitenden anzugeben.

Anzahl der halbtags oder sonst verkürzt Arbeitenden ...

Hier ist von den nebenbenrflich oder dgl. Beschäftiglen, deren Löhne abgerechnet werden, die Anzahl nur der-

jenigen halbtags oder sonst verktirzt Arbeitenden anzugeben, die in keinem weiteren Arbeitsverhältnis stehen.

Auf keinen Fall düden diese Arbeitskräfte in die Anzahl der hauptamtlich Beschäfti$en einbezogen

werden!

Neueinstellungen von Jugendlichen unter 18 Jahren, die nicht vom Plan der Berufsausbildung er-

faßt sind ...

Diese Zeile bezieht sich auf Jugendliche, die sich weder in der Berufsausbildung befinden noch eine solche ab

geschlossen haben, es handelt sich also um ungelernte Jugendliche. ...
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Sämtliche Beschäftigte

AIle im Arbeitsprozeß stehenden Personen, unabhängig von ihrer sozialökonomischen Stellung im Aöeitspro-

zeß, von der Dauer ihrer Beschäftigung und der Länge ihrer Aöeiszeit.

Ständig Beschäftigte

AIle Arbeitskräfte, die im gesamten Kalenderjahr während des vollen Arbeitstages (in der Regel 8 Snrnden) im

Arbeitsprozeß stehen.

Gesamtbesch äfti gte/Pl an

Werktätige, die im Aöeitskräfteplan geplant und entsprechend abgerechnet werden.

Nicht ständig Beschäftigte

Arbeitskräfte, die nicht während des gesamten Kalenderjahres im Arbeisprozeß stehen.

Verkürzt Arbeitende

Arbeitskräfte, die lt. Arbeitwerüag oder Schutzbestimmungen keinen vollen Aöeitstag bzw. Aöeitswoche tä-

tig sind. (vgl. "Kurzarbeit")

Arbeitsuchende

Arbeitskräfte, die nicht im Arbeitsprozeß stehen, jedoch zur Aufnahme eines Arbeitwerhältnisses einer be-

stimmten Art an einem bestimmten Ort bereit sind.

Arbeiter und Angestellte

Aöeitskräfte, die durch einen Arbeitwertrag im Lohnverhältnis zu einem Betrieb, einer Dienststelle, zu freibe-

ruflich Tätigen usw. stehen.

Selbständige

Inhaber, Mitinhaber oder Pächter von Betrieben aller Zweige der Volkswirtschaft sowie Einzelpersonen, die in

keinem aöeitsrechtlichen Verhältnis zu einem Betrieb stehen und für eigene Rechnung aöeiten.

Mithelfende Familienangehörige

Familienmitglieder eines Inhabers, Pächters oder Mitinhabers eines Betriebes, die im Betrieb mitarbeiten und

mit denen weder ein mtindlicher noch ein schriftlicher Arbeitwertrag abgesclrlossen wurde. Familiernngehöri-

ge, deren Arbeitwerhältnis im Arbeitsbuch eingetragen ist, und für die Lohnsteuer und Sozialversicherungsbei-

träge abgeführt werden, zählen als Aöeiter oder Angestellte.
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Industrielles Personal, in der Land- und Forstwirtschaft und in der Wasservirtschaft Beschäftigte,

Verkehrspersonal und Personal im Handel

Arbeitskräfte, die an der Hauptleistung des Betriebes beteiligt bzw. für diese notwendig sind.

Hierzu gehören folgende Beschäftigtengruppen:

Produlrtionsarbeiter, Lager-, Transport- und Verkaufspersonal, technisches Personal, Wirtschaftler und Venral-

tungspersonal, Hilfspersonal, Betriebsschutz (ohne Betriebsschutz A), Lehrlinge, Betreuungspersonal.

Produktionsarbeiter

Beschäftigle, die in den produzierenden Einheiten der Betriebe für die Durchführung des produktionsprozesses

eingesetzt sind bzw. diesen durch Hilfsleistungen, Reparaturen, innerbetriebliche Transporte usw. untersttitzen

sowie Beschäfli$e in Verkehrsbetrieben, die für die Durchführung der eigentlichen Betriebsleistung eingesetzt

sind.

Lager- und Transportpersonal im Handel sowie Verkaufspersonal

Beschäfti$e, die im Groß- und Einzelhandel unmittelbar die Handelstätigkeit ausüben

Technisches Personal

Beschäftigte, deren Tatigkeit eine Qualifrkation als Meister, Techniker, Ingenieur, Architekt, Agronom usw.

voraussetzt und die für die Vorbereitung, Leitung und Kontrolle des Produktionsprozesses bzw. der Verkehrs-

leistung verantwortlich sind. Entscheidend ist die Tätigkeit, nicht die Qualifikation.

Wirtschaftler und Vet.waltungspersonal

Beschäftigte, die mit der Planung, Versorgung, Abrechnung und Kontrolle der Produktion, der Verkehrs- und

Handelsleistung sowie mit den damit in Zusammenhang stehenden reinen Venryaltungsaufgaben betraut sind.

Hilfspersonal

Beschäftigte, die dem Betrieb fiir Hilfsarbeiten zur Verfügung stehen, z.B. Boten, Heizer für Gebäudeheizung,

Garderoben- und Waschraumpersonal usw.

Betriebsschutz (ohne Betriebsschufz A)

fubeitskäfte, die für die Sicherung des Betriebes und den Brandschutz zur Verfügung stehen (auch Pftirtner)

mit Ausnahme des Betriebsschulzes A @eutsche Volkspolizei).

I-chrlinge

Beschäff.iFe, mit denen ein Ausbildungsvertmg für Lehrbenrfe (gemäß Systematik der Ausbildungsberufe) ab-

geschlossen wurde.
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Anlernlinge

Beschäftigte, mit denen Ausbildungwerträge für Anlernbenrfe abgeschlossen wurden (lt. Anordnung über die

Ausbildung von Jugendlichen für Anlernberufe vom 16. November 1954 - GBl. S. 934 - und Ergänzungsbe-

stimmungen).

Betreuungspersonal

Beschäfti$e, die in kulturellen und sozialen Einrichtungen des Betriebes mit Ausnahme der Einrichtungen der

Aröeiterversorgung tätig sind. Zum Betreuungspersonal gehören z.B.

Bibliothekare I soweit sie arbeits-
freigestellte Funlcionäre der Massenorganisationen L rechtlich zum Betrieb
Sachbearbeiter in sozialen und kulturellen Einrichtungen I gehören

J
Nicht hieran gehören:

Beschäftigte in Betriebspolikliniken, Kindergä(en usw., die aus Mitteln des Rates des Kreises entlohnt werden.

Nichtindustrielles Personal bzw. sonstiges Personal der Land- und Forstwirtschaft, der Wassenryifischaft,

des Verkehrs und des Handels

Beschäftigte, die an der Hauptleistung eines Betriebes nicht beteiligt sind. Hieran gehören flir alle Wirtschafts-

bereiche:

l. Beschäftigte fi.ir Bauleistungen (bei Industriebetrieben) bzw. für industrielle Leistungen @ei Baubetrieben),

2. Beschilftigte in Industrieläden,

3. Beschäftigle in Einrichtungen der Arbeiterversorgung (Küche, Kantine, Schuhmacherei, Nähwerkstat
usw.),

4. Beschäftigte für Forschungs-, Ennvicklungs- und Projektierungsarbeiten soweit deren Leistung nicht in de
Bruttoproduktion ausgewiesen wird, sie keine Aöeiten für den eigenen Betrieb durchführen und ihre Tä
tigkeit vom Zentralen Amt für Forschung und Technik vergütet wird.

5. Sonstiges nichtindustrielles Personal.

Eeimarbeiter

Beschäftigte, die auf Grund eines arbeitsve(raglichen Verhältnisses in eigenen Räumen und in der Regel mit

eigenen Arbeitsmitteln (Werkzeuge) für die Rechnung eines Betriebes oder Unternehmens produzieren.

Facharbeiter

Arbeiter, die im betreffenden Beruf eine ordnungsmäßige Lehrzeit mit der Fachaöeiterprüfung abgeschlossen

haben. Sie befinden sich in der Regel in den Lohngruppen V bis MII.

Angelernte Arbeiter

Arbeiter, die im betreffenden Benrfin keiner Lehrausbildung gestanden haben, aber durch inner- oder außerbe-

triebliche Qualifizierung die Qualifrkationsmerkmale der Lohngnrppen III und IV erwoöen haben.
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Ungelernte Arbeiter

Arbeiter, die in der Regel in keiner Lehrausbildung gestanden haben und deren Qualifikationsmerkmale den

Lohngruppen I und II entsprechen.

Umschüler

Arbeitskräfte, mit denen kein Lehr- bzw. Ausbildungwerrag abgeschlossen wird, sondern die inneöetrieblich

ausgebildet und qualifiziert werden, da sie bisher entweder noch nicht im Aöeisprozeß standen oder aber in

anderen Benrfen tätig waren.

Durchschnittliche Besch äfti gtenzahl

Durchschnittszahl der Beschäftigten in den einzelnen Beschäfl.igtenkategorien und insgesamt. Sie wird aus den

täglichen listenmäßigen Anschreibungen als arithmetisches Mittel bestimmt.

Belegschaftswechsel

Veränderung der Belegschaft durch Ztgänge und Abgänge infolge von Einstellungen, Entlassungen, Tod, In-

validität, Erreichung der Altersgrenze und sonstigen Abgängen. Zum Belegschaftswechsel gehören nicht in-

neöetriebliche Umsetzungen von Aöeitskräften.

Fluktuation

Abgang von Beschäftigten infolge eigenwilligen Ausscheidens, Entlassungen auf Grund einer Venvaltungsan-

ordnung, Entlassung wegen Verstoß gegen die Betriebsordnung, wegen unbegründeter Abwesenheit

(Arbeitsbummelei usw.).

Häufige Ursachen für eigenwilliges Ausscheiden sind ungünstige Arbeitsbedingungen, schlechte Verkehrwer-

bindungen, mangelnde soziale und kulturelle Betreuung, unterschiedliche LohnverhäItnisse für gleiche Arbei-

ten in verschiedenen Betrieben, schlechte Arbeitsmoral.

Bnrttolohnsumme

Die Bruttolohnsumme setzt sich zusammen aus:

dem tarillichen Grundlohn

dem Mehrleistungslohn für Arbeitsnormenübererfülung

den Mehrleistungsprämien und

dem Zusatzlohn (Krankengeldzuschüsse gehören ab L Januar 1956 nicht mehr zum Zusatzlohn, sondern zu

den Sozialbeiträgen)

den Zuscilägen und Prämien für die Planerfüllung.

Sie enthält die tatsächlich gezaNten, nicht aber die abgegrenzten Beträge eines bestimmten Berichtszeitraumes.
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Nicht in die Bruttolohnsrunme einbezogen sind:

Krankengeldzuschüsse

Entschädigung für Benutzung eigener Werkzeuge

Prämien für Materialeinsparung

Fahr- und Wegegelder

Trennun gsentschädi gungen

Tage- und Übernachtungsgelder

Auslösungen

Personalei nstellungskosten

Umzugskosten

Mietsbeihilfen

Nofalluntersttitzungen

vom Betrieb zu leistende Sozialversicherungsbeiträge

Unfallumlagen

Beiträge 
^)r 

z.lsätzlichen Alterwersorgung

Prämien aus dem Direktorfonds oder aus tlaushaltsmitteln

Nachweiskosten in der Bauindustrie

Hei marbeiteranschlä ge

Bruttolohnsumme der Eeimarbeiter

Lohn für Heimarbeiter ohne Zuschläge für Benutzung eigener Werkzeuge und Rliume.

Lohnfonds

Gesamtsumme der Geldmittel, die der Staat planmäßig für die Entlohnung der Werktlitigen innerhalb eirc be-

stimmten Zeitraumes in der gesamten Volkswirtschaft, den einzelnen Zweigen und den Betrieben festlegl.

Gnrndlohn

Lohn, der den Werktlitigen in den produzierenden Einheiten @rigaden, Abteilungen) auf Grund tariflicher Be-

stimmungen fi.ir die geleistete fubeit je Stunde (Zeitlohn) oder je Fertigungseinheit (Sttick, rl', kg, Leistungs-

lohn) gezahlt wird (ohne Mehrleisrungslohn und Mehrlei stungsprämien).

Mehrleistungslohn für Normenüberer{üllung

Der Teil des Leistungslohnes, der für die eingesparte Arbeitszeit bei Normenübererfüllung gezahlt wird. Er ist

die Differenz zwischen dem für die I*istung geplanten Lohnbetrag und dem auf Grund der tatsächlich benötig-

ten 7*it errechneten Leistungsgrundlohn.

Mehrleistun gsprämien lt Prämiensystem

Prämien für Produktionsarbeiten, die nicht nach Arüeitsnormen ausgeführt werden, für die aber ein vertraglich

turnusmäßig festgelegler Mehöetrag als Priimienzusctrlag gewährt wird, der sich nach der Qualitlit der Lei-

stungen, der erfolgreichen Maschinenwartung usw. richtet. Prämien für Materialeinsparung, die nach den Be-

stimmungen über die Einfühnrng von "Persönlichen Konten" gezahlt werden, sind hierin nicht enthalten.
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Eilfslohn

Tariflohn aller Beschä.ftigtengruppen, soweit er in die Gemeinkosten des Betriebes eingeht. Er bezieht sich auf

folgende Leistungen:

a) innerhalb der produzierenden Einheiten zur Leitung und Abrechnung des Produktionsprozesses

b) in den Abteilungen zur Lenkung des Betriebes

c) in den sonstigen produktionsbedinglen Abteilungen oder

d) in den Abteilungen für den Absatz.

Der Hilfslohn kann nicht in die Grundkosten eingehen, weil er nicht direkt für die Durchfühmng des techno-

logischen Prozesses aufgewendet wird.

Zusatzlohn

Entgelt, dem kein Arbeitsaufiryand für den Betrieb gegenübersteht. Es wird unabhängig von der Arbeitszeit und

von der Anwesenheit am Arbeitsplatz auf Grund gesetzlicher Vereinbarungen gezahlt, z.B. für: Urlaub, Feier-

tage, Haushaltstage, Schulung, Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte bzw. gesellschaftlicher Verpflichtun-

gen.

Hieran gehören ferner produktionsunabhängige Prämien (2.B. Treueprämien für lange Betriebszugehörigkeit,

Prämien für Lehrausbilder), zusätzliche Belohnungen, Bezahlung von Arl- und Stillzeiten, Zuschläge filr Ar-

beit in Betrieben der Sperrzone und Lohn für Stillegungszeiten.

Zuschläge

Entgelte, die für Abweichungen von den normalen Arbeitsbedingungen zusätzlich zum Grund- oder Hilfslohn

bezahlt werden.

a) geplante nicht vermeidbare Zuschläge:

Arbeitserschwernis (Schmutz, Hitze, Gefahr)
planmäß i ge Schichtarbei t (Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbei t)
Prämien für Planerfüllung;

b) nicht geplante vermeidbare Zuschläge:

libersrundenzuschlag
Lohngruppenausgleich
Materialerschwernis

c) Prämien für PlanübererfüLllung.

Lei stungslohnausgleich
Lohn fir Wartezeiten
Nicht geplante Nacht-, Sonn- und Feiertagsaöeit;

Prämien für Plenerfüllun g

Prämien entsprechend den Bestimmungen der Prämienverordnung für das ingenieur-technische Personal

einschließlich der Meister sowie der Wirtschaftler und des Venvaltungspersonals. Sie sind Bestandteil der

geplanten B ruttolohnsumme.
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Prämien für Planübererfüllung

Prämien entsprechend den Bestimmungen der Prämienverordnung fiir das ingenieur-technische Personal ein-

schließlich der Meister sowie der Wirtschaftler und des Venraltungspersonals. Sie sind jedoch kein Bestandteil

der geplanten Bruttolohnsrunme.

Nicht aus dem Lohnfonds gezahlte Beträge

Lohnbeträge der Beschäfl.igten, die nicht Bestandteile der Bruttolohnsumme sind:

Krankengeldzuschüsse,

Prämien aus dem Direktorfonds oder Haushdtsmitteln,

Prämien für Materialeinsparung auf Grund Persönlicher Konten,

Fahr- und Wegegelder,

Trennungsentschädigun gen,

Nachweiskosten in der Bauindustrie,

Entschädigungen für die Benutzung eigener Werkzeuge,

Heimarbeiteranschläge,

Tage- und Übernachtungsgelder,

Auslösungen,

Vertreterkosten,

Umzugskosten,

Wohn- und Mietbeihilfen,

Nofallunterstützungen.

Prämien aus dem D-Fonds

Alle aus dem Direktorfonds an die Belegschaft ausgezahlten Geldprämien (keine Sachprämien)

Lohnarten

In der sozialistischen Wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik wird die Entlohnung der Produk-

tionsarbeiter bzw. des Handels- und Verkaufspersonals nach dem Leistungsprinzip in verschiedenen Lohmrten

vorgenommen, und zwar im einfachen Leistungslohn, progressiven Leistungslohn, Prä'mienlohn, Zeitlohn; in

den Betrieben der kapitalistischen Warenproduzenten erfolgt die Entlohnung im Akkord-, Prämien- bmv- ?*it-
lohn.

Zeitlohn

Zeitlohn (Stunden-, Wochen- oder Monatslohn) ist die Entlohnung nach der für den Betrieb aufgewendeten

Menge an Arbeitszeit entsprechend der festgelegten Lohngruppe.

Prämienz,eitlohn

Zeitlohn mit vertraglich festgelegten regelmäßigen Prämienzuschlägen, deren Zahlung und Höhe vom Errei-

chen bestimmter qualitativer und quantitativer Kennziffern abhlingig ist. Prämien können gezahlt werden z.B.
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für Einspanrngen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, für Verringerung der Ausschußquote, für Erfüllung

bzw. Übererfüllung der Warenumsatzplilne usw.

Prämien, die auf der Grundlage der Bestimmungen über die Einführung Persönlicher Konten gezahlt werden,

sind hierin nicht enthalten.

Einfacher I-eistun gslohn

Lohnart, bei der fürjedes gefertigte Stück der gleiche Lohnbetrag gezahlt wird.

Die Höhe des Lohnes ist abhängig von der durch Lohngruppen festgelegten erforderlichen Qualifikation des

Arbeiters und von der nach Normen ermittelten Menge und Güte der geleisteten Arbeit.

Pro gressiver Lei stu n gslohn

Er unterscheidet sich vom einfachen Leistungslohn dadurch, daß bei Normübererfüllung ein Progressionszu-

schlag gezahlt wird.

Akkordlohn

Lohnart in den Betrieben der kapitalistischen Warenproduzenten in der Deutschen Demokratischen Republik,

bei der die Aöeit nach Menge und Qualiüit gewertet wird.

Kalenderarbeitsstunden

Tahl der in einem bestimmten Kalenderzeitraum möglichen Normalarbeitsstunden eines Betriebes. Sie werden

ermittelt, indem dte Tahl der Kalendertage abzüglich der Sonn- und Feiertage (bzw. in durchgängig produzie-

renden Betrieben abzüglich der als Ersatz für Sonn- und Feiertage gewährten Wochennrhetage) mit acht Stun-

den @urchschnitt täglicher Arbeitszeit) und mit der 7-ahl der durchschnittlichen Produktionsaöeiter @zw. des

Handelspersonals, des Verkaufspersonal s usw. ) multipliziert wird.

Sie sind die Bezugsgröße für die Feststellung der Auslastung der Aöeitszeit.

Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden

AIle Arbeitsstunden der Produktionsarbeiter bzw. des llandels-, Verkaufspersonals usw. einsch]ießlich Über-

stunden, ohne Ausfallstunden.

Bezahlte Stunden

Tatsächlich geleistete Arbeisstr,rnden der Produtcionsarbeiter einschließlich Überstunden. Ferner zählen hieran

alle auf Grund gesetzlicher Bestimmungen verfüglen Ausfallstunden (Urlaub, Wahrnehmung staatsbürgerlicher

Verpflichtungen, Stillstandszeiten usw.).

Nicht einbezogen sind die Ausfallstunden durch Krankheit (da hierfür vom Betrieb nur der Krankengeldzu-

schuß bezahlt wird) sowie in der Bauindustrie die Ausfallstunden auf Nachweiskosten.
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Wah rnehmun g staatsbü rgerlicher Verpfl ichtun gen

Arbeitszeitausfall durch :

Ausübung staatspolitischer Funktionen;

Betriebsversammlungen, betriebliche bzw. außerbetriebliche Kundgebungen;

Produltionsberatungen und Sitzungen aller Art, soweit diese noch ausnahmsweise während der Arbeilszeit

durchgeführt werden;

Lehrgänge, Schulungen und Tagungen der Demokratischen Organisationen, volkseigenen Betriebe und

Venvaltungen;

Berufsschulunterricht der Lehrlinge, Anlernlinge und übrigen Jugendlichen.

Bezahlter Urlaub

Urlaub auf gesetzlicher Grundlage:

z.B. Jahresurlaub;
Sonderurlaub zur Wahrnehmung persönlicher Interessen (2.B. Hochzeit, Umzug, Todesfall);
Haushaltstage;
Schwangerschafts- und Wochenurlaub;
Trennungsurlaub und Heimfahrtstage.

Nicht einbezogen ist der unbezahlte Urlaub.

Ausfallstunden

Die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen bzw. arbeitwertraglicher Vereinbarungen sowie durch betri&liche

Störungen und durch Fehlzeiten ohne gesetzliche Grundlage dem Betrieb entstehenden Ausfallzeiten der Ge-

samtbeschäftigten oder der Produktionsarbeiter bzw. des Handelspersonals, des Verkaufspersonals usw.

Stillstands- und War.tezeiten

Aöeitszeitausf?ille infolge Stockung im Produktionsablauf, Unteörechung des Produktionsprozesses oder Stö-

mngen des gesamten Betriebsgeschehens

a) Arbeitszeitausliille der Produktionsarbeiter, die durch diese nicht direkt beeinllußbar sind oder aufder Be
triebsebene bei entsprechender Veöessemng der Arbeitsweise der Werkleitung, ihrer leitenden Organe un
Mitarbeiter vermieden werden können;
z.B. Arbeitszeitverluste durch Fehlen von Werkzeugen, Warten auf Arbeitsanweisungen usw.

b) Arbeitszeitausftille, die bei allen Beschäftigtengruppen (einschließlich der Produktionsarbeiter) auftrete
und auf der Betriebsebene nicht verhindert werden können;
z.B. Arbeitszeitverluste infolge Stromabschaltungen, Hochwasser, Brand, Zugverspätungen usw.

Kurzarbeit

Arbeitszeitbeschränkung durch Schutzbestimmungen für Jugendliche, auf Grund besonders schwerer bzur. ge-

sundheitsschädlicher Arbeiten, für stillende Mütter sowie auf Grund arbeitsvertraglicher Vereinbarungen.

Tatsächliche Dauer des Arbeitstages

Quotient aus den tatsächlich geleisteten Stunden einschließlich Überstunden und der Tat:J der geleisteten Ar-

beitstage multipliziert mit der durchschnittlichen Beschäfti gtenzahl.
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Angelernte Arbeiter

Arbeitskräfte, die auf Grund eines Anlernvertrages oder durch eine gleichwertige produktionstechnische Schu-

lung ausgebildet wurden.

Arbeiter und Angestellte

Aöeitskäfte, die in einem Arbeitsrechtwerhältnis zu einem Betrieb, einer Einrichtung, einem Venxaltungs-

organ oder freibenrJlich Tätigen usw. stehen, unabhängig von der Dauer der Beschäftigung und der Länge der

Arbeiszeit.

Arbeitsf?ihige Personen

Alle männlichen und weiblichen nicht mehr grundschulpflichtigen Personen bis zur Erreichung des gesetzlich

festgelegten Rentenalters, ohne Vollinvaliden.

Arbeitskräfteeinheit (AK) in der Landwirtschaft

Eine Arbeitskrafteeinheit entspricht der Leistung einer vollarbeitsfühigen Person, die mindestens 2 100 Ar-

beitsstunden im Verlauf eines Jafues leistet.

Arbeitspendler

Arbeitskräfte, die tliglich zwischen Wohn- und Arbeitsort eine Gemeinde-, Kreis- oder Bezirksgrenze über-

schreiten. Dabei ist der Arbeitspendler für den Wohnort Auspendler und für den Arbeitsort Einpendler.

Arbeitsuchende

Arbeitskräfte, die in keinem Arbeitsrechtwerhältnis stehen, jedoch eins eingehen wollen und bei der Abteilung

Arbeit und Berufsausbildung des Rates des Kreises erfaßt sind.

Arbeitszeitbilanz

Gegenüberstellung des Aulkommens an Arbeitszeit (nominelle Arbeitszeit) und der Art der Venvendung

(tatsächlich geleistete Arbeitszeit und Arbeitszeitausfall). Sie wird meistens nur fi.ir Produktionsarbeiter bzw.

für das Lager-, Transport- und Verkaufspersonal aufgestellt.
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Ausfallstunden

Die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen bzw. arbeitwertraglicher Vereinb:rmngen sowie durch betriebliche

Störungen und durch Fehlzeiten ohne gesetzliche Grundlagen dem Betrieb entstehenden Ausfallzeiten der Ge-

samtbeschäftig1en oder der Produktionsaöeiter bzw. des Lager-, Transport- und Verkaufspersonals usw. z.B.

Urlaub, verkürzte Arbeitszeit, gesellschaftliche Verpflichtungen, Stillstands- und Wanezeiten, Krankheit, un-

bezahlte Freizeit zur Wahrnehmung persönlicher Interessen, unentschuldigtes Fehlen.

Belegschaftswechsel

Veränderung der Belegschaft durch Zugänge und Abgäinge von Arbeitskräften infolge Einstellung, Entlassung,

Tod, Invaliditlit, Erreichung der Altersgrenze und sonstiger Abgänge. Inneöetriebliche Umsetzungen von Ar-

beitskräften gehören nicht zum Belegschaftswechsel.

Beschäftigte

Sämtliche Beschflftigte: Alle im Arbeitsprozeß stehenden Personen (Aöeiter und Angestellte, Produktions-

genossenschaftsmitglieder, tlitige Inhaber, tlitige Mitinhaber und Pächter, mithelfende Familienangehörige und

freiberuIlich Tätige) unabhängig von der Dauer der Beschäftigung und der Lilnge der Arbeitszeit

Ständig Beschäftigle: Alle Arbeitskräfte, deren Arbeitsrechtwerhältnis nicht auf bestimmte Zeiträume inner-

halb eines Kalendedahres befristet ist.

Nicht ständig Beschäftigte: Arbeitskräfte, deren Arbeitsrechtwerhältnis auf bestimmte Zeiträume eines

Kalenderjahres befristet ist (2.B. im Handel vor Festtagen, in der Landwirtschaft. anr Erntezeit).

Beschäfti gtenzahl, du rchschnittliche

Arithmetisches Minel der auf Grund der tliglichen listenmaßigen Anschreibung ermittelten Arbeitskräftezahl

(physische Personen) nach BeschäAigengruppen. Aussctrlaggebend für die listenmäßige Ermittlung ist das Ar-

beitsrechtwerhäl tni s der Arbei tskräft e zum Betrieb.

Betreuungspersond

Arbeitskräfte, die in kulturellen und sozialen Einrichtungen des Betriebes mit Ausnahme der Einrichtungen der

Arbeiterversorgung tätig sind. Zum Betreuungspersonal gehören z.B.: Bibliothekare, freigestellte Funktionäre

der Massenorganisationen, Sachbearbeiter in sozialen und kulturellen Einrichrungen (soweit sie arbeitsrecht-

lich zum Betrieb gehören).

Nicht zum Betreuungspersonal gehören Beschäftigte in Betriebspolikliniken, Kindergärten usw., die arbeitwer-

traglich zum Rat des Kreises gehören und die aus dessen Mitteln entlohnt werden.
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Bezahlte Stunden

Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden der Produktionsarbeiter usw. einschließlich Überstunden und aller auf

Grund gesetzlicher Bestimmungen vergüteten Ausfallstunden (2.B. Urlaub, gesellschaftliche Verpflichtungpn,

Stillstandszeiten).

Nicht einbezogen sind die Ausfallstunden durch Krankheit (da hierfür vom Betrieb nur der Krankengelda-

schuß als Sozialleistung außerhalb des Lohnfonds gezalrlt wird) und in der Bauindustrie die Ausfallstunden auf

Nachweiskosten.

Bruttolohnsumme

Summe der Löhne der Beschäftigten aller Beschäftigtengruppen ohne Abzug von Steuern und Sozialversiche-

rungsbeiträgen. Die Bruttolohnsumme der Beschäftigten setzl sich aus folgenden Lohnbestandteilen zusam-

men:

a) Grundlohn

b) Hilfslohn

c) Zuschläge

d) Zusatzlohn

Facharbeiter

Arbeitskräfte, die einen Facharbeiterbrief bzw. ein Lehrabscilußzeugnis besitzen und diejenigen, die duch

langiährige Berufstätigkeit gleichwertige Kenntnisse envorben haben und als Facharbeiter eingestuft sind.

Fluktuation

Abgang von Arbeitskräften, der nicht auf nattirlichen Abgang (Tod, Invalidität, Eneichung des Rentenaltexs)

oder gesellschaftlich notwendigen Abgang (Studium, Volksarmee, geplante Umsetzungen usw.), sondern vor-

wiegend auf persönliche Gründe zurückzuführen ist. Zum Beispiel:

a) auf Grund der Arbeitsbedingungen,

b) auf Grund der Lohnverhältnisse,

c) auf Grund der Verkehrs- und Wohnverhältnisse,

d) aus gesundheitlichen GrliLnden,

e) aus familiären Gründen

f1 infolge Abwanderung über die Grenzen der DD&

g) infolge Entlassung auf Grund Verletzung der demokratischen Gesetzlichkeit.
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Gesamtbeschäftigte

fuvahl der Arbeiter und Angestellten, die im Aöeitsrechtsverhältnis zu einem Betrieb bzw. einer Einrichtung

stehen (Begriff in der Arbeitskräfteplanung und -abrechnung).

In der Industrie werden die Gesamtbeschäftigten unterteilt nach industriellem Personal, nichtindustriellem Per-

sonal und Heimarbeitern, in der Bauindustrie nach industriellem und sonstigem Personal, in der Landwirt-

schaft nach land- und forsnvirtschaftlichem Personal und sonstigem Personal, im Verkehr nach Verkehrsper-

sonal und sonstigem Personal, im }landel nach Personal im Handelsbereich und sonstigem Personal.

Eausangestellte

Arbeitskräfte, die in einem Arbeitsrechtwerhältnis zu Privatpersonen stehen und in fremden Haushalten Haus-

arbeiten verrichten, ohne dabei eigene Arbeitsinstrumente zu benutzen.

Eeimarbeiter

Arbeitskräfte, die auf Grund eines ArbeitsrechtwerhäItnisses zu einem Betrieb in eigenen oder selbst gemiete-

ten Räumen und in der Regel mit eigenen Arbeitsinstrumenten für die Rechnung des Betriebes produzieren.

Eilfslohn

Entlohnung für solche Tätigkeiten, die nicht zur direkten Durchführung des technologischen Prozesses

gehören. Der Hilfslohn bezieht sich auf Leistungen in folgenden Bereichen:

l. innerhalb der produzierenden Einheiten zur Lenkung und Abrechnung des Produktionsprozesses;

2. in den Abteilungen zur Lenkung des Produktionsablaufes;

3. in den sonstigen produktionsbedingten Abteilungen;

4. in den Abteilungen für den Absatz.

@r kann daher nicht in die Grundkosten eingehen, sondern gehört zu den Gemeinkosten.)

Eilfspersonal

Arbeitskräfte in den Absatzabteilungen und Arbeitskräfte, die dem Betrieb für Hilfsarbeiten zur Verfügung ste-

hen, z.B. Versandpersonal, Boten, Heizer für Gebäudeheizung, Garderoben- und Waschraumpersonal.

Industrielles Personal bzw. land- und forstwifischaftliches Personal, Verkehrs- und Eandelspersonal

Arbeitskräfte, die an der Hauptleistung des Betriebes beteiligt bzw. für diese notwendig sind (außer Heimarbei-

ter). Hiemr gehören folgende Beschäftigtengruppen :

Produktionsaöeiter, Lager-, Transport- und Verkaufspersonal in Handelsbetrieben, technisches Personal,

Wirtschaftler und Venrdtungspersonal, Hilfspersonal, Betreuungspersonal, Betriebsschutz (ohne Betriebs-

schutz A).
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Lehrlinge

Aöeitskräfte, mit denen ein Lehwertrag für Ausbildungsberufe (gemäß Systematik der Ausbildungsberufe vom

3. Januar 1957) abgeschlossen wurde.

Lchrpersonal

fubeitskräfte, die in den benrllichen Bildungseinrichtungen des Betriebes tätig sind. Zum Lehrpersonal gehö-

ren anm Beispiel:

Direltor der Betriebsberufsschule

Stellvertreter des Direl<tors

Abteilungsleiter

Lehrobermeister

Lehrmeister

Lehrausbilder

Ausbildungsleiter

Berufsschullehrer

Instrukteur für Kultur- und Sportarbeit

Heimleiter

Erzieher.

Lohn

Im Sozialismus ist der Aöeitslohn "der in Geld ausgedrückte Anteil der Werk1ätigen an dem Teil des gesell-

schaftlichen Gesamtproduktes, der den Arbeitern und Angestellten in Übereinstimmung mit der Quantität und

Qualität der Arbeit eines jeden vom Staat ausgehändigt wird". (Lehrbuch der Politischen Ökonomie, Dietz Ver-

lag, Berlin 1955, S. 514.)

Lohnformen

In der sozialistischen Wituchaft der DDR wird die Entlohnung der Produktionsarbeiter bzw. des Handels- und

Verkaufspersonals nach verschiedenen Lohnformen vorgenommen, und zwar im einfachen Zeitlohn, im Prä-

mienzeillohn, im einfachen Leistungslohn (proportionaler Stticklohn) und im progressiven Leistungslohn

(progressiver Stücklohn).

In den privaten Betrieben der DDR erfolgt die Entlohnung der Werktätigen in der Regel im Zeitlohn, Prämien-

zeitlohn und Akkordlohn (proportionaler Stticklohn).

Einfacher Zeitlohn

Entlohnung nach der Menge der aufgewendeten Arbeitszeit in den jeweiligen Lohngruppen unter Berücksichti-

gung des qualitativen Charalr;ters der Arbeitwerrichtungen.
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Prämienzeitlohn

Zeitlohn mit verüaglich festgelegter Prämie für Arbeiten, die nicht nach Arbeitsnonnen ausgeführt werden.

Zahlung und Höhe der Prämie ist vom Erreichen bestimmter qualitativer und quantitaver Kennzi-ffern abhän-

ste.

Prämien, die auf Grund der Bestimmung über die Einführung von Persönlichen Konten gezzhlt werden, sind

hier nicht enthalten.

Einfacher Lcistungslohn (proportionaler Stäcklohn)

Entlohnung nach der Menge der gefertigten Leistungseinheiten einer bestimmten Qualität. Bei Arbeit im Lei-

stungslohn erhöht sich der tarilliche Grundlohn um 15 Prozent.

Bei Normenübererfüllung teilt sich der Leistungslohn in Leistungsgrundlohn und Mehrleistungslohn.

Leistungsgrundlohn

Der Teil des Leistungslohnes, der für die tatsächlich verbrauchte Arbeitszeit gezahlt wird. Er ergibt sich aus

der Multiplikation der gebrauchten Arbeitszeit mit der Geldnorm der jeweiligen Lohngruppe.

Mehrleistungslohn

Der Teil des Leistungslohnes, der für die eingesparte Arbeitszeit bei Normenübererfü,llung gezahlt wird. Er ist

die Diflerenz zwischen dem für die Normzeit festgelegen Lohnbetrag und dem auf Grund der tatsächlich ge-

brauchten Zeit errechneten Leistungslohn.

Progressiver Leistungslohn (progressiver Stäcklohn)

Lohnform, bei der auf den einfachen Leistungslohn bei Normenübererfülung ein Progressionszuschlag gezahlt

wird.

Akkordlohn (proportionaler Stücklohn)

Lohnform in den privaten Betrieben der DDR, bei der die Arbeit nach Menge und Qualität gewertet wird.

Lobngruppe

Merkmal des Tarifsystems zur Differenzierung der Löhne unter Berücksichtigung des qualitativen Charal:ters

der Arbeitwerrichtungen.

Lohnm in de ru n gsaus gleich

Der im Falle von Lohnminderungen durch Einfühnrng der 45-Stunden-Woche gezahlte Ausgleich anm 7*it-

bzw. Leistungslohn.

Lohnnebenkosten in der Bauwirtschaft

Zu den Iahnnebenkosten gehören:

Wege- und Fafugelder,

Trennungs- und Unterkunft sgelder,

Fahrgelder und Lohnvergütungen für An- und Rückreisen

söwie Heimfahrten für die auf der Baustelle Beschäftigten.
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Mithelfende Familienan gehörige

Familienangehörige des Inhabers, Mitinhabers oder Pächters eines Betriebes, die in deren Betrieb mitarbeiten.

Familienangehörige, deren Arbeitsrechtsverhältnis im Arbeitsbuch eingetragen ist und für die Lohnsteuer und

SV-Beiträge abgeführt werden, zählen als Arbeiter und Angestellte.

Nachweislöhne in der Bauwirtschaft

Nachweislöhne sind Lohnbestandteile der Nachweiskosten. Zu den Nachweislöhnen gehören:

Löhne fi.ir eigene Bewachung der Baustelle,

Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit und Erschwerniszuschläge,

Löhne für Stilliege- und Wartezeiten,

Löhne für tarifliche Heimfahrten,

Löhne für An- und Rückreisen,

Löhne für Schlechtwetterregelung.

Nichtindustrielles Person al bzw. sonstiges Personal

Arbeitskräfte, die an der Hauptleistung eines Betriebes nicht beteiligt sind. Hieran gehören:

l. Arbeitskräfte für Bauleistungen (bei Industriebetrieben) bzw. für industrielle Leistungen (bei Baubetrie-

ben),

2. Arbeitskräfte in Industrieläden,

3. Arbeitskräfte in Einrichtungen der Arbeiterversorgung (Küche, Kantine, Schuhmacherei, Nähwerkstatt

usw.),

4. Arbeitskräfte für Forschungs-, Entwicklungs- und Projektierungsaöeiten, soweit deren Leistung nicht in

der Bruttoproduktion ausgewiesen wird,

5. Beschäftigte in der Berufsausbildung (wie z.B. Lehrlinge, Lehrpersonal, Reinigungs- und Verwaltungs-

personal in Einrichtungen der Berufsausbildung),

6. Übriges nichtindustrielles Personal.

Nominelle Arbeitszeit (Kalenderarbeitsstunden)

Tahl der in einem bestimmten Kalenderzeitraum möglichen Normalarbeitsstunden der durchschnittlichen Zahl

der Produktionsarbeiter (bzw. des Handelspersonals, des Verkaufspersonals usw.) eines Betriebes. Sie werden

ermittelt, indem die Zahl der Kalendertage abzüglich der Sonn- und Feiertage (bzw. in durchgängig produzie-

renden Betrieben abzüglich der als Ersatz fü,r Sonn- und Feiertage gewährten Wochennrhetage) mit 7,5 bzlt. 8

Stunden @urchschnitt täglicher Arbeitszeit) und mit der durchschnittlichen 7-ahl der Produktionsaöeiter @zw.

des Handelspersonals, des Verkaufspersonals usw.) multipliziert wird. In durchgängig arbeitenden Schichtbe-

trieben, in denen für planmäßige Feiertagsarbeit keine Ruhetage gewährt werden, werden diese Feiertage bei

der Berechnung der nominellen Arbeitszeit nicht von den Kalendertagen abgesetzt.
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Produktionsarbeiter

Arbeitskräfte, die in den Haupt-, Hilfs- und Nebenabteilungen der Betriebe unmittelbar für die Durchfühnrng

des Produktionsprozesses eingesetzt sind bzw. diesen durch Hilfsleistungen, Reparaturen, inneöetriebliche

Transporte usw. untersttitzen sowie Beschäftigte in Verkehrsbetrieben, die für die Durchfühnrng der Verkehrs-

leistung eingesetzt sind.

Die Anzahl der Produktionsarbeiter setzt sich ansammen aus Produktionsgrundarbeitern, die unminelbar die

Fertigung der industriellen Erzeugnisse durchführen und aus Produktionshilfsarbeitern, die durch Reparatu-

ren, innerbetriebliche Transporte und sonstige Hilfsleistungen die Produktion untersttitzen.

Produktionsgenossenschaftsmitglieder

Alle von der Mitgliederversammlung einer Produlfionsgenossenschaft, die Eigenttimerin bzw. Besitzerin von

Produktionsmitteln ist und entsprechend einem Statut den Arbeitseinsatz ihrer Mitglieder regelt

(landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, Fischereiproduktionsgenossenschaft, handwerkliche Produk-

tionsgenossenschaft ) als Mitgl ieder aufgenommene Arbeitskräft e.

StiUstards- und Waflezeiten

Aöeitszeitausf?ille infolge Stockungen im Produktionsablauf oder Störungen der gesamten Betriebstätigkeit.

Hiemr gehören:

l. Arbeitszeitausfülle, die durch Veöesserung der Arbeitsweise der Werkleitung, ihrer leitenden Organe

und Mitarbeiter bzw. durch die Produlctionsarbeiter beeinflußt werden können, z.B. Arbeitszeitverluste

durch Fehlen von Werkzeugen, Stockungen in der Materialzufuhr, Warten auf Arbeitsanweisungen, un-

sachgemäße Bedienung der Maschinen.

2. Aöeitszeitausflille, die bei allen Beschäftigtengruppen auftreten können und in den Betrieben nicht be-

einllußbar sind, z.B. Arbeitszeiwerluste infolge Stromabschaltungen, Hochwasser, Brand, Zugverspätun-

gen usw.

Arteitszeitausflllle durch Maschinenstörungen bei Mehrmaschinenbedienung sind nur als Stillstands- und

Wartezeiten zu fühlen, wenn alle Maschinen, die ein Arbeiter bedient, gleichzeitig ausfallen und ein anderer

Arbeitseinsatz nicht erfolgt.

Tatsächlich geleistete Arbeitszeit

Alle Arbeisstunden der Produktionsaöeiter bzw. des Lager-, Transport- und Verkaufspersonals usw. einschl.

Arbeitszeit für Ausschuß, [Jberstunden und arbeitsbedingte Ruhepausen sowie Arbeitszeitausfall auf Grund na-

türlicher Bedürfnisse, ohne Ausfallstunden.
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Technisches Personal

Arbeitskräfte, die als Meister, Techniker, Ingenieur, Architekt, Agronom usw. Uitig und flir die Voöereitung

Leitung und Kontrolle des Produktionsprozesses bzw. der Verkehrsleistung verantwortlich sind. Entscheidend

ist die Tätigkeit, nicht die Qualifikation.

Überstunden

Die über die gesetzlich festgelegte Aöeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden der Beschäftigten, für die ein

besonderer Lohnzusctrlag gezahlt wird.

Ungelernte Arbeiter

Arbeitskrlifte, die keine Berufsausbildung, keine Ausbildung auf Grund eines Anlernvertrages oder gleichwer-

tige produktionstechnische Schulung erhalten haben.

Urlaub

Gesetzlich festgelegte bezailte Freizeit,

z.B. Jahresurlaub,

Zusatzurlaub auf Grund langer Betriebszugehörigkeit,

Freizeit zur Wahrnehmung persönlicher Interessen (Hochzeit, Umzug, Todesfall),

Haushaltstage,

Schwangerschafts- und Wochenurlaub,

Trennungsurlaub und Heimfahrtstage,

Arabesuche und Stillzeiten.

Verkürzt Arbeitende

Arbeitskräfte, die laut Arbeitwertrag oder gesetzlicher Schutzbestimmungen weniger als 48 bzw. 45 Stunden in

der Woche (normale Arbeitswoche) arbeiten.

Verkürzte Arbeitszeit

Arbeitszeit, die auf Grund gesetzlicher Schutzbestimmungen für Jugendliche und flir Aöeitskräfte mit beson-

ders schweren bzw. gesundheitsschädigenden Arbeiten, infolge Gewährung zusätzlicher Freizeiten für stillende

Mütter über die gesetzlich festgelegten Stillzeiten hinaus, oder infolge arbeitwertraglicher Vereinbarungen

(2.B. Halbtagsarbeit) verktira ist.

Als Ausfallzeit wird hier die Differenz der verktirzten Arbeitszeit zur 48- bzw. 45-Stunden-Woche geählt.
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Auszug aus

Definitionen wichtiger Kennziffern und Begriffe

für Planung und Statistik

Hrsg : Staatliche Zentralvenxaltung für Statistik

3. überarbeitete und ergänzte Auflage

Schriftenreihe Statistische Praxis, Heft 2

Staatwerlag

Berlin 1963

Standort in der Bibliothek der Zweigstelle Berlin

des Statistischen Bundesamtes :

Signatur 884
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Beschäftigte

Im Arbeitsprozeß stehende Personen (fubeiter und Angestellte, mitarbeitende Mitglieder und Kandidaten der

Produktionsgenossenschaften und Rechtsanwaltskollegien, tätige Komplementäre, tlitige Inhaber, tätige Mitin-

haber und tlitige Pächter, mithelfende Familienangehörige und freiberuflich Tätige).

Nicht hieran zählen:

Familienangehörige der LPG-Mitglieder, die nur in der individuellen llauswirtschaft tätig sind sowie ab 1960

Lehrlinge einschl. Lehrlinge, die Mitglied oder Kandidat einer Produktionsgenossenschaft sind. @is zum Jahre

1959 wurden Lehrlinge als Beschäftigte gezailt.)

Berufstätige

Beschäftigte. Siehe dort

Beschäftigte nach ihrer Stellung im Betrieb

Nach der Stellung im Betrieb werden unterschieden:

Aöeiter und Angestellte

Mitglieder und Kandidaten von Produktionsgenossenschaften bzw. Rechtsanwaltskollegien

Selbstllndige

Mithelfende Familienangehörige.

Arbeiter und Angestellte

Arbeitskräfte, die in einem Arbeitsrechtwerhältnis zu einem Betrieb, einer Einrichtung, einem Verwaltungsor-

gan, einer Produktionsgenossenschaft, einem Rechtsanwaltskollegium oder zu einem freiberuflich Tätigen ste-

hen.

Hausangestellte in privaten Haushalten zjihlen ebenfalls hiera.r.

Nicht hieran Zihlen:

Lehrlinge einscN. Lehrlinge, die Mitglied oder Kandidat einer Produktionsgenossenschaft sind. @is zum Jahre

1959 wurden Lehrlinge als Arbeiter und Angestellte gezätrlt.) In Produlilionsgenossenschaften wird für Arbei-

ter und Angestellte der Begriff "Nichtmitglieder" verwandt.

Mitglieder von Produktionsgenossenschaften bzw. Rechtsanwaltskollegien

Alle von der Mitgliederversammlung einer Produktionsgenossenschaft oder eines Rechtsanwaltskollegiums als

Mitglieder aufgenommene Personen, unabhlingig davon, ob sie in der Produlrtionsgenossenschaft mitarbeiten

oder nicht mitarbeiten.

Nicht mitarbeitende Mitglieder sind z.B. in anderen Betrieben als Arbeiter und Angestellte (Lohn- oder Ge-

haltsempfiinger) Tätige, dauernd aöeitsunfiihige Mitglieder sowie Mitglieder, die zum Direktstudium an einer

Hoch- oder Fachschule delegiert oder zur Zeit Angehörige bewaffneter Organe sind.
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Kandidaten von Produktionsgenossenschaften

Sinngemäß wie Mitglieder von Produktionsgenossenschaften. Siehe dort.

Nichtmitglieder in Produktionsgenossenschaften

Arbeiter und Angestellte. Siehe dort.

Komplementäre

Private Gesellschafter, die mit ihrem gesamten Vermögen für die Verbindlichkeiten der Gesellschafl haften.

(In Betrieben mit staatlicher Beteiligung wird für die Tätigkeit im Betrieb laut Gesellschaftwertrag eine Vergü-

tung gezahlt )

Selbständige

Komplementäre, Inhaber, Mitinhaber und Pächter von Betrieben aller Wirtschaftszweige sowie freibenrflich

Tätige.

(Als Beschäftigte werden nur Komplemenläre, Inhaber usw. gelählt, die im Betrieb tätig sind.)

Mithelfende Familien an gehöri ge

Familienangehörige des Komplementärs, Inhabers, Mitinhabers oder Pächters eines Betriebes, die ohne

Aöeitsrechtsverhältnis in deren Betrieb mitarbeiten und keine lohnsteuerpflichtigen und

sozialversicherungspfl ichtigen Lohneinkünfte vom Betrieb beziehen.

Familienangehörige, die in einem Arbeitsrechwerhältnis zum Betrieb stehen, Zihlen als Aöeiter und Ange-

stellte des Betriebes.

Beschäftigtengnrppe

Begriff zur Untergliederung der Arbeiter und Angestellten nach bestimmten Merkmalen und Merkmalwaria-

tionen.

Die Zuordnung wird entsprechend den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen an Hand verbindlicher Beschäftig-

tengruppenkataloge vorgenommen.
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Die Beschäftigtengrupp€n in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sind folgende

a) Industrie und Bauindustrie ab 1963

(bis 1962 siehe unterb)

Nach der Stellung der Aöeitsbereiche innerhalb des Gesamtaöeitsprozesses:

L Beschäftigte flir die wirtschaftsbereich-typische Leistung

1.0 Direkt in der Produktion Tätige und Beschäft.ig1e für Zwischenlagerung, Reparatur- und Trans
portleistungen

2.0 Beschäftigte für die Forschung und Ennvicklung der Produktion, für Konstruktion und Projektie
rung

@iese Gruppe wird untergliedert in "Beschäftigte, die ausschließlich bzu,. hauptslichlich für de
eigenen Betrieb tätig sind" und "Beschliftigte, die ausschließlich bzw. hauptsäctrlich Arbeiten fü
Fremde leisten")

3.0 Beschäftigte zur Lenkung und Leitung der Produktion

4.0 Beschäftigte in den Arbeitsbereichen der Hauptbuchhaltung, der kaufmännischen Leitung un
Allgemeinen Venraltung

Innerhalb dieser Gruppen wird nach dem Grad der Qualifikation, der Art der auszuübenden Funlr;tio

und dem Grad der Verantwortlichkeit weiter untergliedert in:

Produl,cionsarbeiter (end?illt in 3.0 und 4.0)

Ingenieur-technisches Personal

Wirtschaftler (enffiillt in 1.0)

Verwaltungs-, Hilfs- und Abrechnungspersonal

(Heimarbeiter werden entsprechend ihrer Tätigkeit zugeordnet)

IL Andere Beschäftigte

1.0 BeschäftigteflirBetriebssicherheit

2.0 Beschäftigte für die Benrfsausbildung, in der Betriebsakademie, für den polltechnischen Unter
richt, di e Envachsenenqualifizierun g sowie die techni schen Betriebsschul en

3.0 Beschäftigte flir Leistungen anderer Wirtschaftsbereiche, Dienstleistungen und Arbeiterversor
gung

b) Land- und Forstwirtschoft und Verkehr sowie bis 1962 Industrie und Bouindustrie

Land- und forstwirtschaftliches Personal bzw. Verkehrspersonal bzw. industrielles Personal

Produktionsarbeiter

Technisches Personal

WirtschaftIer und Venraltungspersonal

Hilfspersonal, Betreuungspersonal

Betriebsschutz

Sonstiges Personal (in Land- und Forstwirtschaft und im Verkehr) bzw. nichtindustrielles Personal (in Indu-

strie und Bauindustrie)

Heimarbeiter (in Industrie)

Wächter auf Baustellen (in Bauindustrie)
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c) Grolhandel

Beschäfti gte fü r die Eandelsleistun g insgesamt

Direkt für die Umsatzleistung Beschäftigte

Beschäftigte für Venvaltungsaufgaben (einschl. Lenkung und Leitung)

Beschäftigle in Transportgemeinschaften Handel

Beschäftigte fä r ilbri ge Lcistun gen

d) Einzelhandel

Beschäftigte für die Handelsleistung

Personal in Verkaufsstellen, Gaststäften und Hotels

Sonstiges Handelspersonal

Personal für Verwaltungsaufgaben (einschl. Lenkung und Leitung)

Beschäftigte fü r übrige Lcistungen

e) Bereiche aulerholb der materiellen hoduHion

Fachpersonal

Übriges Personal

Beschäftigte in sich selbst finanzierenden Einrichtungen

Land- und forstwifischaftliches Personal bzw. Verkehrspersonal bzw. bis 1962 industrielles Personal

Aöeitskräfte in den produzierenden Einheiten des Betriebes und in den Abteilun gen afi Leitung und Lenkung

des Betriebes sowie in den produltionsbedingten Abteilungen und Einrichtungen wie Kaderabteilung, kulturel-

le und soziale Einrichtungen usw.

Sonstiges Personal (in Land- und Forstwirtschaft und Verkehr) sowie bis 1962 nichtindustrielles Personal

(in Industrie und Bauindustrie)

Arbeitskräfte, die an der Hauptleistung eines Betriebes im wesentlichen nicht beteiligt sind.

Dazu gehören:

Arbeitskräfte in Einrichtungen der Arbeiterversorgung (Küche, Kantine, Schuhmacherei, Nähwerkstatt usw.)

Arbeitskräft e für Forschungs-, Entwicklungs- und Projektierungsaöeiten

Beschäftigte in der Berufsausbildung

Arbeitskräfte für Bauleistungen in der Industrie

Arbeitskräft e in Industrieläden
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Produktionsarbeiter

Arbeiskräfte, die in den produzierenden Einheiten des Betriebes für die Durchführung des technologischen

Prozesses eingesetzt sind @roduktionsgnrndarbeiter) bzw. diese Arbeiten durch Ausführung von

Reparaturen, Transporten und sonstigen Hilfsleistungen unterstützen @roduktionshilfsarbeiter).

In Verkehrsbetrieben zählen zu den Produttionsaöeiten alle fubeitsk:ifte, die für die Durchflihrung der Ver-

kehrsleisnrng @ersonen- und Gütertransport bzw. Nachrichtenüberminlung) eingesetzt sind.

In genieu r-technisches Personal

Arbeitskräfte, deren Funktion lt. Stellenplan eine abgeschlossene Ausbildung z.B. als Ingenieur, Techniker

oder Meister voraussetzt und nach dem geltenden Gehaltsregulativ, z.B. Gehaltsgruppenkatalog (GGK), mit

einer J- oder M-Gruppe bewertet ist.

Wirtschaftler

Arbeitskräfte, deren Funktion lt. Stellenplan eine Qualifikation als Wirtschaftler @iplom-Wirtschaftler bzw,

Diplom-Ökonom oder Fachschulökonom) voraussetzt.

In Wirtschaftszweigen, in denen der Gehaltsgruppenkatalog eingeführt ist, sind dies die mit W-Gruppen bewer-

teten Funktionen.

Verwaltun gs-, Hilfs- un d Ab rechnungspersonal

Aöeitskräfte, die mit den im Zusammenhang mit Aufgaben des Arbeitsbereiches auftretenden reinen Verwal-

tungs- und Abrechnungsaufgaben beschäftigt sind sowie die Afteitskäfte, die für gewisse Hilfsarbeiten zur

Vefügung stehen.

Sekretärinnen, Ste notypi sti nnen und Werkstattschreiber gehören ebenfalls hieran.

Technisches Personal

Arbeitskräfte, die für die Leitung, Lenkung und Kontrolle oder die technische Vorbereitung des Produktions-

prozesses üitig sind, wie z.B. Ingenieure, Techniker, Architekten, Agronomen, Meister, denen die Verteilung

der Aöeit, die Anweisung, Aufsicht und Kontrolle obliegt, rechnen ebenfalls hieran.
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Wi rtschaftler und Verwaltun gspersonal

Arbeitskräfre zur Versorgung, Planung und Abrechnung des Produktions- und Zirkulationsprozesses und Ar-

beitskäfte zur Durchführung von Verwaltungsarbeiten (dazu gehören auch Sekreutrinnen und Stenotypistin-

nen).

Hilfspersonal

Arbeiskrafle in den Absatzabteilungen der Betriebe und solche, die für gewisse Hilfsarbeiten @oten, Heizer für

Gebäudeheizung, Garderoben- und Waschraumpersonal u.ä.) zur Verfügung stehen.

Betreuungspersonal

Arbeitskräfte, die in kulturellen und sozialen Einrichtungen des Betriebes mit Ausnahme der Einrichtungen der

Arbeiterversorgung tätig sind, z.B. Bibliothekare, Sachbearbeiter in kulturellen und sozialen Einrichtungen

(soweit sie arbeitsrechtlich zum Betrieb gehören).

Nicht zum Betreuungspersonal gehören:

Arbeitskräfte in Betriebspolikliniken, Kindergärten usw., die arbeitwertraglich zum Rat des Kreises gehören

und aus dessen Mitteln entlohnt werden, sowie hauptamtliche Funktionäre und Verwaltungskräfte der Massen-

organisationen, die ihre Tätigkeit im Betrieb durchführen.

Betriebsschutz

Aöeitskräfte, die für die Sicherung, den Luft-, Gas- und Brandschutz im Betrieb eingeseta sind (auch Pftirt-

ner).

Nicht hierzu zählen:

Angehörige des Betriebsschutzes A @eutsche Volkspolizei und Feuerlöschpolizei).

Beschäftigte in der Berufsausbildung

A6eitskäfle, die als Lrhrpersonal, Verwaltungs-, Hilfs- und Betreuungspersonal in den benrllichen Bildungs-

einrichtungen oder im Lehrlingswohnheim des Betriebes ttitig sind.

Für den polyechnischen Unterricht eingesetzte Arbeitskrafte zählen ebenfalls hieran.

(Lehrlinge zählen nicht hieran. Bis zum Jahre 1959 wurden siejedoch einbezogen.)

Zum Lehrpersonal gehört z.B.:

Direktor der Betriebsbenrfsschule
Stellverüeter des Direl(ors
Abteilungsleiter
Lehrobermeister und Lehrmeister
Lehrausbilder
Ausbildungsleiter
Berufsschullehrer
Instrukteur für Kultur- und Sportaöeit
Heimleiter
Erzieher
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Eeimarbeiter

Arbeiskräfie, die auf Grund eines Arbeitsrechtsverhältnisses zu einem Betrieb in eigenen oder selbstgemieteten

Räumen und in der Regel mit eigenen Arbeitsinstrumenten für die Rechnung eines Betriebes arbeiten.

Direkt für die Umsafzleistung Beschäftigte (Großhandel)

Beschäftigle im Lagerbereich, im Ein- und Verkauf sowie Transportarbeiter, die nicht der Transport-

gemeinschaft Handel angeschlossen sind.

Sonstiges Handelspersonal @inzelhandel)

Beschäftigte, die die Einzelhandelstätigkeit durch Lager- und Transportarbeiten, Werbung und Gestaltung,

Ausführung von Reparaturen und sonstigen Hilfsleistungen unterstützen bzw. ermöglichen.

Beschäftigte für übrige Leistungen (Groß- und Einzelhandel)

Beschäftigte für Betriebssicherheit, für Ausbildung und in sonstigen Handelseinrichtungen

Außerdem Zihlen hierzu:

Personal für Einzelhandelstlitigkeit und Betreuungspersonal (im Großhandel).

Beschäftigte in sonstigen betrieblichen Einrichtungen sorvie für Dienstleistungen und Produktion (im Einzel-

handel).

Fachpersonal

Aöeitskräfte in den Einrichtungen der Bereiche außerhalb der materiellen Produktion, die unmittelbar für die

Durchführung der für die jeweilige Einrichtung typischen Aufgaben bzw. Leistungen eingeseta sind (2.B.

Arae, mi ttleres medi zi nisches Personal, Lehrer, Erzieher).

Die genaue Abgrenzung zwischen Fach- und übrigem Personal ist in den jeweiligen Beschäftigtengruppen-

katalogen festgelegt.

Beschäftigte in sich selbst finanzierenden Einrichtungen der Haushaltsorganisationen

Arbeitskräfte der Haushaltsorganisationen, deren Entlohnung nicht aus dem Haushalt finanziert, sondern aus

Einnahmen für Leistungen (2.B. Schuhreparatur), Unkostenbeiuägen der Arbeiter und Angestellten sowie

Lehrlinge (2.B. Essensgelder) oder Zuschüssen aus dem Prämienfonds und anderen Finanzierungsquellen

gedeckt wird.
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Eausangestellte

Arbeiskräfte, die in einem Arbeitsrechtsverhältnis zu Privatpersonen stehen und in deren Haushalt Hausarbei-

ten verrichten.

Eoch- und Fachscbulkader

Technische und wissenschaflliche Fachkräfte.

Hochschulkoder:

a) Fachkräfte mit Diplom oder bzw. und Staatsexamen über den erfolgreichen Abschluß eines Studiums an

einer Universität, Hochschule, Akademie oder einem Institut mit Hochschulcharakter. Dabei ist es gleich-

gültig, in welcher Studienform @irekt-, Fern-, Abend-, komb. Studium oder extern) das Diplom oder

Staatsexamen enrorben wurde.

b) Fachkräfte, denen ohne Absolvierung eines normalen Studiums an einer Hochschuleinrichtung, jedoch auf

Grund gesetzlicher Bestimmungen oder besonderer wissenschafllicher Leistungen, ein wissenschaftlicher

Grad oder Titel verliehen wurde (2.B. Attestation im Bereich Volksbildung, Dr. h. c., Professor, Kammer-

sänger).

c) Inhaber von Abschlullzeugnissen staatlich anerkannter höherer Schulen und Universiläten anderer Länder,

die eine gleichwerti ge Qual ifrkation gewfi rlei sten.

Nicht als Hochschulkader zählen:

Teilnehmer an einem verküraen Sonderstudium (2.B. "Teilstudium" eines Ausbildungsfaches an der Hoch-

schule für Binnenhandel u.ä.), welches auch nicht mit dem Enuerb eines Diploms oder Staatsexamens ab-

schließt.

Fachschulkader:

a) Fachkräffe, die in einer beliebigen Studienform @irekt-, Fern-, Abend- oder komb. Studium bzw. extern)

an einer Ingenieur- oder Fachschule durch erfolgreich bestandenes Examen einen der Fachrichtung entspre-

chenden Titel mit dem Qualifrkationsgrad "Ingenieur" oder "Techniker" erworben haben.

b) Fachkräfte, denen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen ein Titel mit dem Qualifikationsgrad "Ingenieur"

zuerkannt wurden (2.B. lt. Verordnung über die Ftihrung der Berufsbezeichnung "Ingenieur", GBl. II 1962

s. 278).

c) Inhaber von Abschlußzeugnissen staatlich anerkannter mittlerer und höherer Fachschulen anderer Länder,

die einen gleichwertigen Qualifikationsgrad besitzen.

Nicht als Fachschulkader zählen:

Meister, auch wenn der Qualifrkationsgrad an einer Ingenieur- oder Fachschule erworben wurde.

Mittlere medizinische Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen §omenklatur der Fachrichtungen vom

l. 3. 1960, Teil II, Fachrichtungs-Nr. 301 bis 314) zählen ab III. Quartal 1962 ebenfalls nicht mehr dazu.
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Fachschulkader mit Qualifikationsgrad "fngenieur"

a) Technische Fachkräfle, die berechtigt den Titel bzw. die Benrfsbezeichnung "Ingenieur" führen.

b) Fachkräfle nichttechnischer Fachrichtungen, die berechtigt eine dem "Ingenieur" gleichwertige Benrf$e-

zeichnung entsprechend ihrer Fachrichtung führen (2.B. Staatl. gepr. Landwirt, Wiruchaftler, Bibliothekar,

Tät:.r:er, Lehrer für die Unterstufe der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule).

Hiemr siehe auch unter Hoch- und Fachschulkader.

Fachscbulkader mit Qualifikationsgrad "Techniker"

a) Technische Fachkräfle, die berechtigl den Titel bzw. die Berufsbezeichnung "Techniker" führen.

b) Fachkräfte nichttechnischer Fachrichtungen, die berechtigt eine dem "Techniker" gleichwertige Berufsbe-

zeichnung entsprechend ihrer Fachrichtung fuhren (2.B. Apotheken-Assistent, landwirtschaftl. techn. Assi-

stent, Kindergärtnerin).

Hieran siehe auch unter Hoch- und Fachschulkader.

Facharbeiter

Arbeitskräfte mit abgeschlossener Lehrausbildung sowie Aöeitskräfte mit gleichwertigen Kenntnissen auf

Grund langiähriger Berufserfahnrngen, die als Facharbeiter anerkannt sind.

Angelernte Arbeiter

Aöeitskrafte, die in einer produktionstechnischen Schulung ausgebildet unuden.

Ungelernte Arbeiter

Arbeitskräfte ohne abgeschlossene Lehrausbildung und ohne Ausbildung in einer produktionstechnischen

Schulung.

Ju gendliche ohne Berufsausbildung

Arbeitskräfte unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Lehrausbildung. Lehrlinge zlihlen nicht hiera.r.

Lchrlinge

Jugendliche, mit denen ein Lehrvertrag für Ausbildungsberufe (lt. Systematik der Ausbildungsberufe) abge-

schlossen wurde. Hieran zählen auch Lehrlinge, die die Abiturklassen der Berufsausbildung besuchen.

Nicht hierar zählen Schüler der enreiterten Oberschule, mit denen ein Lehnyertrag für Ausbildungsbenrfe ab-

geschlossen wurde mit dem Ziel, den Facharbeiteörief gleichzeitig mit Eneichung des Abiturs zu erweöen. _
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Ständig Beschäftigte

fubeitskäfte mit unbefristetem Arbeitsrechtwerhältnis sowie Aöeiskräfte mit einem befristeten Aöeits-

rechtsverhältnis von mehr als sechs Monaten.

Nicht ständig Bescbäftigte

Arbeitskräfte mit befristetem Arüeitsrechtwerhältnis von höahstens 6 Monaten. Sie werden in der Regel für

einen bestimmten Zeitraum zur irberwindung von saisonbedingten Arbeitsspitzen eingestellt (2.B. im Handel

vor Festtagen, in der Landwirtschaft für Pflege- und Erntearbeiten u.ä.).

Aushilfskräfte zählen ebenfalls hieran.

Aushilfskräfte

In der statistischen Abrechnung werden unter Aushilfskräffe nur diejenigen Aöeitskräfte verstanden, die nur

an einzelnen Tagen bei größerem Aöeitsanfall zur Arbeit herangezogen werden (2.B. Aushilfskellner am

Wochenende oder Sonn- und Feiertagen, Aushilfen in Verkaufsstellen vor Sonn- und Feiertagen, Aushilfen für

Be- und Entladearbeiten nach Feierabend oder an Sonn- und Feiertagen).

Saisonkräfte

- siehe unter Nicht ständig Beschäftigte -

Vollbeschäftigte

Arbeitskrafte, deren wöchentliche Arbeitszeit lt. fubeitsvertrag der gesetzlich festgelegen Normalarbeiszeit

entspricht (2.8. 45 oder 48 Stunden in der Woche). Verkürzt Arbeitende lt. Schutzbestimmungen ählen eben-

falls hiera-r.

Vollkräfte

Vollbeschäftigte. Siehe dort.

Verkürzt Arbeitende

a) laut Schulzbestimmung

fubeitskäfte, deren wöchentliche Arbeitszeit auf Grund gesetzlicher Schutzbestimmungen (Schutzbestim-

mungen für Jugendliche, Schutzbestimmungen für fubeitskäfte, die mit gesundheitsgeftihrdenden oder

körperlich besonders schweren Arbeiten bescheftigt sind, Ruhepausen während der Schicht in durchglingig

arbeitenden Betrieben) weniger als die wöchentliche Normalarbeitszeit (2.8. weniger als 45 oder 48 Stun-

den in der Woche) betragt. Sie zählen in Planung und Abrechnung als Vollbeschäftigte.
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b) laut Arbeitsvertrag

Arbeitskräfte, deren im Arbeisvertrag vereinbane wihhentliche Arbeitszeit weniger als die wöchentliche

Normalarbeitszeit (2.B. weniger als 45 oder 48 Stunden in der Woche) beträgt.

Teilbeschäftigte

Verküra Arüeitende laut Arbeiwertrag. Siehe dort. (Begdff wird haupt§ichlich in den Bereichen außerhalb

der materiellen Produlrtion angewandt.)

Personenzahl (Kopfzahl)

Hieöei werden auch die verkürzt Aöeitenden laut Arbeiwertrag als e i n e Person gezÄtrdt.

Vollbesch äfti gteneinheit

Auf der Grundlage der Normalarbeitszeit umgerechnete Arbeitskräftezahl (2.8. ein Vollbeschäfti$er = eine

Vollbeschäftigteneinheit; zwei verktir-zt Arbeitende laut Arbeisvertrag mit 24stündiger wöchentlicher Aöeits-

zeit = eine Vollbeschäftigteneinheit bei 48 Stunden Normalarbeitszeit in der Woche).

Belegschaftswechsel

Veränderungen der Belegschaft durch Zugänge von Arbeitskräften infolge Neueinstellung oder Übernahme aus

dem [,ehrverhältnis und Abgänge an Arbeitskräften infolge Auflösung bzw. Erlöschen des Arbeitsrechtsver-

hältnisses.

Im Belegschaftswechsel der Produlrtionsarbeiter bzu'. des Fachpersonals sind auch innerbetriebliche Umset-

zungen enthalten, soweit es sich um Zu- oder Abgänge von Produktionsarbeitern bzw. Fachpersonal aus ande-

ren bzw. in andere Beschäftiglengruppen handelt und die neu aufgenommene Tatigkeit von Dauer ist (also

keine vorübergehenden Einsätze).

Fluktuation

Abgang von Arbeiskräften aus dem Betrieb, der aus persönlichen oder disziplinarischen Gründen

@ntlassungen) erfolgt, der also volkswirtschaftlich oder betrieblich nicht notwendig ist.

Die Höhe der Fluknration wird ermittelt, indem von dem gesamten Abgang der natürliche Abgang (Tod, Inva-

lidität, Rentenalter) und der gesellschaftlich notwendige Abgang (Studium, Volkspolizei und Volksarmee, ge-

plante Umsetzungen, Freistellungen auf Grund stnrktureller Veränderungen des Betriebes usw.) abgesetzt wer-

den.
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Registrierte A rbeitsu cben de

Personen, die in keinem Arbeitsrechwerhältnis stehen und sich zur Vermittlung eines Arbeitsplatzes beim zu-

ständigen Amt fiir A6eit und Benrfsberatung gemeldet haben.

Arbeitspendler

Arbeitskräfte, die nicht zur Wohnbevölkerung eines bestimmten Territoriums zählen, in dem der Betrieb, in

dem sie tätig sind, seinen Sitz hat.

Lohnfonds

Begriff in Planung und Abrechnung.

Er umfaßt die den Betrieben in einem bestimmten Zeitraum planmäßig zur Verfügung stehende Bruttolohn-

summe der Arbeiter und Angestellten bzw. einer bestimmten Beschäftigtengruppe.

Bruttolohn

Der Bruttolohn (Geldlohn und Naturalbezüge im Geldausdruck) ist der auf Grund tariflicher Regelung entspre-

chend der Quantität und Qualiüit der Arbeit und auf Grund gesetzlicher Bestimmungen bei Aöeitszeitausfall

und für arbeitsfreie Wochenfeiertage berechnete Lohn ohne Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-

gen.

Der Bruttolohn eines Produktionsarbeiters setzt sich z.B. aus folgenden Lohnbestandteilen zusammen

a) Grundlohn
Tarifgrundlohn (= Tarifl ohn)
Mehrleistungslohn bzw. Mehrleistungsprämie

b) Lohnzuschläge

c) Zusatzlohn

Grundlohn

Grundlohn wird Arbeitskräften in produzierenden Einheiten des Betriebes auf Grund tarillicher Bestimmungen

für die geleistete Arbeitszeit nach bestimmten vereinbarten Lohnformen bzw. nach der jeweils geaöeiteten

Lohnform gezahlt. Er selzt sich aus dem Tarifgrundlohn und dem Mefuleistungslohn bzw. der Mefuleistungs-

prämie zusarnmen.

Stäckgmndlohn (Lcistungsgrundlohn)

Tariflich vereinbarter Grundlohn für Arbeitskräfte, die im Stücklohn beschäfl.igt sind. Er wird berechnet duch
Multiplikation der tatsächlich verbrauchten Arbeiszeit mit dem Stticklohnsatz der jeweiligen Lohngnrppe der

Arbeiten.
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Zeitgmndlohn

Tariflich vereinbarter Grundlohn für die Arbeiter, die im Zeitlohn beschäfti4 sind. Er wird berechnet durch

Multiplikation der tatsächlich geleisteten Aöeitszeit mit dem Zeitlohnsatz der jeweiligen Lohngruppe des Ar-

beiters.

Tarifgrundlohn

Der Teil des Lohnes, der auf Grund tarillicher Bestimmungen für die tatsächlich verbrauchte 7*it der im Sttick-

lohn beschäft.igten Arbeitskräfte bzw. für die tatsächlich geleistete Arbeiszeit der im Zeitlohn beschäftiglen

Arbeitskräft e gezahlt wird.

Mehrleistungslohn

Lohn für NormübererfüLllung bzw. eingesparte (nicht verbrauchte) Normzeit. Er ergibt sich als Differenz zwi-

schen dem auf Grund der Normzeit und dem für die tatsächlich verbrauchte Zeit ermittelten Lohnbetrag.

Mehrleistungsprämie

Prlimie für Erreichung bzw. Überbietung der in einer Lohnform als Bewertungsgrundlage festgelegten Kennzif-

fern bzw. Normen.

Lohnzuschläge

Lohrzuschläge werden über den tariflichen Lohnsatz bei Abweichung von den normalen Aöeitsbedingungen

gezahlt.

Hieran gehören z.B.:

Zuschläge für Arbeitserschwernisse (Schmutz-, Gefahren-, Hitzezuschläge u.ä.)

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit

Zusctrläge für Brigadiere

Zuschläge für Überstunden

Zuschläge für Materialerschwernis

Zuschläge fiir falschen Arbeitsablauf und unsachgemäße Arbeitsmiuel

Lohn- fiir Warte- und Stillstandszeiten

Lohngnrppenausgleich

Leistungslohnausgleich

Prämien aus dem Lohnfonds (2.B. Monatsaufuagsprlimien)
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Zusafzlohn

Zusatzlohn wird auf Grund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen @etriebskolle*tiv'

vertmg) für Zeiten gezahlt, in denen keine Arbeitsleistungen für den Betrieb erfolgten (2.B. für gesetzlichen

Urlaub, arbeitsfreie Wochenfeiertage, Wahrnehmung gesellschaftlicher Verpflichtungen).

Ferner Zihlen anrn Zustzlohn aus dem Lohnfonds gezahlte Prämien für lange Betriebszugehörigkeit (Treue-

prämien), die jährliche zusätzliche Belohnung der Eisenbahner und Mitaöeiter der Deutschen Post (siehe

Eisenbahner-Verordnung GBl. I 1960 S. 421 bzw. Post-Dienst-Verordnung (PDVO) GBl. II 1960 S. 397) sowie

Deputate im Bergbau, Sondera.rschläge an Arbeitskräfte in Betrieben der Sperrzonen u.ä.

Nettolohn

Nenolohn ist der verbleibende Betrag, der sich nach Abzug der einbehaltenen Summen für Lohnsteuer und So-

zialversicherungsbeiträge (Anteil der Arbeiter und Angestellten) vom Bruttolohn ergibt.

Lohnformen

Die in der sozialistischen Wirtschaft der DDR gebräuchlichsten Lohnformen und ihre Anwendungsarten sind:

l. Stücklohn

a) Einfacher Stücklohn

b) Prämienstücklohn

2. Zeitlohn

a) Einfacher Zeitlohn

b) Prämienzeitlohn

Jede der genannten Lohnformen trift individuell oder kollektiv auf, je nachdem, ob die quantitativen Arbeitser-

gebnisse individuell oder kollektiv meßbar sind.

In den privaten Betrieben der DDR erfolgt die Entlohnung der Arbeitskräfte in der Regel im Akkordlohn, Zeit-

lohn oder Prämienzeitlohn.

Einfacher Stäcklohn

Anwendungsart des Stücklohnes, bei der die Entlohnung direkt in Abhängigkeit von der produzierten Menge

und Qualiut und auf der Grundlage der Normzeit erfolgt. Bei NormenüberefüLllung teilt sich der Stücklohn in

Stückgrundlohn und Mehrleistungslohn.

Prämienstäcklohn

Anwendungsart des Stücklohnes, bei der die Entlohnung aufder Grundlage des einfachen Stücklohnes erfolgt

und bei entsprechender ErfüLllung zusätzlicher qualitativer und quantitativer Kennziffern Prämien

(Mehrleistungsprämien) gezahlt werden.
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Objektlohn

Anwendungsart des kollektiven Stücklohnes, bei der die Entlohnung entsprechend der für ein Objekt oder Teil-

objekt im voraus festgeleglen Lohnsumme unabhängig von der Dauer der Fertigstellung der übertragenen Ar-

beiten am Objekt oder Teilobjekt erfolgt.

Stäck- bzw. Prämienstäcklohn nach Plannormen

Meist kollektiv angewandte Form des Stticklohnes auf der Grundlage komplexer Arbeitsnormen, die mit dem

Plan der betreffenden Produktionseinheit identisch sind.

Plannorm = betrieblich mengenmäßige Produllionsplankennziffer
X Normzeit pro Fertigungseinheit

Einfacher Zeitlohn

Anwendungsart des Zeitlohnes, bei der die Entlohnung nach der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden erfolgt.

Er wird berechnet durch Multiplikation der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit mit dem Zeitlohnsatz der jeweili-

gen Lohngruppe des Arbeiters.

Prämienzeitlohn

Anwendungsart des Zeitlohnes, bei der die Entlohnung im Zeitlohn mit festgelegter Prämie erfolgt. Tahlung

und Höhe der Prämie sind vom Erreichen bestimmter qualitativer und quantitativer Kennziffern

(Qualitlitwerbessenrng, Materialeinsparung, Ausschußsenkung, Verbesserung der Kapazitlitsauslastung usw.)

und dem Nachweis des ökonomischen Nutzens abhängig.

Prämien, die auf Grund der Bestimmungen über die Einführung von Persönlichen Konten gezahlt werden, sind

hier nicht enthalten.

Akkordlohn

Lohnform in den privaten Betrieben.

Lohngruppe bzw. Gehaltsgruppe

Merkmal des Tarifsystems zur Differenzierung des Afteitslohnes entsprechend der Qualifikation der fubeits-

kräfte.

Arbeitszeitbilanz

Bezeichnung für die Gegenüberstellung der möglichen Arbeitszeit (nominelle Arbeitszeit) und ihrer Ausnut-

zung (tatsächlich geleistete Arbeitszeit ohne Überstunden und AusfallzeiQ sowie die Aufgliedenrng der Aus-

fallzeit nach Ausfallarten.
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Nominelle Arbeitszeit (Kalenderarbeitszeit)

Zahl der in einem bestimmten Kalenderzeitraum möglichen Normalarbeitsstunden der Aöeitskräfte eines Be-

triebes.

Sie werden ermittelt, indem die Tahl der Kalendertage abztiglich der Sonn- und Feiertage (bzw. in durchgängig

produzierenden Betrieben abzüglich der als Ersatz für Sonn- und Feiertage gewährten Wochennrhetage) mit

7,5 bzpt.8 Stunden @urchschnin täglicher Arüeitszeit) und mit der durchschnittlichen Tahl der Arüeiskräfte

der gegebenen Beschaftigtengrupp€ multipliziert wird. In durchgängig arbeitenden Schichtbetrieben, in denen

planmäßige Feiertagsarbeit nur durch zusätzliche Bezahlung und nicht durch besondere Freizeit abgegolten

wird, werden Feiertage bei der Berechnung der nominellen Arbeitszeit nicht von den Kalendertagen abgesetzt.

Bei der Berechnung wurde bis 1960 die durchschnittliche Zahl der Arbeitskräfte in Personen (Kopfzahlen), ab

l96l mit Ausnahme der Bauindustrie in Vollbeschäfti4eneinheiten zugrunde gelegt.

Nomalarbeitszeit

Die für Wirtschaff.sbereich, Wirtschaftssektor, Wirtschaftszweig, Wirtschaftsgruppe und Betrieb auf Grund ge-

setzlicher Bestimmungen geltende wöchentliche Arbeitszeit (2.B. wtichentliche Arbeitszeit in der Industrie: 45

Stunden).

Normalarbeitsstunden

- siehe unter Normalarbeiszeit -

Tatsächlich geleistete Arbeitszeit

Tatsächlich geleistete Stunden (nicht Normstunden) einschl. arbeitsbedingter Ruhepausen und überstunden.

Ausfallstunden äNen nicht hierzu.

Bestandteil der nominellen Arbeitszeit ist jedoch nur die "Tatsächlich geleistete Arbeitszeit ohne überstunden"

Ausfallzeiten

Dem Betrieb durch betriebliche Störungen, auf Grund gesetzlicher Bestimmungen oder aus sonstigen Gründen

an der nominellen Arbeitszeit entstehende bezahlte und nichtbezahlte Zeitausf:ille.

Bis zum Jahre 1960 ählten hiemr auch "Ausfallzeiten durch verkiirae Aöeitszeit laut Arbeitwertrag". Ab

196l werden diese Zeitverluste in allen nach Vollbeschäftigteneinheiten planenden und abrechnenden Berei-

chen (also außer Bauindustrie) außerhalb der eigentlichen Arbeitszeitbilanz erfaßt.

Zeitverluste durch bezahlte W@henfeiertage sind nicht in den Ausfallzeiten enthalten, da sie auch nicht Be-

standteil der nominellen Arbeitszeit sind.
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Bezahlte Ausfallzeiten

Alle auf Grund gesetzlicher Bestimmungen aus dem Lohnfonds des Betriebes vergüteten Arbeitszeitausl?ille

(2.8. durch gesetzlichen Urlaub, verktirzte Aöeitszeit auf Grund gesetzlicher Schutzbestimmungen, Wak-

nehmung gesellschaftlicher Verpfl ichtungen, Warte- und Stillsundszeiten).

Nichtbezahlte Ausfallzeiten

Alle Arbeitszeitausfillle, flir die auf gesetzlicher Grundlage keine Lohnzahlung aus dem Lohnfonds des Betrie-

bes erfolgt (2.8. ärztlich bescheinigte Aöeitsunflihigkeit, Freizeit zur Wahrnehmung persönlicher Interessen

ohne Anspruch aufBezahlung sowie unentschuldigtes Fehlen), unabhängig davon, ob hierfür aus anderen be-

trieblichen Fonds oder nichtbetrieblichen Mitteln soziale Leistungen erfolgen, die nicht zum Bruttolohn zäNen

(2.B. Krankengeld der Sozialversicherung, Krankengeldzuschüsse der Betriebe).

Gesetzlicher Urlaub

Bezahlte Freizeit, die den Arbeitskrilften auf Grund gesetzlicher Bestimmungen zur Erholung und zur Wahr-

nehmung persönlicher und familiärer Interessen gewährt wird, wie z.B. Erholungsurlaub (häufig als Jahrezur-

laub bezeichnet), Zusatzulaub auf Grund langiähriger Betriebszugehörigkeit, Freizeit zur Wahrnehmung per-

sönlicher und familiärer Interessen (Hochzeit, Umzug oder bei Tod eines Angehörigen), Hausaöeitstage,

Trennungsurlaub, Heimfahrtstage, Aräbesuche und Stillzeiten für Mütter im Rahmen der gesetzlich festgeleg-

ten Stillzeit. (Stillenden Müttern hierüber hinaus gewährte Freizeiten zählen zu den nichtbezahlten Ausfallzei-

ten.)

Der Schwangerschafts- und Wochenurlaub wurde bis zum Jahre 1958 in den gesetzlichen Urlaub einbezogen

ab 1959 wird er gesondert ausgewiesen.

Wahrnehmung gesellschaftlicher Verpfl ichtungen

Ausübung staatspolitischer und gesellschaftlicher Funktionen, Teilnahme an Schulungen und Versammlungen

sowie gesellschaftlich notwendige Solidaritlitsein§itze innerhalb der nominellen Arbeitszeit.

Hieran gehören u.a. Wahrnehmung der Funktion als Volksyertreter, Schöfre u.ä. sowie Teilnahme an Betriebs-

versammlungen, betrieblichen und außerbetrieblichen Kundgebungen, Produlicionsberatungen und Sitzungen

aller Art - soweit diese ausnahmsweise während der Arbeitszeit durchgeführt werden -, Einsätze zur Unterstüt-

zung der Landwirtschaft, EinSätze zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen in der außerschulischen Er-

ziehung (Ferienaltion), Freistellungen für fachliche und gesellschaftspolitische Qualifizierung, sonstige khr-
gänge, Schulungen und Tagungen von demokratischen Organisationen, von volkseigenen Betrieben und Ver-

waltungen, Benrfsschulstunden von Jugendlichen ohne Berufsausbildung.
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Freistellung für fachliche und gesellschaftspolitische Qualifizierrng

Hieran zählen Freistellungen zur Teilnahme an Lehrgängen, Kursen und Schulungen, die der fachlichen und

gesellschaftspolitischen Ausbildung und Weiterbildung im Rahmen der ausgeübten Tätigkeit und Funktion im

Betrieb dienen. Lehrveranstaltungen und Freistellungen für Prtifungen im Fern- und Abendstudium zählen

ebenfalls hierar. §icht einbezogen werden Freistellungen für sportlehrgänge u.ä.)

Wane- und Stillstandsz.eiten

Arbeitszeitausfälle infolge Stockungen im Produktionsablauf oder Störungen der gesamten Betriebstlitigkeit.

@ie Aussagel?thigkeit dieser Kennziffer wird durch die Schwierigkeit der vollständigen und exakten Erfassung

beeinträchtigt.)

Überstunden

Die über die gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden (2.B. mehr als 45 bzut.

48 Stunden in der Woche), für die ein besonderer Lohnzuschlag gezahlt wird.

Sofern verkiir'ä Arbeitende laut Arbeitwertrag über die im Arbeitwertrag festgelegte Arbeitszeit hinaus arbei-

ten, zählen erst die über die Normalaöeitszeit (45 bzw. 48 Stunden in der Woche) hinausgehenden Stunden als

Überstunden.

Bezahlte Arbeits- und bezahlte Ausfallzeiten

AIle aus dem Lohnfonds vergüteten Stunden der nominellen Arbeitszeit (tatsäcNich geleistete Arbeitszeit ohne

Überstunden und bezahlte Ausfallzeiten), Überstunden und bezahlte Wochenfei erta1e.

Bezahlte Stunden

Bezahlte Arbeits- und bezahlte Ausfallzeiten. Siehe dort.

Bezahlte Wochenfeiertage

Alle auf Grund gesetzlicher Bestimmungen vom Betrieb zu bezahlende arbeitsfreie Wochenfeiertage.
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Auszug aus:

Definitionen wichtiger Kennziffern und Begriffe für
Planung und Statistik

Hrsg : Staatliche Zentralvenvaltung für Statistik

Staatwerlag

Berlin 1965

Standort in der Bibliothek der Zweigstelle Berlin

des Statistischen Bundesamtes:

Signatur 881
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Berufstätige

Im Aöeitsprozeß stehende Personen:

Aöeiter und Angestellte,

mitarbeitende Mitglieder und Kandidaten der Produktionsgenossenschafren und Rechtsanwaltskollegien,

tliti ge Komplementäre,

tätige Inhaber,

tätige Pächter,

ein Geweöe oder eine freibenrlliche Tätigkeit ausübende Personen,

mithelfende Familienangehöri ge.

Nicht hieran zählen:

Familienangehörige der LPG-Mitglieder, die nur in der individuellen Hauswirtschaft tätig sind, sowie seit 1960

Lehrlinge. Das gilt auch für Lehrlinge, die Mitglied oder Kandidat einer Produktionsgenossenschaft sind.

Beschäftigte

Siehe Berufstätige.

Bemfstätige nach ihrer Stellung im Betrieb

Nach der Stellung im Betrieb werden unterschieden:

Aöeiter und Angestellte,

Mitglieder und Kandidaten von Produltionsgenossenschaften bzw. Rechtsanwaltskollegien,

Selbstlindige,

mithelfende Fami lienangehöri ge.

Arbeiter und Angestellte

Aöeitskräfte, die in einem Arbeitsrechtwerhältnis zu einem Betrieb, einer Einrichtung, einem Verwaltungsor-

gan, einer Produktionsgenossenschafl, einem Rechtsanwalskollegium, einer ein Geweöe oder eine freibenrlli-

che Tätigkeit ausübenden Person stehen.

Heimarbeiter sowie Hausangestellte in privaten Haushalten zählen ebenfalls hieran.
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In Produktionsgenossenschaften wird für Aöeiter und Angestellte der Begriff "Nichtmitglieder" verwendet.

Nicht zu den Arbeitern und Angestellten zählen seit 1960 Lehrlinge. Das gilt auch für Lehrlinge, die Mitglied
oder Kandidat einer Produtlionsgenossenschaft sind.

Mitglieder von Produktionsgenossenschaften bzw. Rechtsanwaltskollegien

Von der Mitgliederversammlung einer Produktionsgenossenschaft oder eines Rechtsanwaltskollegiums als

Mitglieder aufgenommene Personen, unabhängig davon, ob sie in der Produlriorcgenossenschaft oder in dem

Rechtsanwaltskol legium mitarüeiten oder nicht.

Nicht mitarbeitende Mitglieder sind: Mitglieder, die dauernd infolge Alter oder Invalidirät arbeitsunliihig sind,

Mitglieder, die zum Direktstudium an eine Hoch- oder Fachschule delegiert oder zur Zeit Angehörige bewaff-

neter Organe sind, sowie in anderen Betrieben als Aöeiter und Angestellte (Lohn- oder Gehaltsempfänger)

Tätige.

Kandidaten von Produktionsgenossenschaften

Sinngemäß wie Mitglieder von Produktionsgenossenschaften.

Nichtmitglieder in Produktionsgenossenschaften

Siehe Arbeiter und Angestellte.

Selbständige

Komplementäre, Inhaber, Mitinhaber und Pächter von Betrieben aller Wirtschaftszweige sowie nicht im Ar-
beitsrechtsverhältnis stehende, ein Gewerbe oder eine freiberuhiche Tätigkeit ausübende personen.

Komplementär

Privater Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft, der mit seinem gesamten Vermögen für die Verbindlich-

keit der Gesellschaft haftet. (In Betrieben mit staatlicher Beteiligung wird für die Tätigkeit des Komplementärs

im Betrieb laut Gesellschaftwertrag eine Vergütung gezzhlt.)
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Freibenrflich Tätige

Auf kultuellem und pädagogischem Gebiet freischaffende Personen (2. B. freischaffende Schriftsteller, Künst-

ler, Musiker, Lehrer);

freipraktizierende Personen im Gesundheitswesen (2. B. freipraktizierende lirae, Hebammen, Masseure, Heil-

gymnastiker);

auf anderen Gebieten - wie in der Industrie, im Bauwesen, im Gartenbau, im Bank-, Versicherungs-, Kredit-

und Rechtswesen - freischaffende und freipraktizierende Personen (2. B. Architeklen, Personen in steuerüera-

tenden Berufen, Rechtsanwälte).

Nicht hierar zählen:

Im Arbeitsrechtwerhältnis stehende Personen, die auf den angeführten Gebieten nur nebenbenrllich tätig sind,

sowie alle sonstigen auf eigene Rechnung ein Gewerbe ausübende Personen, deren Tätigkeit Handels- oder

Dienstleistungscharakter luäga(2. B. Blumenverkäufer, Straßenhändler, Gepäclrträger, Schuhputzer).

Mi thelfen de Famil ien an gehö ri ge

Familienangehörige des Komplemenlärs, Inhabers, Mitinhabers oder Pächters eines Betriebes, die ohne Ar-

beitsrechtwerhältnis im Betrieb mitaöeiten und keine lohnsteuerpflichtigen und sozialversicherungspflichtigen

Lohneinkünfte vom Betrieb beziehen. Sinngemäß gilt dies auch für Familienangehörige der freibenrflich Täti-

gen und sonstige ein Gewerbe ausübende Personen.

Familienangehörige, die in einem Arbeitsrechtwerhältnis zum Betrieb stehen, zählen als Aöeiter und Ange-

stellte des Betriebes.

Heimarbeiter

Arbeitskräfte, die auf Grund eines Arbeitsrechtwerhältnisses zu einem Betrieb in eigenen oder selbstgemieteten

Räumen und in der Regel mit eigenen Aöeitsinstrumenten für die Rechnung eines Betriebes arbeiten.

Eausangestellte

Arbeitskräfte, die zu anderen Personen in einem Arbeisrechtwerhältnis stehen und in deren Haushalten tlaus-

arbeiten verrichten.
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Bescbäftigtengruppe

Begriffzur Untergliederung der Arbeiter und Angestellten nach bestimmten Merkmalen und Merkmalwaria-
tionen.

Die Zuordnung wird entsprechend den arbeitwertraglichen Vereinbanrngen anhand veöindlicher Beschäftig-

tengnrppenkataloge vorgenommen.

Die Beschäftigtengruppen in den einzelnen wirtschaftsbereichen sind folgende:

4., Industrie und Bauindustrie seit 1963 (bis lg62 siehe unter
B)

Nach der stellung der Arbeitsbereiche innerhalb des Gesamtarbeitsprozesses:

L Beschäftigte für die wirtschaftsbereich-typische Leistung

1.0 Direkt in der Produhion Tätige und Beschäftigte für Zwischenlagerung, Reparatur- und Transportlei-

stungen

2.0 Beschaftigte für die Forschung und Entrvicklung der Produktion, für Konstruktion und projektierung

@iese Gruppe wird untergliedert in "Beschäftigte, die aussciließlich bzw. hauptsächlich für den eige-

nen Betrieb tätig sind" und "Beschäftigte, die ausschließlich bzw. hauptslichlich Aöeiten für Fremde

leisten")

3.0 Beschäftigte zur Lenkung und Leirung der produlrtion

4.0 Beschäftigte in den Aöeitsbereichen der Hauptbuchhaltung, der kaufmännischen Leitung und Allge-
meinen Venvaltung

Heimarbeiter werden entsprechend der Täti gkeit zugeordnet.

Innerhalb der Arbeisbereiche wird nach dem Grad der Qualifrkation, der Art der auszuübenden Funktion
und dem Grad der Verantwortlichkeit weiter untergliedert in:

Produktionsarbeiter

Arbeitskräfte, die in den produzierenden Einheiten des Betriebes für die Durchfühmng des technologischen

Prozesses eingesetzt sind (Produktionsgnrndarbeiter) bzw. diese Arbeiten durch Ausfühnrng von Repara-

turen, Transporten und sonstigen Hilfsleistungen untersttitzen @roduktionshilfsarbeiter).
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Ir genieu rtechnisches Personal

Arbeitskrafle, deren Funktion laut Stellenplan eine abgesctrlossene Ausbildungz.B. als Ingenieur, Techni-

ker oder Meister voraussetzt und nach dem geltenden Gehaltsregulatl, z. B. Gehalsgruppenkatalog

(GGK), mit einer I- oder M-Gruppe bewertet ist.

Wirtschaftler

Arbeiskräfte, deren Funlcion laut Stellenplan eine Qualifikation als Wirtschaftler @iplom-Wirtschaftler

bzu'. Diptomökonom oder Fachschulökonom voraussetzt.

In Wirtscha-ftszweigen, in denen der Gehaltsgruppenkatalog eingeführt ist, sind dies die mit W-Gruppen

beu'erteten Funktionen.

Verwaltun gs-, Eilfs- und Ab rechnun gspersonal

Arbeitskräfte, die in den Arbeitsbereichen mit den dort aufuetenden reinen Venxaltungs- und Abrech-

nungsaufgaben oder mit Hilfsarbeiten beschäftigt sind. Hieran gehören auch Sekretiirinnen, Stenotlpistin-

nen und Werkstattschreiber.

IL Andere Beschäftigte

1.0 Beschäftigte fürBetriebssicherheit

Arbeitskräfte, die für die Sicherung, den Luft-, Gas- und Brandschutz im Betrieb eingesetzt sind (auch

Pftirtner sowie Wächter auf Baustellen).

Nicht hieran zählen:

Angehörige des Betriebsschutzes A @eusche Volkspolizei und Feuerlöschpolizei).

2.0 Beschäftigte für die Berufsausbildung in der Betriebsakademie, flir den polyechnischen Unterricht, ftr
die Envachsenenqualifi zierung sowie flir die technischen Betriebsschulen

Arbeitskräfle, die als Lehrpersonal, Venvaltungs-, Hilfs- und Betreuungspersonal in den benrllichen

Bildungseinrichtungen oder im Lehrlingswohnheim des Betriebes tätig sind sowie ausschließlich für

den polyechnischen Unterricht eingesetae Arbeitskräfte. Lefulinge zählen nicht hieran.
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Zum Lehrpersonal gehören z. B.:

Direltor der Betriebsschule,

Stellvertreter des Direktors,

Abteilungsleiter,

Lehrobermeister und Lehrmei ster,

Lehrausbilder,

Ausbildungsleiter,

Berufsschullehrer,

Instrukteur für Kultur- und Sportarbeit,

Heimleiter.

Erzieher.

3.0 Beschäfl.igle für Leistungen anderer Wirtschaftsbereiche, Dienstleistungen und Arbeiterversorgung

Zt den Beschäftigten für Leistungen anderer Wirtschaftsbereiche zählen z. B.

in der Industrie:

Aöeitskräfte für Bauproduktion und in Industrieläden

in der Bauindustrie:

Arbeitskräfle für industrielle Nebenleistungen.

Zt den Beschäftigten für Diensleistungen und Arbeiterversorgung zählen Arbeitskräfte in Küche,

Kantine, Schuhmacherei, Nähwerkstatt usw.

B. Land- und Forstwirtschaft und Verkehr sowie bis 1962 Indu-
strie und Bauindustrie

L Land- und forstwirtschaftliches Personal bzw. Verkehrspersonal bzw. industrielles Personal

Arbeitskräfte in den produzierenden Einheiten des Betriebes und in den Abteilun gen zrLr Leitung und I*nkung

des Betriebes sowie in den produttionsbedingten Abteilungen und Einrichtungen, wie Kaderabteilung, kultu-

relle und soziale Einrichtungen usw.

Produktionsarbeiter

Siehe Produktionsarbeiter in Industrie und Bauindustrie seit 1963.

In Verkehrsbetrieben zählen zu den Produktionsarbeitern alle tuü€itskäfte, die für die Durchführung der

Verkehrsleistungen @ersonen- und Gütertransport bzw. Nachrichtenübermittlung) eingesetzt sind.
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Tecbnisches Personal

Arbeiskräfte, die für die Leitung, Lenkung und Kontrolle oder die technische Vorbereitung des Produk-

tionsprozesses tätig sind (2. B. Ingenieure, Techniker, Architeklen, Agronomen). Meister, denen die Vertei-

lung der Arbeit, die Anweisung, Aufsicht und Kontrolle obliegl, rerhnen ebenfalls hiemr.

Wirtschaftler und Verraltungspersonal

Aöeitskräfte zur Versorgung, Planung und Abrechnung des Produktions- und Zirkulationsprozesses und

Aöeitskräfte zur Durchfühnrng von Verwaltungsaöeiten. Hierzu gehören auch Sekretärinnen und Steno-

typistinnen.

Eilfspersonal

Aöeitskräfte in den Absatzabteilungen der Betriebe und solche, die für Hilfsarbeiten zur Verfügung stehen

(2. B. Boten, Heizer für Gebäudeheizung, Garderoben- und Waschraumpersonal).

Betreuungspersonal

Arbeitskräfte, die in kulturellen und sozialen Einrichtungen des Betriebes mit Ausnahme der Einrichtungen

der Arbeiterversorgung tätig sind (2. B. Bibliothekare, Sachbearbeiter in kulrurellen und sozialen Einrich-

tungen - soweit sie arbeitsrechtlich zum Betrieb gehören).

Nicht zum Betreuungspersonal gehören:

Arbeitskräfte in Betriebspolikliniken, Kindergärten usw., die arbeitwertraglich zum Rat des Kreises gehö-

ren und aus dessen Mineln entlohnt werden, sowie ihre Tätigkeit im Betrieb durchführende hauptamtliche

Funktionäre und Venyaltun gskrärft e der Massenorganisationen.

Betniebsschutz

Siehe Beschäftigte für Betriebssicherheit.
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IL Sonstiges Personal (in Land- und Forstwirtschaft und Verkehr) sowie bis 1962 nichtindustrielles Personal

(in Industrie und Bauindustrie)

Arbeitskräfte, die an der Hauptleistung eines Betriebes im wesentlichen nicht beteilig sind.

Dazu gehören:

a) Arbeitskräfte in Einrichtungen der Arbeitsversorgung (Küche, Kantine, Schuhmacherei, Nähwerkstatt

usw.),

' b) Arbeitskräfte für Forschungs-, Ennvicklungs- und Projektierungsarbeiten,

c) Beschäftigle in der Berufsausbildung (nicht hieran zählen seit 1960 Lehrlinge),

d) Arbeitskräfte für Bauleistungen in der Industrie,

e) Arbeitskräfte in Industrieläden.

III. In der Industrie: Heimarbeiter;

in der Bauindustrie: Wächter auf Baustellen.

C. Großhandel

L Beschäftigte für die Eandelsleistung

- Direkt für die Umsatzleistung Beschäftige

Beschäftigte im Lagerbereich, im Ein- und Verkauf sowie Transportarüeiter, die nicht der Transportge-

meinschaft Handel angeschlossen sind.

- Beschäftigte für Venvaltungsaufgaben (einschließlich Lenkung und Leitung)

- Beschäftigte in der Transportgemeinschaft Handel

IL Beschäftigte für übrige Leistungen

Beschäftigte für Betriebssicherheit, Ausbildung und sonstige Handelseinrichtungen sowie Personal für Ein-

zelhandelstätigkeit und Betreuungspersonal.
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D. Einzelhandel

L Beschäftigte für die Eandelsleistung

- Personal in Verkaufsstellen, Gaststätten und Hotels

- SonstigesHandelspersonal

Beschäftigte, die die Einzelhandelstätigkeit durch Lager- und Transportarbeiten, Werbung und Gestal-

tung, Ausführung von Reparaturen und sonstigen Hilfsleistungen unterstützen bzw. ermöglichen.

- Personal für Verwalnrngsaufgaben (einschließlich Lenkung und Leitung)

tr. Beschäftigte für übrige Leistungen

Br:schäftigte für Betriebssicherheit, Ausbildung, sonstige Handelseinrichtungen und sonstige betriebliche

Einrichtungen des Handels sowie für Dienstleistungen und Produl<tion.

E. Bereiche außerhalb der materiellen Produktion

L Fachpersonal

Aöeitskräfte in den Einrichtungen der Bereiche außerhalb der materiellen Produltion, die unminelbar für

die Durchfühmng der für die jeweilige Einrichtung typischen Aufgaben bzw. Leistungen eingesetzt sind

(2. B. i*ae, mittleres medizinisches Personal, Lehrer, Erzieher).

IL Übriges Personal

Die genaue Abgrenzung zwischen Fach- und übrigem Personal ist in den jeweiligen Beschäftigtengnrp-

pe nkatalogen festgelegt.

lTt- Beschiftigte in sich selbst finanzierenden Einrichtungen

Arbeitskräfte der Haushaltsorganisationen, deren Entlohnung nicht aus dem Haushalt finanziert, sondern

aus Einnahmen dieser Einrichrungen für Leisnrngen (2. B. Schuhreparatur), aus Unkostenbeitragen der

die Leistung in Anspruch nehmender Personen (2. B. Essengelder der Beschäftigten) oder aus Zuschüssen

aus dem Prämienfonds und anderen Finanzierungsquellen gedeckt wird.
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Wissenschaftliche und technische Fachkräfte

Hiemr zählen Hochschulkader, Fachschulkader und Meister

L Eochschulkader

a) Fachkräfte mit Diplom oder Staatsexamen @zw. beidem) über den erfolgreichen Abschluß eines Stu-

diums an einer Universität, Hochschule, Akademie oder einem Institut mit Hochschulcharakter. Dabei

ist es gleichgtiltig, in welcher Form das Studium erfolgte @irekt-, Fern-, Abend- oder externes Stu-

dium).

b) Fachkrilfte, denen ohne Absolvierung eines normalen Studiums an einer Hochschuleinrichtung, jedoch

auf Grund gesetzlicher Bestimmungen oder besonderer wissenschaftlicher Leistungen, ein wissen-

schaftlicher Grad oder Titel verliehen wurde (2. B. Attestation im Bereich Volksbildung, Dr. h. c.,

Professor, Kammersänger).

c) Inhaber von Abschlußzeugnissen staatlich anerkannter höherer Schulen und Universitäten anderer

Länder, die eine entsprechende Qual ifrkation gewährlei sten.

Nicht ds Hochschulkader zählen:

Teilnehmer an einem verküraen Sonderstudium (2. B. Teilsrudium), das auch nicht mit dem Enryeö eines

Diploms oder Staatsexamens abschließt.

IL Fachschulkader

a) Fachkräfte, die in einer beliebigen Studienform @irekt-, Fern-, Abend- oder externes Studium) eine

Ingenieur- oder Fachschule erfolgreich absolviert und damit den Qualifrkationsgrad "Ingenieur" oder

"Techniker" erworben haben.

b) Fachkräfte, denen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen ein Titel mit dem Qualifrkationsgrad

"Ingenieur" zuerkannt wurde (2. B. laut Verordnung über die Fühnrng der Berufsbezeichnung

"Ingenieur", GBI II 1962 5.278).

c) Inhaber von Abschlußzeugnissen staatlich anerkannter mittlerer und höher Fachschulen anderer Län-

der, die eine entsprechende Qualifikation gewährleisten.

Bei der Gruppierung nach dem Qualifikationsgrad werden unterschieden:

- Fachschulkader mit Qualifrkationsgrad "Ingenieur"

Technische Fachkräfte, die berechtigt den Titel bzw. die Berufsbezeictrnung "lngenieur" führen sowie

Fachkräfle nichttechnischer Fachrichtungen, die berechtigt eine dem "Ingenieur" gleichwertige
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Berufsbezeichnung entsprechend ihrer Fachrichtung führen (2. B. Staatlich geprü,fter, Landwirt, Wirtschaft-

ler, Bibliothekar, Tänzer, Lehrer für die Unterstufe der allgemeinbildenden polyechnischen Oberschule).

Fachschulkader mit Qualifrkationsgrad "Techniker"

Technische Fachkräfte, die berechtigt den Titel bzw. die Benrfsbezeichnung "Techniker" führen sowie

Fachkräfte nichttechnischer Fachrichtungen, die berechtigl eine dem "Techniker" gleichwertige Benrfsbe-

zeichnung entsprechend ihrer Fachrichtung führen (2. B. Apotheken-Assistent, landwirtschaftlich+echni-

scher Assistent, Kindergärtnerin).

Nicht als Fachschulkader zählen:

Meister, auch wenn der Titel an einer Ingenieur- oder Fachschule enrorben wurde.

Mittlere medizinische Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen §omenklatur der Fachrichtungen vom

l. März 1960, Teil II, Fachrichtungsnummer 301bis 314) zählen seit III. Quartal 1962 ebenfalls nicht mehr

dazu.

ITI- Meister

Fachkräfte, die den Titel "Meister der sozialistischen Wirtschaft" durch Ablegung einer Meisterprüfung an

einer Fachschule oder Einrichtung der Envachsenenqualifizierung bzw. den Titel "Handwerksmeister"

durch Ablegung einer Prüfung vor einer Kommission der Handwerksorganisation erworben haben.

Nicht hieran zählen:

In Meisterfunktionen eingesetae oder den Begri-ff "Meister" als Berufs- oder Tätigkeitsbezeichnung führen-

den Aöeitskräfte (2.8. Platzmeister, Wagenmeister), die keine Meisterprüfung abgelegt haben.

Facharbeiter

Aöeitskäfte mit abgeschlossener Lehrausbildung sowie Arbeitskräfte mit gleichwertigen Kenntnissen auf

Grund langiähriger Benrfserfahrungen, die als Facharbeiter anerkannt sind.

Angelernte Arbeiter

Aöeitskäfte, die in einer produlrtionstechnischen Schulung ausgebildet wurden.
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Ungelernte Arbeiter

Arbeitskräfte ohne abgeschlossene Lehrausbildung und ohne Ausbildung in einer produktionstechnischen

Schulung.

Jugendliche ohne Benrfsausbildung

fubeitskäfte unter l8 Jahren ohne abgeschlossene Lehrausbildung.

Lehrlinge zählen nicht hiemt.

Lehrlinge

Jugendliche, mit denen ein Lehnertrag für Ausbildungsberufe (laut Systematik der Ausbildungsberufe) abge-

schlossen wurde. Hieran zählen auch Lehrlinge, die die Abiturklassen der Benrfsausbildung besuchen.

Nicht hiemr 2ihlen:

Schtiler der enreiterten Oberschule, mit denen ein Lehrvertrag für Ausbildungsberufe mit dem Ziel, den Fach-

aöeiteörief gleichzeitig mit Erreichung des Abiturs zu enrerben, abgeschlossen wurde.

Stlindig Beschäftigte

Arbeitskräfte mit unbefristetem Arbeitsrechtwerhtiltnis sowie Arbeitskräfie mit einem befristeten Arbeits-

rechtwerhältnis von mehr als sechs Monaten.

Nicht ständig Beschäftigte

Arbeitskräfte mit befristetem Arüeitsrechtwerhliltnis von h(hhstens sechs Monaten. Sie werden in der Regel für

einen bestimmten Zeitraum bzw. für eine bestimmte Zeitdauer zur Überwindung von saison-, tages- oder stun-

denbedingten Arbeitsspitzen eingestellt (2. B. in Post und Handel vor Festtagen, in der Landwirtschaft für Pfle-

ge- und Erntearbeiten). Aushilfskräfte zählen ebenfalls hieran.

Aushilfskräfte

Arbeitskräfte, die nur an einzelnen Tage bei glößerem Arbeitsanfall zur Arbeit herangezogen werden (2. B.

Aushilfskellner am Wochenende oder an Sonn- und Feiertagen, Aushilfen in Verkaufsstellen vor Sonn- und

Feiertagen, Aushilfen für Be- und Entladearbeiten nach Feierabend oder an Sonn- und Feiertagen).
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Saisonkräfte

Siehe Nicht ständig Besch:iftigte.

Vollbeschäftigte

fubeitskäfte, deren wthhentliche Arbeitszeit laut Arbeitsvertrag der gesetzlich festgelegten Normalarbeitszeit

(2. B. 45 oder 48 Stunden) entspricht. Verkürzt Arbeitende laut Schutzbestimmungen zählen ebenfalls hierzu

Wird der Begriff "Vollbeschäfti4e" in Lohnerhebungen venvendet, werden hieran nur diejenigen Vollbeschäf-

tigten geZihlt, die im Erhebungszeitraum keinen Lohnausfall durch Krankheit, Schwangerschafts- oder Wo-

chenurlaub und unbezahlte FeNzeiten hatten.

Vollkräfte

Siehe \/ollbeschäftigle.

Verkürzt Arbeitende

a) laut Schutzbestimmung

Aöeitskräfte, deren wtichentliche Aöeitszeit auf Grund gesetzlicher Bestimmungen zum Schutze der Ar-

beitskrafl und zum besonderen Schutze der werktlitigen Jugend weniger als die wöchentliche Normalar-

beitszeit (2. B. weniger als 45 oder 48 Stunden in der Woche) beträgl. Verktirä Arbeitende laut Schutzbe-

stimmung zählen in Planung und Abrechnung als Vollbeschäfti$e.

Zu den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Arbeitskraft gehören die Schutzbestimmungen fiir Ar-

beitskräfte, die mit gesundheitsgefährdenden oder körperlich besonders schweren Arbeiten beschäftigt sind

oder denen in durchgängig arbeitenden Betrieben wäfuend der Schicht Ruhepausen zu gewäfuen sind.

b) laut Arbeitsvertrag

Arbeitskräfle, deren im Arbeitwertrag vereinbarte wtichentliche Arbeitszeit weniger als die wöchentliche

Normalarbeitszeit (2. B. weniger als 45 oder 48 Stunden in der Woche) berägl.

Teilbesch§ftigte

Siehe verküra Arbeitende laut Arbeitwerrag.

Begriffwird hauptsächlich in den Bereichen außerhalb der materiellen Produktion angewendet
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Personen (Kopfzahl)

Bei Arbeiskräfteangaben in Personen werden die Arbeiter und Angestellten unabhängig von der mit dem Be-

trieb vereinbarten Arbeitszeitregelung erfaßt. Damit werden im Unterschied zur Vollbeschäftigteneinheit auch

die verküra Arbeitenden laut ArbeitsverEag als e i n e Person gezählt.

Vollbeschäftigteneinheit

Bei Arbeitskräfteangaben in Vollbeschliftigteneinheiten werden laut Arbeitwertrag verkürzt arbeitende Perso-

nen auf der Grundlage der Normalarbeitszeit in Vollbeschäftigle umgerechnet ausgewiesen (2. B. zwei laut Ar-

beitwertrag verkürzt aöeitende Personen mit 24stündiger wöchentlicher Aöeitszeit = eine Vollbeschäftigten-

einheit bei 48 Stunden Normalarbeitszeit in der Woche).

Arbeitskräfteeinheit in der Landwiilschafr (AIO

Maßstab zur Berechnung der Arbeitskräftekapazität in den Genossenschaften.

Eine Arbeitskräfteeinheit entspricht der Leistung einer vollarbeitsftthigen Person, die mindestens 2 100 Ar-

beitsstunden im Jafu leistet. Nicht voll arbeitsfühige Personen werden nach festgelegten Koeffizienten auf Ar-

beitskräfteeinheiten umgerechnet.

Belegschaftswechse!

Veränderungen der Belegschit durch

' Zugänge von Aöeitskräften infolge Neueinstellung oder Übernahme aus dem Lehnyerhältnis,

- Abgänge von Arbeitskräften infolge Aullösung bzw. Erlöschen des Arbeitsrechtwerhältnisses.

Wird der Belegschaftswechsel einzelner Beschäftigtengruppen (2. B. der Produktionsarbeiter bzw. des Fachper-

sonals) ausgewiesen, sind - wenn nicht besonders vermerkl - auch innerbetriebliche Umsetzungen enthalten,

soweit es sich um Zu- oder Abglinge von anderen bzw. in andere Beschäftigtengruppen handelt und die neu

aufgenommene Tätigkeit von Dauer ist (also keine vorübergehenden Einsäue).

Fluktuation von Arbeitskräften

Abgang von Arbeitskräften aus dem Betrieb, der aus persönlichen oder disziplinarischen Gründen

@ntlassungen) erfolgt und volkswirtschafllich oder betrieblich nicht notwendig wtire.

Die Höhe der Flulnuation wird ermittelt, indem von dem gesamten Abgang der natürliche Abgang (Tod, Inva-

lidiuit, Rentenalter) und der gesellschafllich notwendige Abgang (Studium, Volkspolizei und Volksarmee, ge-

plante Umsetzungen, Freistellung auf Grund strurknueller Veränderungen des Betriebes usw.) abgesetzt wird.
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Arbeitsuchende

Personen, die in keinem Arbeitsrechtwerhältnis stehen und zur Vermidung eines Arbeitsplatzes beim zustjin-

digen Amt für Arbeit und Benrfsberatung gemeldet sind.

Arbeitspendler

Arbeitskräfte, die nicht zur Wohnbevölkerung des Territoriums zählen, in dem der meldepflichtige Betrieb oder

Betriebsteil seinen Sitz hat.

Arbeitseinkommen

Auf Arbeit beruhende, ihrem Wesen nach Lohn darstellende Einkommen (Geldlohn und Naturalbezüge im

Geldausdruck) der Arbeiter und Angestellten.

Das Aöeitseinkommen der in der sozialistischen Wirtschaft tätigen Arbeiter und Angestellten umfaßt:

- aus dem Lohnfonds gezahlte Beträge,

- nicht aus dem Lohnfonds gezahlte Beträge.

Lohnfonds

Plansumme der Bruttolöhne der Arbeiter und Angestellten in einem bestimmten Zeitraum.

Im Lohnfonds der Betriebe sind die Bruttolöhne aller arbeitsrechtlich zum Betrieb gehörenden Beschäftigten

unabhängig davon enthalten, ob der Lohn in die Kosten des Betriebes eingeht oder aus anderen Mitteln finan-

ziert wrrd (2. B. Lohn für Beschäftigle in sich selbst finanzierenden Einrichtungen der Aöeiterversorgung).

Nicht aus dem Lohnfonds gezahlte Beträge

Alle leistungsabhängigen sowie auf Grund von weiteren gesetzlichen Bestimmungen an Aöeiter und Ange-

stellte gezahlte Beträge, die ihrem Wesen nach Lohn darstellen, aber aus arbeitsökonomischen plan-, finanz-

oder steuerrechtlichen Envägungen nicht zum Bruttolohn gezÄhlt und aus besonderen Fonds der Betriebe oder

außerbetrieblichen Fonds finanziert werden.

Im einzelnen zählen hieran:

Prämien aus betrieblichen und überbetrieblichen Fonds, Lohn- und Sonderanschläge sowie vom Betrieb gezahl-

te Ehegatten- und Kinderanschläge, die auf Grund der Verordnung vom 28. Mai 1958 im Zusammenhang mit

der Abschafhrng der Reste der Lebensmittelkarten gezahlt werden.

(In einer Reihe von Tarifen wurden die Lohn- und SonderanscNäge in den Tariflohn eingeaöeitet und sind

somit in der aus dem Lohnfonds gezahlten Bruttolohnzumme der Arbeiter und Angestellten enthalten).
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Durchschnittslohn

Quotient aus Bruttolohnsumme und Anzahl der arüeitsrechtlich zum Betrieb gehörenden Arbeitskrafte in Per-

sonen oder Vollbeschäftigteneinheiten.

Er stellt eine Größe dar, deren Inhalt von planmethodischen Erwägungen bestimmt wird und charakterisiert

nicht rlrs [,ohnniveau in der sozialistischen Wirtschaft.

Du rchschnittliches Arbeitseinkommen

Quotient aus Arbeitseinkommen und Durchschnittszahl der Arbeitskräfte, die dieses empfangen haben.

Er stellt eine Größe dar, die das Lohnniveau vollbeschäftigter Arbeitskräfte ohne Lohnausfall durch Krankheit,

Schwangerschafts- und Wochenurlaub und unbezahlte Fehlzeiten charakterisiert.

Lohnstufe

Gruppierungsmerkmal für die Gliederung der Beschäftigten nach ihrer Lohnhöhe entsprechend den festgeleg-

ten Gruppenbreiten (2. B. von 300 bis unter 400 MDI$.

Lohngliederung im Tarifsystem

Hauptbegriffe sind:

Bruttolohn
Geldlohn und Naturalbezüge im Geldausdruck ohne Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen.

Nettolohn
Veöleibender Betrag vom Bruttolohn nach Abzug der einbehaltenen Summe für Lohnsteuer und den Anteil

der Arbeiter und Angestellten für Sozialversicherungsbeiträge.

Tariflohn
Teil des Lohnes, den die Arbeiter und Angestellten entsprechend der tariflichen Einsrufung für die taMch-

lich geleistete Arbeitszeit (einschließlich Überstunden) sowie bezahlte arbeitsfreie Z*iten erhalten.

Mehrlohn
Teil des Lohnes, den die Aöeiter und Angestellten für erhöhte Leistungen bei der Ausfühnrng der Arbeit

erhalten,

z. B. Mehrleistungslohn für die Normtibererftillung im Stücklohn,

Lohnprämien, die in den verschiedenen Formen des Prämienlohnes für die Erfüllung der festgelegten

Kennziffern gezahlt werden einschließlich der in Prämien umgewandelten MDN-Beträge.
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Zuschläge
Teil des Lohnes, den die Arbeiter und Angestellten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf

Grund besonderer Bedingungen, unter denen sie ihre Arbeit ausführen, erhalten,

z. B. Zusctrläge für

Schichtarbeit,

Sonn-, Feiertags-, Nachtarbeit,

Überstunden,

erschwerte Arbeitsbedingungen usw.

Ilhnformen

Die in der sozialistischen Wirtschaft der DDR gebräuchlichsten lnhnformen sind:

- Stücklohn,

- Prämienlohn und

- Zeitlohn.

In den privaten Betrieben der DDR erfolgt die Entlohnung der Arbeitskräfte in der Regel im Akkordlohn,

Zeitlohn oder Prämienzeitlohn.

Jede der genannten Lohnformen kann entsprechend der Meßbarkeit der Aöeitsergebnisse für Einzelpersonen

oder Kollekrive angewendet werden. z. B. als:

E i n f a c h e r S t ü c k I o h n

Anrvendungsart des St{icklohnes, bei der die Entlohnung direkt in Abhängigkeit von der produzie(en

Menge und Qualität und auf der Grundlage der Normzeit erfolgt. Bei Normübererfülung teilt sich der

Stücklohn in Stückgrundlohn und Mehrleistungslohn.

Prämienstücklohn

Anrvendungsart des Stücklohnes, bei der die Entlohnung aufder Grundlage des einfachen Stücklohnes er-

folgt und bei entsprechender Erfüllung zusätzlicher qualitativer und quantitativer Kennziffern Prämien

(Mehrleistungsprämien) gezahlt werden.

Objektlohn

Anrvendungsart des kollektiven Stticklohnes, bei der die Entlohnung entsprechend der für ein Objekt oder

Teilobjekt im voraus festgeleglen Lohnsumme unabhängig von der Dauer der Fertigstellung der übertrage-

nen Arbeiten am Objekt oder Teilobjekt erfolgt.
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Stück- bzw. Prämienstücklohn nach Plannormen

Meist kollektiv angewendete Form des Stücklohnes auf der Grundtage komplexer Arbeitsnormen, die mit

dem Plan der betreffenden Produltionseinheit identisch sind.

Plannorm = betrieblich mengenmäßige Produllionsplankennziffer x Normzeit je Fertigungseinheit.

Einfacher Zeitlohn

Anwendungsart des Zeitlohnes, bei der die Entlohnung nach der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden er-

folgt. Er wird berechnet durch Multiplikation der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit mit dem Zeitlohnsatz

der jeweiligen Lohngnrppe des Arbeiters.

Prämienzeitlohn

Anwendungsart des Zeitlohnes, bei der die Entlohnung im Zeitlohn mit festgelegter Prämie erfolgl. Tah-

lung und Höhe der Prämie sind vom Erreichen bestimmter Kenrziffern (Qualitlitwerbesserung, Material-

einsparung, Ausschußsenkung, Verbesserung der Kapazitätsauslastung usw.) und vom Nachweis des öko-

nomischen Nutzens abhängig.

Prämien, die auf Grund der Bestimmungen über die Einfühmng von Persönlichen Konten gezzhlt werden,

sind hier nicht enthalten.

Lohngmppe bzw. Gehaltsgnrppe

Merkmal des Tarifsystems zur Differenzierung des Arbeitslohnes entsprechend der Qualifrkation der fubeits-

kräfte.

Normalarbeitszeit

Die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen geltende wölhentliche Arbeiszeit der Beschäftigten (2. B. wtichent-

liche Arbeitszeit in Industriebetrieben: 45 Stunden).

Nomalarbeitsstunden

Siehe Normalarbeitszeit.
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Überstunden

Die über die gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit hinaus geleisteten Arbeisstunden (2. B. mehr als 45 bzvt

48 Stunden in der Woche), für die ein besonderer Lohnzuschlag gezahlt wird.

Sofern laut Arbeitszeit verküra Arbeitende über die im Arbeitsvertrag festgelegte Arbeiszeit hinaus arbeiten,

zählen erst die über die Normalarbeitszeit (45 bzw. 48 Stunden in der Woche) hinausgehenden Stunden als

Überstunden.

Nominelle Arbeitszeit (Kalenderarbeitszeit)

Anzahl der in einem bestimmten Kalenderzeitraum möglichen Normalarbeitsstunden (Normalarbeitszeit ab-

züglich der bezahlten 7ßitfur arbeitsfreie Wochenfeiertage) der Arbeitskräfte. Sie werden ermittelt, indem die

Zahl der Kalendertage abzüglich der Sonn- und gesetzlichen Feiertage mit 7,5 bzw. 8 Stunden @urchschnitt

ttiglicher Arbeitszeit) und mit der durchschnittlichen Anzahl der Arbeitskrafte der gegebenen Beschäftigten-

gruppen multipliziert wird. In durchglingig produzierenden Betrieben werden von den Kalendetugen die als

Ersatz flir Sonn- und gesetzliche Feiertage gewährten Wochenruhetage abgesetzt.

In Betrieben mit durchgängigem Schichtsystem, in denen Arüeit an gesetzlichen Feiertagen nur durch zusätzli-

che Bez:hlung und nicht durch besondere Freizeit abgegolten wird, werden Wochenfeiertage bei der Berech-

nung der nominellen Aöeitszeit nicht von den Kalendertagen abgesetzt.

Bei der Berechnung wurde bis 1960 die durchschnittliche Anzahl der Arbeitskräfte in Personen, seit 196l in

Vollbeschäftigteneinheiten zugrunde gelegt.

Bestandteile der nominellen Arbeitszeit sind :

- tatsächlich geleistete Arbeitszeit (ohne Überstunden),

- Ausfallzeiten.

Tatsächlich geleistete Arbeitszeit

TasäcNich geleistete Stunden (nicht Normstunden) einsciließlich arb€itsbedingter Ruhepausen und Überstun-

den. Ausfallstunden zählen nicht hierar.

Ausfallzeiten

Dem Betrieb auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, durch Stönrngen im Betriebsablauf oder aus sonstigen

Gründen entstehende bezahlte und nichtbezahlte Zeitausfillle an der nominellen Aöeitszeit.
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Bis zum Jahre 1960 zählten ZeiNerluste durch verkürae Arbeitszeit laut Arbeitsveftrag^) den Ausfallzeiten.

Seit l96l werden diese Zeiwerluste in allen nach Vollbeschäftigteneinheiten planenden und abrechnenden Be-

reichen außerhalb der eigentlichen Arbeiszeitbilanz ausgewiesen. Zeitverluste durch bezahlte afteitsfreie Wo-

chenfeiertage zählen nicht hieran, da sie nicht Bestandteil der nominellen Arbeitszeit sind.

Bezahlte Ausfellzciten

Alle auf Grund gesetzlicher Bestimmungen aus dem Lohnfonds vergüteten Arbeitszeitausliille. Dazu ge-

hören:

Gesetzlicher Urlaub

Bezahlte Freizeit, die den Arbeitskräften auf Grund gesetzlicher Bestimmungen zur Erholung und zur

Wahrnehmung persönlicher und familiärer Interessen gewilhrt wird,, z. B. Erholungsurlaub (häufig als

Jahresurlaub bezeichnet), Zusatzurlaub auf Grund langiähriger Betriebszugehorigkeit, Freistellung zur

Wahrnehmung persönlicher und familiärer Interessen @hesctrließung, Umzug oder bei Tod eines An-

gehörigen), Hausarbeitstage, Trennungsurlaub, Heimfahrtstage, Arabesuche und Stillzeiten für Mütter

im Rahmen der gesetzlich festgelegten Stillzeit. (Stillenden Müttern hierüber hinaus gewährte Freizeiten

zählen zu den nichtb€zahlten Ausfallzeiten.)

Der Schwangerschafts- und Wochenurlaub wurde bis zum Jahre 1958 in den gesetzlichen Urlaub einbe-

zogen, seit 1959 wird er gesondert unter den nichtbezahlten Ausfallzeiten ausgewiesen.

Wahmehmung gesellschaftlicher Verpfl ichtungen

Ausübung staatspolitischer und gesellschafllicher Funktionen, Teilnahme an Schulungen und Versamm-

lungen sowie gesellschafflich notwendige Solidariütseinsätze innerhalb der nominellen Arbeitszeit.

Hierat gehören u. a. Wahrnehmung der Funlrrtion als Volkwertreter, Schöffe u. ä. sowie Teilnahme an

Betriebwersammlungen, betrieblichen und außerbetrieblichen Kundgebungen, Produktionsberatungen

und Sitzungen aller Art - soweit diese ausnahmsxeise während der Arbeitszeit durchgeführt werden -,

Einsätze zur Unterstützung der Landwirtschaft, Einsätze zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen

in der außerschulischen Erziehung (Ferienaktion), Freistellungen für fachliche und gesellschaftspoliti-

sche Qualifizierung, sonstige Lehrgänge, Schulungen und Tagungen von demokratischen Organisatio-

nen, von volkseigenen Betrieben und Verwaltungen, Berufsschulstunden der Jugendlichen ohne Berufs-

ausbildung.
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Zur Frei stellung für fachl iche und gesell schaftspolitische Qual ifizierung z.lihlen :

Freistellungen zur Teilnahme an Lehrgängen, Kursen und Schulungen, die der fachlichen und gesell-

schaftspolitischen Ausbildung und Weiterbildung im Rahmen der ausgeübten Tätigkeit und Funktion im

Betrieb dienen. Freistellungen zu Lehweranstaltungen und Prüfungen im Fern- und Abendstudium

zählen ebenfalls hieran.

Nicht hierar zählen Freistellungen für Sportlehrgänge u. ä.

Verkü rzte Arbeitszeit auf Grund gesetzlicher Schutzbestimmun gen

S iehe Verktirzt Arbeitende laut Schutzbestimmun g.

Warte- und Stillstandszeiten.

Aöeitszeitausftille infolge Stockungen im Produktionsablauf oder Störungen der gesamten Betriebstä-

tigkeit.

[. Nichtbezehlte Ausfallzeiten

Alle Arbeitszeitausfälle an der nominellen Arbeitszeit, für die auf gesetzlicher Grundlage keine Lohnzah-

lung aus dem Lohnfonds erfolgl, z. B.:

ärztlich bescheinigte Aöeitsunliihigkeit,

Schwangerschafts- und Wochenurlaub,

Freistellungen zur Wahrnehmung persönlicher Interessen ohne Anspruch auf Bezahlung,

unentschuldigles FeNen.

Dabei bleibt unberücksichtigl, ob hierfür aus anderen betrieblichen Fonds oder nichtbetrieblichen Mitteln

soziale Leistungen, die nicht zum Bruttolohn zählen (2. B. Krankengeld der Sozialversicherung, Kran-

kengeldzuschüsse der Betriebe), erfolgen.

Arbeitsz,e itbilanz

Nachweis der Ausnutzung der nominellen Arbeiszeit, untergliedert nach tatsächlich geleisteter Arbeitszeit

ohne Überstunden und Ausfallzeiten, nach Ausfallarten sowie Ausweis weiterer Zeitkennziffern.

Arbeitszeitfonds

Die in einem bestimmten Zeitraum unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen anm Schutze der Arbeits-

kraft mögliche Arbeitszeit (Nominelle Arbeitszeit abzüglich gesetzlicher Urlaub und Ausfallzeit infolge ver-

ktiraer Arbei tszeit laut Schutzbestimmungen).
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Bezahlte 7*ilen

Alle aus dem Lohnfonds vergiiteten Stunden: Tatsächlich geleistete Arbeitszeit einscNießlich überstunden,

bezahlte Ausfallzeiten und bezahlte arbeisfreie Wochenfeiertage.

Bezahlte arbeitsfreie Wochenfeiertege

Alle auf einen Wochentag fallenden Staatsfeiertage und sonstige Feiertage, die auf Grund gesetzlicher Bestim-

mungen für alle WerkUttigen, die nicht im durchgängigen Schichtsystem arbeiten, arbeitsfrei sind und für die

L,ohn zu zahlen ist.

Arbeitsnorm (TAf!

Drückt den Arbeisaufivand aus, der zur Durchführung einer bestimmten fubeit (Arbeitsgang, Arbeitsauftrag)

bzw. eines größeren Arbeitskomplexes in der geforderten Qualität unter den jeweils bestmöglichen technischen,

technologischen, arbeitsorganisatorischen und anderen Bedingungen des Arbeitsprozesses sowie bei Einhaltung

der normalen Arbeitsintensität, der Aöeitsschutz- und Sicherheitworschriften erforderlich ist.

Die Arbeitsnorm (TAN) besteht aus einer Aöeitscharakteristik und aus der Maßangabe für den Arbeitsauf-

wand.

Zeitnormativ

Drückt den wissenschafttich begründeten niedrigsten notwendigen Zeitaufüand auf der Grundlage des produk-

tivsten Fertigungsverfahrens aus. Zeitnormative sind für ständig wiederkehrende Tätigkeiten auszuarbeiten und

müssen in der Regel überbetrieblich vergleichbar und übertragbar sein. Sie ermöglichen eine rationelle Ermitt-

lung von Arbeitsnormen.

Arbeitseinheit (AE) in der Landwirtschaft

Maß für den Anteil der Leistung jedes Mitgliedes an der Erzeugung des genossenschafllichen Gesamtprodulces

und Grundlage der Verteilung der Einktinfte nach der Arbeitsleistung.

Bei der Festlegung des Umrechnungskoeffrzienten für die einzelnen Arbeitsarten werden die Quantität und

Qualität der Leistungen der Genossenschaftsmitglieder berücksichti gt.
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Auszug aus:

Definitionen wichtiger Kennziffern und Begriffe

flir Planung und Statistik

Hrsg : Staatliche Zentralvenvaltung für Stati stik

Ergänzungsausgabe

Staatwerlag

Berlin 1967

Standort in der Bibliothek der Zweigstelle Berlin

des Statistischen Bundesamtes :

Signatur 3558
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Komplementär

Privater Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft (KG), der mit seinem gesamten Vermögen für die Ver-

bindlichkeiten der KG haftet.

Im Betrieb mit staatlicher Beteiligung kann in begründeten Ausnahmellillen auch der staatliche Gesellschafter

die Stellung eines Komplementärs einnehmen.

Der private Komplementär ist in der Regel als Leiter des Betriebes mit staatlicher Beteiligung tätig. Dafür er-

hält er eine seiner Leistung, seinen Filhigkeiten und seiner Verantwortung entsprechende Tätigkeitwergütung.

Alle notwendigen Regelungen zwischen dem staatlichen Gesellschafter und den privaten Gesellschaftern wer-

den im Gesellschaflwertrag getroffen (siehe Verordnung vom 26. März 1959 über die Bildung halbstaatlicher

Betriebe, GBl. I S. 253).

Komrmanditist

Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft (KG), der nur in Höhe seiner Einlage für die Verbindlichkeiten der

KG haftet und zur Geschäftsführung und Vertretung der KG nicht berechtigl ist. Im Betrieb mit staatlicher Be-

teiligung nimmt der staatliche Gesellschafter in der Regel die Stellung eines Kommanditisten ein. Seine beson-

dere Rolle ist im § 8 der Verordnung vom 26. Nlärz 1959 über die Bildung halbstaatlicher Betriebe (GBl. I S.

253) festgelegt.

Lchrlinge

Jugendliche, mit denen ein Lehnerlrag auf der Grundlage der Systematik der Ausbildungsberufe für die volle

Berufsausbildung, benrlliche Grundausbildung oder Berufsausbildung auf Teilgebieten eines Lehrberufs abge-

schlossen wurde und die im Lehrverhältnis stehen.

Entsprechend den Ausbildungsformen werden unterschieden

- Lehrlinge in der Benrfsausbildung für schulentlassene Jugendliche; dazu zählen alle im LehnerhäIt-

nis stehenden Jugendlichen, die die Ausbildung an einer allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule,

erweiterten Oberschule, Spezialschule technischer Richtung oder Sonderschule beendet haben und mit denen

ein Lehrvertrag fiir die volle Benrfsausbildung oder Benrfsausbildung auf Teilgebieten eines Lehrberufes

abgeschlossen wurde;

- Lehrlinge in der Berufsausbildung für Schüler; dazu zählen alle Schüler der o.a. Schularten, die während des

Schulbesuchs im Lehnrerhältnis stehen und mit denen ein l,€hrvertmg zur vollen Berufsausbildung oder der

benrflichen Grundausbildung entsprechend der Anordnung vom 22. Dezember 1964 über den Absciluß, den

Inhalt und die Beendigung von Lehrverträgen (GBl. II 1965 S. l) abgesctrlossen wurde.
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Verkärzt Arbeitende

" (2.B. weniger als 45 oder 48 Stunden in der Woche)" in "(2.B. weniger als 45 bzw. 44 Snrnden in der

Woche)" ändern.

Vollbeschäfti gteneinheit (VbE)

Eine Vollbeschäftigteneinheit enspricht einer vollbeschäftigten Arbeitskraft (siehe Vollbeschäftigte).

Bei Arbeitskrafteangaben in Vollbeschäfti4eneinheiten werden laut Arbeitsvertrag verküra arbeitende Perso-

nen auf der Grundlage der Normalarbeitszeit in Vollbeschäfligle umgerechnet ausgewiesen (2.B. eine laut Ar-

beitwertrag verkür'zt aöeitende Person mit 22,sstündiger w&hentlicher Aöeitszeit = 0,5 Vollbeschäff.igten-

einheiten bei 45 Stunden Normalarbeitszeit in der Woche).

Arbeitseinkommen

Auf Aöeit beruhende Einkommen (Geldlohn'einschließlich Naturdbezüge im Geldausdruck) der Arbeiter und

Angestellten.

Das Arbeitseinkommen der in der sozialistischen Wirtschaft tätigen Arbeiter und Angestellten umfaßt

- aus dem Lohnfonds gezahlte Beträge (Haupteinkommensquelle)

sowie

- Prämien und sonstige Zahlungen

(siehe Nicht aus dem Lohnfonds gezahlte Beträge).

Lohnfonds

Plansumme der Bruttolöhne der Aöeiter und Angestellten in einem bestimmten Zeitraum.

Im Lohnfonds der Betriebe sind die Bruttolöhne einschließlich Naturalbezüge im Geldausdruck aller aöeits-

rechtlich zum Betrieb gehörenden Arbeiter und Angestellten unabhängig davon enthalten, ob der Lohn in die

Kosten des Betriebes eingeht oder aus anderen Mitteln finaruiert wird (2.B. Lohn für Arbeiter und Angestellte

in sich selbst finanzierenden Einrichtungen der Arbeiterversorgung).
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Nicht eus dem Lohnfonds gezahlte Beträge

Alle leistgngsabhängigen sowie auf Grund von gesetzlichen Bestimmungen an Arbeiter und Angestellte ge-

zahlten Beträge, die aus arbeiSökonomischen, plan-, finanz- oder steuenechtlichen Erwägungen nicht im

Lohnfonds geplant und aus anderen Fonds und Mineln der Betriebe oder außerbetrieblichen Fonds finanziert

werden.

Dazu gehören:

a) zum Arbeitseinkommen zählende Beträge

- Prämien aus betrieblichen Fonds und Mitteln, insbesondere Prämien aus dem betrieblichen Prämienfonds,

dem Kultur- und Sozialfonds, für Materialeinspanrng auf Grund persönlicher Konten, für Exportplanerfül-

lung, sowie aus Kosten finanzierte Prämien für Verbesserungworsclrläge u.ä. ohne auf Grund der Verord-

nung vom 31. Juli 1963 über die Förderung und Lenkung der Neuererbewegung (Neuererverordnung) (Gbi-

II S. 525) gezahlte Vergütungen;

- prämien aus dem Verfügungsfonds des wirtschaftsleitenden Organs (2.8. beim Generaldirektor der \Ay'E!,

beim Vorsitzenden des Wirtschaftsrates des Bezirkes);

- Lohn- und Sonderarschläge sowie vom Betrieb auf Grund der Verordnungen vom 28. Mai 1958 (GBI- I S'

417,425,441 bzw. 437) im Zusammenhang mit der Abschaffirng der Reste der Lebensmittelkarten gezahlte

Ehegatten- und Kinderzrschläge. (In einer Reihe von Tarifen wurden die Lohn- und Sonderzuschläge in

den Tariflohn eingearbeitet und sind somit in der aus dem Lohnfonds gezahlten Bruttolohnsumme der

Artpiter und Angestellten enthalten.)

b) Sonstige Beträge

z.B. Kostenerstathrng, wie Fahr-, Wege-, Trennungs- und Übernachtungsgeld; Krankengeld und Kranken-

geldzuschüsse der Betriebe.

Lohngliederung im Tarifsystem

Hauptbegriffe sind:

Bruttolohn

Geldlohn sowie Naturalbezüge im Geldausdruck ohne Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen.

Nettolohn

Veöleibender Betrag vom Bruttolohn nach Abzug der Lohnsteuer und des Anteils der Arbeiter und Angestell-

ten für Sozialversicherungsbeiträge.
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Tariflohn

Teil des Lohnes, den die Arbeiter und Angestellten für die tasächlich geleistete Aöeitszeit (einscNießlich

Übersnrnden entsprechend der tarillichen Einsnrfung und für bezahlte arbeitsfreie Z*itenerhalten.

Bezahlte arteitsfreie Z*iten sind aus dem Lohnfonds im tariflichen Lohnsatz oder im Durchschnittslohn be-

zahlte arbeitsfreie Wochenfeiertage und Ausfallzeiten (2.8. Urlaub, Wahrnehmung gesellschaftlicher Ver-

pflichtungen und verkürzte Arbeitszeit laut gesetzlicher Bestimmungen anm Schutze der Arbeitskraft).

Mehrlohn

Teil des Lohnes, den die Arbeiter und Angestellten für erhöhte Leistungen bei der Ausfühmng der Arbeit

erhalten, z.B. Mehrleistungslohn für die Normübererfüllung im Stticklohn, Lohnprärnien, die in den ver-

schiedenen Formen des Prämienlohnes für die Erfülung der festgeleglen Kennzi-ffern gezahlt werden ein-

schließlich der in Prämien umgewandelten MDN-Beträge.

Zuschläge

Teil des Lohnes, den die Arbeiter und Angestellten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf Grund

besonderer Bedingungen, unter denen sie ihre Arbeit ausführen, erhalten, z.B. Zuschläge für

- Schichtarbeit

- Sonn-, Feiertags-, Nachtarbeit

- überstunden

- erschwerte Arbeitsbedingungen usw.

Normalarbeitszeit

Die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen in der Regel geltende durchschnittliche wthhentliche Arbeitszeit der

Arbeiter und Angestellten (2.B. 45 oder 44 Stunden in der Woche ohne Wochenfeiertage).

Überstunden

Die tiber die gesetzlich festgelegte durchschnittliche Normatarbeitszeit hinaus geleisteten Stunden, für die ein

besonderer Lohnzuscilag gezahlt wird.

Arbeitszeit an Tagen, die nach dem betrieblichen Zeitplan für den Arbeiter oder Angestellten arbeitsfrei wären

(Wochenfeiertage, arbeitsfreie Sonnabende bzw. die dafür zu gewäfuenden anderen Tage) Zihlt in Rechnungs-

führung und Statistik als Überstunden, wenn dafür keine andere Freizeit gewährt wird. Sofern laut Arbeitwer-

trag verküra Arbeitende über die im Arbeitwertrag festgelegte Arhitszeit hinaus arbeiten, zählen erst die über

die Normalarbeitszeit (2.B. 45 Stunden in der Woche) hinausgehenden Snrnden als überstunden.
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Nominelle Arbeitszeit (Kalenderarbeitsz.eit)

Anzahl der in einem bestimmten Kalenderzeitraum möglichen Normalarbeitsstunden.

Sie ergeben sich aus den im Arbeitszeitplan des Betriebes für die einzelnen Arbeitstage (ohne zu bezahlende

aöeitsfreie 7*iten für die Wochenfeiertage) auf der Grundlage der Normalaöeitszeit festgelegten Soll-Stunden

der Arbeitskräfte.

Die gebräucNichste Methode der Ermittlung der nominellen Aöeitszeit in den Betrieben ist die Addition der

Ist-Stunden, die Bestandteil der nominellen Arbeiszeit sind, bzw. der Soll-Stunden.

Bestandteile der nominellen Arbeitszeit sind

- tatsächlich geleistete Arbeitszeit ohne Überstunden und

- Ausfallzeiten (ohne arbeitsfreie 7*iten an Wochenfeiertagen).

Eine weitere Methode der Ermittlung der nominellen Arbeitszeit ist die Multiplikation der Tage mit der durch-

schnittlichen täglichen Aöeitszeit und der Anzahl der Arbeitskräfte. Dabei wird jedoch nur ein Näherungswert

gewonnen. Nach dieser Methode sind von den Kalendertagen die Sonntage und aöeitsfreien Wochenfeiertage

bzw. in durchgängig arbeitenden Betrieben die dafür zu gewährenden Wochenruhetage abzusetzen.

In Betrieben mit durchgängigem Schichtsystem, in denen fubeit an Wochenfeiertagen nur durch zusätzliche

Bezahlung und nicht durch besondere Freizeit abgegolten wird, werden Wochenfeiertage bei der Ermiilung

der nominellen Aöeitszeit nicht von den Kalendertagen abgesetzt.

Bei der Ermittlung der nominellen Arbeitszeit unude bis 1960 von Personen, ab l96l von Vollbeschäftigfen-

einheiten ausgegangen, d.h. bis 1960 war die Differenzzeit zwischen der vereinbarten Arbeitszeit der laut Ar-

beitwertrag verki,ira Arbeitenden und der durchschnittlichen Normalarteitszeit Bestandteil der nominellen

Arbeitszeit.

Ausfallzeiten

L Bezahlte Ausfallzeiten

(siehe Ausgabe 1965)

IL Nicht aus dem Lohnfonds bezahlte Ausfallztiten

Alle Arbeitszeitauslillle (ohne bezahlte Zeiten für arbeitsfreie Wochenfeiertage), für die den Arbeitern und An-

gestellten auf gesetzlicher Grundlage ein nicht aus dem Lohnfonds finanzierter Ausgleich gezahlt wird: Ar-

beitszeitausf?ille durch ärztlich bescheinigte Arbeisunfähigkeit und der Schwangerschafls- und Wochenurlaub.
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m- Nichtbezahlte Ausfallzeiten

Alle Arbeitszeitausfälle, für die auf gesetzlicher Grundlage keine Vergütung erfolgl, wie

- Freistellung zur Wahrnehmung persönlicher Interessen ohne Anspruch auf Bezailung,

- unentschuldigtes Fehlen.



,l
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Auszug aus

Definitionen flir Planung, Rechnungsführung und Statistik, Teil 61)

Hrsg : Staatliche Zentralverwaltung für Stati stik

Staatwerlag

Berlin 1969

Standort im Archiv der Zweigstelle Berlin

des Statistischen Bundesamtes:

2656101

l) lm Anhang zu dicscm Abschnifl ist dcr Inhah allcr Teilausgaben dargcstellt.
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Bemfstätige

Im Arbeisprozeß stehende Personen:

- Arbeiter und Angestellte,

- mitaöeitende Mitglieder und Kandidaten der Produktionsgenossenschaften und Rechtsanwaltskollegieq

- tätigeKomplementäre,

- tätige Inhaber,

- tätige Mitinhaber,

- ultige Pächter,

- ein Gewerbe oder eine freiberuIliche Tätigkeit ausübende Personen,

- Mithelfende Familienangehörige.

Nicht hierar zählen:

- Familienangehörige der LPG-Mitglieder, die nur in der individuellen Hauswirtschaft tätig sind sowie l-ehr-

linge. Das gilt auch für Lehrlinge, die Mitglied oder Kandidat einer Produ.lcionsgenossenschaft sind.

Beschäftigte

Siehe Berufstätige

Bemfstätige nach ihrer Stellung im Betrieb

Untergliederung der Berufstlitigen nach der Stellung im Betrieb in:

- Aöeiter und Angestellte,

- Mitglieder und Kandidaten von Produktionsgenossenschaften bzw. Rechtsanwaltskollegien,

- Selbständige,

- Mithelfende Familienangehörige.

Arbeiter und Angestellte

Arbeitskräfte, die in einem Aöeitsrechtwerhältnis zu einem Betrieb, einer Einrichtung, einem Venraltungsor-

gan, einer Produktionsgenossenschaft, einem Rechtsanwaltskollegium, einer ein Geweöe oder eine freiberuIli-

che Tätigkeit ausübenden Person stehen.

Heimaöeiter sowie Hausangestellte in privaten llaushalten zäNen ebenfalls hieran.

In Produktionsgenossenschaften wird für Arbeiter und Angestellte der Begri-ff "Nichtmitglieder" venrendet.

Nicht zu den Arüeitern und Angestellten zählen Lehrlinge. Das gilt auch für Lehrlinge, die Mitglied oder

Kandidat einer Produktionsgenossenschaft sind.
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Mitglieder') von Produktionsgenossenschaften bzw. Recbtsanwaltskollegien

Von der Mitgliederversammlung einer Produlctionsgenossenschaft oder eines Rechtsanwaltskollegiums als

Mitglieder aufgenommene Personen, unabhängig davon, ob sie in der Produktionsg,enossenschaft oder im
Rechsanwdtskol legium mitarüeiten oder nicht.

Nicht mitarbeitende Mitglieder sind:

- Mitglieder, die dauernd infolge Alter oder Invaliditllt aöeitsunfllhig sind, Mitglieder, die zum Direlilstu-

dium an eine Hoch- oder Fachschule delegiert oder zur Zeit Angehörige bewaffneter Organe sind sowie in

anderen Betrieben als Aöeiter und Angestellte (Lohn- oder Gehaltsempliinger) Tätige.

Kandidaten von Produktionsgenossenschaften

Siehe Mitglieder von Produl;tionsgenossenschaften.

Nichtmitglieder in Produktionsgenossenschaften

Siehe Arbeiter und Angestellte.

Selbst§ndige

Komplementäre, Inhaber, Mitinhaber und Pächter von Betrieben aller Wirtschaftszweige sowie nicht im Ar-

beitsrechtsverhäItnis stehende, ein Geweöe oder eine freibenrlliche Tätigkeit ausübende Personen.

Komplementäre

Private Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft (KG), der mit seinem gesamten Vermögen für die Ver-

bindlichkeiten der KG haftet. Im Betrieb mit staatlicher Beteiligung kann in begründeten Ausnahmefällen auch

der staatliche Gesellschafter die stellung eines Komplementärs einnehmen.

Der private Komplementär ist in der Regel als Leiter des Betriebes mit staatlicher Bereiligung tätig. Dafür er-

hält er eine seiner Leistung, seinen Ffügkeiten und seiner Verantwortung entsprechende Tätigkeitwergütung.

Alle notwendigen Regelungen zwischen dem staatlichen Gesellschafier und den privaten Gesellschaftern wer-

den im Gesellschaftsvertrag getrofren (siehe Verordnung über die Bildung halbstaatlicher Betriebe vom

26.März 1959 (GBl. S.2s3).

.) SinnganÄß auch Kandidafcn von Produktionsgenosscnschafun.



t96914

Kommanditist

Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft (KG), der nur in Höhe seiner Einlage für die Veöindlichkeiten der

KG haftet und zur Geschäftsfühnrng und Vertretung der KG nicht berechtigl ist. Im Betrieb mit staatlicher Be-

teiligung nimmt der staatliche Gesellschafter in der Regel die Stellung eines Kommanditisten ein. Seine beson-

dere Rolle ist im § 8 der Verordnung über die Bildung halbstaatlicher Betriebe vom 26. März 1959 (GBl. I
S. 253) festgelegt.

Freibemflich Tätige

Auf kulturellen und pädagogischem Gebiet freischaffende Personen (2.8. freischaffende Schriftsteller, Künst-

ler, Musiker, Lehrer); freipraktizierende Personen im Gesundheitswesen (2.8. freipraktizierende Arae, Heb-

ammen, Masseure, Heilgrmnastiker);

Auf anderen Gebieten - wie in der Industrie, in der Bauwirtschaft, im Gartenbau, im Bank-, Versicherungs-,

Kredit- und Rechtswesen - freischaffende und freipraktizierende Personen (2.B. Architekten, Personen in steu-

erberatenden Berufen, Rechtsanwälte.

Nicht hieran zählen:

Im Arbeitsrechtwerhältnis stehende Personen, die auf den angeführten Gebieten nur nebenberuflich tätig sind,

sowie alle sonstigen auf eigene Rechnung ein Gewerbe ausübende Personen, deren Tätigkeit Produktions-,

Handels- oder Dienstleistungscharakter trägt (2.B. Hausschlächter, Blumenverkäufer, Straßenhändler, Gepäck-

träger, Schuhputzer).

Mithelfende Familienan gehöri ge

Familienangehörige des Komplementärs, Inhabers, Mitinhabers oder Pächters eines Betriebes, die ohne Ar-
beitsrechtwerhältnis im Betrieb mitaöeiten und keine lohnsteuerpflichtigen und sozialversicherungspflichtigen

Lohneinkünfle vom Betrieb beziehen. Sinngemäß gilt dies auch für Familienangehörige der freibenrllich

Tätigen und sonstige ein Geweöe ausübende personen.

Familienangehörige, die in einem Arbeitsrechtwerhältnis zum Betrieb stehen, werden zu den Arbeitern und

Angestellten des Betriebes gerechnet.

Eeimarbeiter

Arbeiter und Angestellte eines Betriebes, die in eigenen oder selbstgemieteten Räumen und in der Regel mit
eigenen Arbeitsinstrumenten für die Rechnung eines Betriebes arbeiten.

Hausangestellte

Arbeitskrtifte, die zu anderen Personen in einem Aöeitsrechtwerhältnis stehen und in deren Haushalten Haus-

arbeiten verrichten.
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Beschäftigtengruppe

Begrifl zur Untergliederung der Arbeiter und Angestellten nach bestimmten Merkmalen und Merkmalwaria-
tionen.

Die Zuordnung wird entsprechend den arbeitwertraglichen Vereinbarungen anhand verbindlicher Beschäftig-
tengnrppenkataloge vorgenommen.

untergliederung der Beschäftigtengruppen in den einzelnen wirtschaftsbereichen:

A. Industrie und Bauindustrie seit 1963 (bis lg62 siehe unter B)
Nach der stellung der Arüeitsbereiche innerhalb des Gesamtarbeitsprozesses:

L Beschäftigtelür diewirtschaftsbereich-typische l*istung
1.0 Direkt in der Produktion Tätige und Beschäftigte fiir Zwischenlagerung, Reparatur- und Trans

portleistungen

2.0 Beschäft.igte für die Forschung und Ennvicklung der Produktion, für Konstruktion und projektie
rung

Diese Gruppe wird untergliedert in

- Beschäftigte, die ausschließlich bzw. hauptsächlich für den eigenen Betrieb tätig sind,
- Beschäftigte, die ausschließlich bzw. hauptsächlich Arbeiten für Fremde leisten.

Beschäftigte zur Lenkung und Leitung der produktion

Beschaftigte in den Arbeitsbereichen der Hauptbuchhaltung, der kaufrnännischen Leitung un
Allgemeinen Venvaltung

Heimarbeiter werden entsprechend der Tätigkeit zugeordnet

Innerhalb der Arbeitsbereiche wird nach dem Grad der Qualifikation, der Art der auszuübenden Funktion und
dem Grad der Verantwortlichkeit weiter untergliedert in:

Produktionsarbeiter

fubeitskräfte' die in den produzierenden Einheiten des Betriebes für die Durchführung des technologischen
Prozesses eingesetzt sind @roduktionsgrundarbeiter) bzw. diese Arbeiten durch Ausführung von Reparatu-
ren, Transporten und sonstigen Hilfsleisnrrngen unterstützen @roduktionshilfsarbeiter).

Ingenieu ft echnisches Personal

Aöeitslüäfle, deren Funktion laut Stellenplan eine abgeschlossene Ausbildung z.B. als Ingenieur, Techniker
oder Meister vorausselzt und nach dem geltenden Gehaltsregutativ, z.B. Gehaltsgnrppenkatalog (GGK), mit
einer I- oder M-Gruppe bewertet ist.

Wirtschaftler

fubeitskräfte, deren Funktion laut Stellenplan eine Qualifikation ats Wirtschafiler @iplom-Wirtschaftler bzw.

Diplomökonom oder Fachschulökonom) voraussetzt.

In Wirtschaftszweigen, in denen der Gehaltsgruppenkatalog eingeführt ist, sind dies die mit W-Gruppen bewer-
teten Funlitionen.

3.0

4.0
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Verwaltun gs-, Eilfs- und Abrechnun gspersonal

Arbeitskräfte, die in den Arbeitsbereichen mit den dort auftretenden reinen Venralnrngs- und Abrechnungs-

aufgaben oder mit Hilfsarbeiten beschäftigt sind. Hiemr gehören auch Sekretärinnen, Stenotypistinnen und

Werkstanschreiber.

I Andere Beschäftigte

1.0 Beschäfl.igtefitrBetriebssicherheit

Arbeitskräfte, die für die Sicherung, den Luft-, Gas- und Brandschutz im Betrieb eingesetä sin
(auch Pförtner sowie Wächter auf Baustellen).

Nicht hieran zählen:
Angehörige des Betriebsschutzes A @eutsche Volkspolizei und Feuerlöschpolizei).

2.0 Beschäftigte für die Berufsausbildung, in der Betriebsakademie, für den polytechnischen Unter
richt, für die Erwachsenenqualifizierung sowie die technischen Betriebsschulen

Aöeitskräfte, die als Lehrpersonal, Venralrungs-, Hilfs- und Betreuungspersonal in den berulli
chen Bildungseinrichtungen oder im Lehrlingswohnheim des Betriebes tätig sind sowie aus
schließlich für den polytechnischen Unterricht eingeseta fubeitskäfte. Lehrlinge zlihlen nich
hierzu.

Zum Lehrpersonal gehören z.B.

Direktor der Betriebsberufsschule,

Stellvertreter des Direktors,

Abteilungsleiter,

Lehrobermei ster und Lehrmeister,

Lehrausbilder,

Ausbildungsleiter,

Berufsschullehrer,

Instnrkteur für Kultur- und Sportarbeit,

Heimleiter,

Erzieher.

3.0 Beschäftigte für Leistungen anderer Wirtschaftsbereiche, Dienstleistungen und Aöeiterversor
gung

Zu den Beschäftigten für Leistungen anderer Wirtschaftsbereiche zälrlen z.B.

- in der Industrie:
Arüeitskräfte für Bauprodulcion und in Industrieläden.

- in der Bauindustrie:
Arbeitskräfte für industrielle Nebenleistungen.

- Zu den Beschäftigten für Dienstleistungen und Arüeiterversorgung zählen Arbeitskräfte in
Küche, Kantine, Schuhmacherei, Nähwerkstatt usw.

Zu A. (Siehe Beschluß zur Verbesserung der Planung und Abrechnung der Arbeitskräfte in der Industrie und

Bauindustrie - Beschäftigtengruppenkataloge - GBl. II 1962, S. 271).
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B'Land' und Forstwirtschaft und Verkehr sowie bis lg62 Industrie
und Bauindustrie

L Land- und forstwirtschaftliches Perconal bzw. Verkebrspersonal bzw. industrielles personal

Arbeitskräfte in den produzierenden Einheiten des Betriebes und in den Abteilungen anr Leitung und Lenkung

des Betriebes sowie in den produlcionsbedingten Abteilungen und Einrichtungen wie Kaderabteilung, kulturel-

le und soziale Einrichtungen usw.

Produktionsarbeiter

Siehe Produktionsarbeiter in Industrie und Bauindustrie seit 1963 unter A. I. In Verkefusbetrieben zählen zu

den Produlrtionsarbeitern alle Arbeiskräfte, die für die Durchfühnrng der Verkehrsleistungen @ersonen- und

Gütertransport bzw. Nachrichtenübermittlung) eingesetzt sind.

Tecbnisches Personal

Arbeitskräfte, die für die Leitung, Lenkung und Kontrolle oder die technische Vorbereitung des produktions-

prozesses tätig sind (2.B. Ingenieure, Techniker, Architekten, Agronomen). Meister, denen die Verteilung der

Arbeit, die Anweisung, Aufsicht und Kontrolh obliegt, rechnen ebenfalls hiemr.

Wirtschaftler und Verraltungspersond

Arbeitskräfte zur Versorgung, Planung und Abrechnung des Produltions- und Zirkulationsprozesses und Ar-

beitskäfte zur Durchfü,hnrng von Verwaltungsar&iten. Hiemr gehören auch Sekreuirinnen und Stenotypistin-

nen.

Eilfspersonal

Arbeitskräfte in den Absatzabteilungen der Betriebe und solche, die für Hilfsarbeiten zur Verfügung stehen

(2.B. Boten, Heizer für Gebäudeheizung, Garderoben- und waschraumpersonal).

Betreuungspersonal

fubeitskräfte, die in kulturellen und sozialen Einrichtungen des Betriebes mit Ausnahme der Einrichtungen der

Arbeiterversorgung tätig sind (2.B. Bibliothekare, Sachbearteiter in kulturellen und sozialen Einrichtungen -
soweit sie arbeisrechtlich zum Betrieb gehören).

Nicht zum Betreuungspersonal gehören:

- fubeitskäfte in Betriebspolikliniken, Kindergärten usw., die arbeitwertraglich zum Rat des Kreises gehö-

ren und aus dessen Mitteln entlohnt werden, sowie ihre Tatigkeit im Betrieb durchführende hauptamtliche

Funktionäre und Venualtungskräfte der Massenorganisationen.

Betriebsschutz

Siehe Beschäftigte für Betriebssicherheit unter A. II. 1.0.
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IL Sonstiges Personal (in Land- und Forstwirtschaft und Verkehr) sowie bis 1962 nichtindustriettes

Personal (in Industrie und Bauindustrie)

Arbeitskrafle, die an der Hauptleistung eines Betriebes im wesentlichen nicht beteiligt sind

Dazu gehören:

- fubeitskräfte in Einrichrungen der Aöeiterversorgung (Küche, Kantine, Schuhmacherei, Nähwerkstatt usw.)

- Arüeitskraft e für Forschungs-, Entwicklungs- und projektierungsarbeiten

- Beschäftigte in der Berufsausbildung (nicht hieran zählen Lrhrlinge),

- fubeitskäfte für Bauleistungen in der Industrie

- Arbeitskräfre in Industrieläden

rrr- Eeimarbeiter - (in der Industrie), Wächter auf Baustelten - (in der Bauindustrie)

C. Handel

t Beschäftigte fär die Eandelsteistung

- Direkt für die Umsatzleistung Beschäftigte (Großhandel):

Beschäftigle im Lagerbereich, im Ein- und Verkauf sowie Transportarbeiter, die nicht der Transportge-

meinschaft Handel angeschlossen sind;

- Personal in Verkaufsstellen, Gaststlltten und Hotels @inzelhandel);

- SonstigesHandelspersonal@inzelhandel):

Beschäftigte, die die Einzelhandelstätigkeit durch Lager- und Transportarbeiten, Weöung und Gestaltung,

Ausführung von Reparaturen und sonstigen Hilfsleistungen untersttitzen bzw. ermöglichen;

- Personal für Verwaltungsaufgaben (einschließlich Lenkung und Leitung) (Groß- und Einzelhandel);

- Beschäftigte in der Transportgemeinschaft Handel CfGfD (Groß- und Einzelhandel).

tr. Beschäftigte für übrige Leistungen (Groß- und Einzelhandel)

Beschäftigte filr Betriebssicherheit, Ausbildung, sonstige Handelseinrichtungen und sonstige betriebliche Ein-
richtungen des Handels sowie für Dienstleistungen und produktion.

D. Kulturell-soziale Bereiche

t Facbpersonal

fubeitskräfte in den Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, im Bildungswesen und in Kulturein-
richtungen, die unmittelbar für die Durchführung der für die jeweilige Einrichtung spischen Aufgaben bzw.

Leistungen eingesetzt sind (2.B. Arae, mideres medizinisches Personal, Lehrer, Erzieher).
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IL ÜUriges Personal

Die genaue Abgrenzung zwischen Fach- und übrigem Personal ist in den jeweiligen Beschäftigtengruppenkata-

logen festgelegt.

m- Beschäftigte in sich selbst finanzierenden Einrichtungen

Arbeitskäfte der Haushaltsorganisationen, deren Entlohnung nicht aus dem Haushalt finarziert, sondern aus

Einnahmen dieser Einrichtungen für Leistungen (2.8. Schuhreparatur), aus Unkostenbeiträgen der die Leistung

in Anspruch nehmenden Personen (2.B. Essensgelder der Beschäftigten) oder aus Zuschüssen aus dem prä-

mienfonds und anderen Finanzierungsquellen gedeckt wird.

Wissenschaftliche und technische Fachkräfte

Dazu gehören:

- Hochschulkader,

- Fachschulkader,

- Meister.

L Eochscbulkader:

a) Fachkräfte mit Diplom oder Staatsexamen (bzw. beidem) über den erfolgreichen Abschluß eines Studiums

an einer Universität, Hochschule, Ingenieur-Hochschule, Akademie oder einem Institut mit Hochschulcha-

rakter. Dabei ist es gleichgtiltig, in welcher Form das Studium erfolgte @irekt-, Fern-, Abend-, oder exter-

nes Studium);

b) Fachkräfte, denen ohne Absolvierung eines normalen Studiums an einer Hochschuleinrichtung, jedoch auf

Grund gesetzlicher Bestimmungen oder besonderer wissenschaftlicher Leistungen, ein wissenschaftlicher

Grad oder Titel verliehen wurde (2.8. Attestation im Bereich Volksbildung, Dr. h. c., professor, Kammer-

sänger);

c) Inhaber von Abschlußzeugnissen staatlich anerkannter höherer Schulen und Universitäten anderer Länder,

die ei ne gleichwertige Qual ifikation gewährleisten.

Nicht als Hochschulkader zählen:

Teilnehmer an einem verküraen Sonderstudium (2.B. Teilstudium), das auch nicht mit dem Erueö eines

Diploms oder Staatsexamens abschließt.

IL Fachschulkader

a) Fachkräfte, die in einer beliebigen Studienform @irekt-, Fern-, Abend- der externes Studium) eine Inge-

nieur- oder Fachschule erfolgreich absolviert und damit den Qualifrkationsgrad "Ingenieur" oder "Tech-

niker" enyorben haben;
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b) Fachkräfte, denen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen ein Titel mit dem Qualifikationsgrad 
,'Ingenieur',

zuerkannt wurde (2.B. lt. Verordnung über die Fühnrng der Berufsbezeichnung "Ingenieur", GBl. II 1962

s. 278);

c) Fachkräfte nichttechnischer Fachrichtungen, die berechtigt eine dem "Ingenieur" gleichwertige Bentrsbe-

zeichnung entsprechend ihrer Fachrichtung führen (2.B. Staatlich geprtifter Landwirt, Wirtschaftler, Biblio-

thekar, Tänzer, Lehrer für die Untershrfe der allgemeinbildenden pollteschnischen Oberschule);

Fachkräfte nichnechnischer Fachrichtungen, die berechtigt eine dem "Techniker" gleichwertige Benrfsbe-

zeichnung entsprechend ihrer Fachrichtung führen (2.B. Apotheken-Assistent, landwirtschaftlich+echni-

scher Assistent, Kindergärtnerin);

d) Inhaber von Abschlußzeugnissen staatlich anerkannter mittlerer und höherer Fachschulen anderer Länder,

die einen gleichwerti gen Qualifrkationsgrad gewährleisten.

Nicht als Fachschulkader zählen:

- Teilnehmer an einem verküraen Sonderstudium (2.B. Teilstudium), das auch nicht einem unter ad aufge-

führten Qualifikationsgrad entspricht;

- Meister, auch wenn der Titel an einer Ingenieur- oder Fachschule erworben wurde;

- Mittlere medizinische Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen §omenklatur der Fachrichtungen vom

l. März 1960, Teil II, Fachrichtungsnummer 301 bis 314) ählen ebenfalls nicht mehr dazu.

ITI- Meister

Fachkräfie, die den Titel "Meister der sozialistischen Wirtschaft" durch Ablegung einer Meisterprtifung an

einer Fachschule oder Einrichtung der Envachsenenqualifizierung bzw. den Titel "Handwerksmeister" durch

Ablegung einer Prtifung vor einer Kommission der Handwerksorganisation erworüen haben.

Nicht hiera.r zählen:

In Meisterfunktionen eingesetzte oder den Begritr "Meister" als Benrfs- oder Tätigkeitsbezeichnung füfuen-

de Aöeitskräfte (2.B. Platzmeister, Wagenmeister), die keine Meisterprtifung abgelegt haben.

Facharbeiter

Arbeitskräfte, die den Facharbeiterürief über die Berufsausbildung oder im Rahmen der Enrachsenenquatifizie-

rung erworben haben oder auf Grund langiähriger Berufserfahnrngen entsprechend den gesetzlichen Bestim-

mungen über die Attestation als Facharüeiter anerkannt sind.

Angelernte Arbeiter

fubeitskräfte, die auf Grund eines Anlernvertrages oder durch eine gleichwertige produktionstechnische Schu-

lung ausgebildet wurden.
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Ungelemte Arbeiter

fubeitskäfte, die weder eine Facharbeiterprtifung abgelegt haben oder als Facharbeiter anerkannt sind, noch

für die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit angelernt wurden.

Jugendliche ohne Benrfsausbildung

Arbeitskräfte unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Lrhrausbildung.

Für die Abrechnung der durchschnittlichen Anzahl der Arüeitskräfte in Vollbeschäftigreneinheiten (\öE) wird

unter Berücksichtigung der Berufsschulpflicht ihre Anzahl entsprechend dem Verhältnis der im Betrieb zu ar-

beitenden Z*it an der gesetzlich festgelegten Normalarbeitszeit erminelt. Lehrlinge zählen nicht hierzu.

ständig Berufsrätige

Arbeiter und Angestellte mit unbefristetem Arbeitsrechtwerhältnis, Aöeiter und Angestellte mit einem befri-

steten ArbitsrechtwerhäItnis von mehr als sechs Monaten sowie mitarbeitende Genossenschaftsmitglieder,

Selbständige und mithelfende Familienangehörige.

Nicht ständig berufstätige Arbeiter und Angesteltte

Arbeiter und Angestellte mit befristetem Arbeitsrechtwerhältnis von htichstens sechs Monaten. Sie werden in

der Regel für einen bestimmten 7*itaum zur Überwindung von saison-, tages- oder stundenbedingten Arbeits-

spitzen eingestellt (2.B. in Post und Handel vor Festtagen, in der Landwirtschaft für Pflege- und Erntearbeiten).

Aushilfskräfte zählen ebenfalls hieran.

Aushilfskräfte

Arbeiter und Angestellte, die nur an einzelnen Tagen bei größerem fubeitsanfall zur Arbeit herangezogen wer-

den (2.B. Aushilfskellner am Wochenende oder Sonn- und Feiertagen, Aushilfen in Verkaufsstellen vor Sonn-

und Feiertagen, Aushilfen für Be- und Entladeaöeiten nach Feierabend oder an Sonn- undieiertagen).

Saisonkräfte

Siehe Nicht ständig benrfstätige Arüeiter und Angestellte.

Vollbeschäfti gte (Arbeiter und An gesteUte)

Arbeiter und Angestellte, deren durchschnittliche w(hhentliche Arbeitszeit laut Arbeitwertrag der gesetzlich

festgelegten Normalarbeitszeit (2.B. 43,75bzut.42 Stunden) oder bei Tätigkeit mit Schutzbestimmungen der

hierfür gesetzlich festgeleglen verküraen Arbeitszeit entspricht. Wird der Begritr "Vollbeschäfligte" in Lohn-

erhebungen venuendet, werden hierbei nur die Vollbeschäftigten berücksichtigt, die im Erfassungszeitraum

keinen Lohnausfall durch Krankheit, Schwangerschafts- oder Wochenurlaub und unbezahlte Freistellungen

oder Fehlzeiten hatten.



t969lt2

Vollkräfte

Siehe Vollbeschäftigte (Arbeiter und Angestellte)

Verkützt Arbeitende laut Arbeitsyertrag

Arbeiter und Angestellte, deren im Arbeitsvertrag vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit weniger als die wö-

chentliche Normalarbeitszeit (2.B. weniger als 43,75 cdier 42 Stunden in der Woche) bzw. in Benrfen oder Tä-

tigkeiten mit Schutzbestimmungen weniger als die hierfür gesetzlich festgelegle verkürzte Arbeitszeit (2.B. bei

Locherinnen weniger als 4l Stunden in der Woche) berä$.

(Zu Tätigkeiten mit Schutzbestimmungen siehe Anordnung Nr. 4 zur Verordnung über Arbeitszeit und Erho-

lungsurlaub - Verktimrng der wöchentlichen Arbeitszeit infolge besonders schwerer oder gesundheitsgeflihr-

dender Arbeit, GBl. II 1967, S. 483.)

Teilbeschäftigte

Siehe Verküra Arbeitende laut Arbeitwertrag.

@egriff wird hauptsächlich in den kulturell-sozialen Bereichen angewendet.)

Personenzahl (Kopfzahl)

Bei Aöeitskräfteangaben in Personen werden die Arbeiter und Angestellten unabhängig von der mit dem Be-

trieb vereinbarten Arbeiszeitregelung erfaßt. Damit werden im Unterschied zur Vollbeschäftigteneinheit auch

die verkürzt Arbeitenden laut Arbeitwertrag als e i n e Person gezäI:Jt.

Voll beschäfti gteneinbeit (VbE)

Bei der Planung und im Informationssystem Rechnungsführung und Statistik angewendetes Zählmaß fiir fu-

beitskrafte entsprechend der arbeitwertraglich vereinbarten Arbeitszeit. Eine Vollbeschäftigteneinheit ent-

spricht einer vollbeschäftigten fubeitskaft (siehe Vollbeschäftigle - Arbeiter und Angestellte -).

Lt. Arbeitsvertrag verkürzt arbeitende Personen werden auf der Grundlage der Normalarbeitszeit in Vollbe-

schäftigleneinheiten umgerechnet (2.B. eine lt. Arbeitsvertrag verküra arüeitende Person mit 3Ssttindiger wö-

chentlicher Arbeitszeit = 0,8 Vollbeschäftigteneinheiten bei 43,75 Stunden Normalarbeitszeit in der Woche).

Bei verhira arbeitenden Personen in Tätigkeiten mit Schutzbestimmungen erfolgt die Umrechnung in Vollbe-

schäftigteneinheiten (VbE) auf der Grundlage der gesetzlich festgelegten verktiraen Arbeitszeit (2.B. eine lt.

Arbeiwertrag verküra arbeitende Fernschreiberin oder Locherin mit 3Ostündiger wöchentlicher Aöeitszeit =

0,73 Vollbeschäftigteneinheiten bei 4l Stunden Normalarbeitszeit in der Woche).
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Lchrlinge

Schulentlassene Jugendliche, mit denen ein Lehrvertrag für Ausbildungsberufe (lt. Systematik der Ausbil-

dungsberufe) bzw. ein Ausbildungwertrag zum Enueö des Abschlusses auf einem Teilgebiet eines Ausbil-

dungsbenrfes abgescNossen wurde. Hierar zählen auch im LehrverhäItnis stehende Jugendliche, die neben der

vollen Lehrausbildung innerhalb des Ausbildungsprogamms in Abiturklassen der Benrfsschule den Stoff der

enueiterten Oberschule vermittelt bekommen und die Ausbildung mit dem Facharbeiterbrief und dem Abitur

abschließen.

Nicht als Lehrlinge ählen:

- Schüler der enveiterten polyechnischen Oberschulen in der vollen Benrfsausbildung;

- Schtiler der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschulen in der benrllichen Grundausbildung;

- Schüler im polytechnischen Unterricht.

Beruf

Komplex von Voraussetzungen, Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten der zur Ausführung gesellschaftIich

notwendiger Tätigkeiten auf einem bestimmten Arbeisgebiet erforderlich ist und meist in Form einer systema-

tischen Ausbildung enporben werden muß.

Der Inhalt der Berufe ist sozialökonomisch bestimmt und entwickelt sich mit der Veränderung des Charakters

der Arbeit, mit dem steigenden Niveau der Produlrtionstechnik sowie mit zunehmender Arbeitsteilung und Ko-

operation.

Qualifikation

Gesamtheit der durch Aus- und Weiterbildung sowie durch Erfahnrngen in der praltischen Tätigkeit enroöe-

nen Fähigkeiten eines Werktätigen als Voraussetzung für die Ausübung einer bestimmten gesellschaftlich

nützlichen Tätigkeit.

Arbeitskrfiftebestand

Vorhandene Anzahl an Aöeitskräflen @erufstätige oder eine ausgewählte Gruppe) in einer Stnrktureinheit

@etriebe und Einrichtungen bzw. Wirtschafrszweig, Wirtschaftsbereich oder Verantwortungsbereich) zu einem

bestimmten Zeitpunkt oder im Durchschnitt eines Zeitraumes.

Es werden unterschieden:

- Anfangsbestand,

- Endbestand,

- Stichtagsbestand,

- Durchschnittsbestand.
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Belegschaftswechsel

Veränderungen der Belegschaft innerhalb eines Planungszeitraumes durch

- Zugängevon Aöeitskräften infolge von Neueinstellung oder Übernahme aus der Benrfsausbildung;

- Abgänge von Arbeiskräften infolge Auflösung oder Erlöschen des ArbeitsrechtwerhäItnisses bei nattirli-

chem Abgang, gesellschaffIich notwendigem Abgang und bei Abgang durch Fluktuation.

Der Ausweis erfolgt in Form einer Bilarz.

Anfangsbestand
+ Zugänge
'/. Abgänge

Endbestand

Innerbetriebliche Umsetzungen von einer Beschäftigtengruppe in eine andere rechnen nicht zum Belegschafu-

wechsel.

Umschlagkoelfizient

Verhältniszahl, mit der die Intensitlit der personenmäßigen Veränderungen innerhalb des Arbeitskräftebestan-

des auf Grund notwendiger Einstellungen im Rahmen des Ersatzbedarfs innerhalb eines Zeitraumes dargestellt

wird. Daraus ist abzuleiten, in welchem Zeitraum sich zahlenmäßig eine Erneuerung der Belegschaft vollzieht.

Die Intensität der personenmäßigen Veränderung wird ermittelt, indem die Anzahl der sich ausgleichenden

Zu- und Abgänge durch die durchschnittliche Anzahl der Aöeiter und Angestellten in dem entsprechenden

Zeitraum dividiert wird. Der Zeitraum, in dem sich zahlenmaßig die Erneuerung der Belegschaft vollzieht,

wird ermittelt, indem die 7-ati I durch den Umschlagkoefüzienten dividiert wird.

Fluktuation von Arbeitskräften

Abgang von Arbeitern und Angestellten aus dem Betrieb usw., der aus persönlichen oder disziplinarischen

Gründen @ntlassung) erfolgt, und volkswirtschaftlich und betrieblich nicht notwendig ist*).

Nicht zur Flulfuation rechnen:

- Natürlicher Abgang (Tod, Invaliditär, Rentenalter),

- gesellschaftlich notwendiger Abgang (Studium, Volkspolizei, Volksarmee, planmäßige Umsetzung, Frei-

stellung auf Grund struktureller Veränderungen des Betriebes usw.).

Arbeitsuchende

Personen, die in keinem ArbeitsrechtwerhäItnis stehen und zur Vermitdung eines Arbeisplatzes beim zu-

ständigen Amt für fubeit und Berufsberatung gemeldet sind.

r) Nicht bertlcksichtigt wird hieöei 2.8., daß ein als Fluktuation auflretender Abgang im Berrieb volkswirtschafllich niltzlich sein kann, weil
die fluktuiacnde Arbeitskrafl für ihre spczicllan Kcnntnissc und Fähigkcitcn am neuan Arbeitsplatz bessere Bedingungen vorfindet und somit
volkswirtschafllich cffektivcr wird. Da solchc Untcrsuchungcn nur durch soziologischc Bcfiagungcn annähemd zu ermittcln sin( muß in der
staatlichm Ab,rcchnungspraxis mit der o.a. stark verallgemcincrtcn Abgrenzung gcaöcitct werden.

,I
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Arbeitspendler

fubeitslaäfte, die nicht zur Wohnbevölkerung eines bestimmten Territoriums @erichtsgebiet) zÄhlen,in dem

die Arbeitsstätte ihren Sitz hat.

Arbeitseinkommen

Der Teil der Gesamteinnahmen der Bevölkerung, den die Arbeiter und Angestellten als Bruttoeinkommen aus

fubeit erhalten und der unmittelbar oder mittelbar auf der perstintichen Leistung beruht.

Dazu gehören:

a) Bruttolöhne

Haupteinkommensquelle der Arbeiter und Angestellten. Sie beinhaltet den aus dem Lohnfonds finarzierten

Teil des Aöeitseinkommens (Geldlohn und Naturalbezüge im Geldausdruck ohne Abzug von Steuern und So-

zialversicherun gsbeiträgen).

Dazu gehören:

- alle Lohnbestandteile des Tarifsystems (Tariflohn, Mehrlohn, Zuschläge).

- entsprechend den gesetzlichen Regelungen gleichfalls aus dem Lohnfonds finanzierte Zahlungen,

(Treueprämien für das ingenieur-technische Personal sowie zusätzliche Belohnung für Arbeiter und Ange-

stellte im Bergbau, bei der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen post).

Nicht hieran ählen:

- in die Tariflohnsätze nicht eingeaöeitete und noch gesondert gezahlte Lohnzuschläge (lt. GBl. I 1958,

s. 417 fr.),

- Sonderanschläge 0t. GBl. I 1958, S. 417 tr).
- staatliche Kinderanschläge und Kindergeld,

- Ehegattenzuschläge,

- Lohnausgleich wegen Arbeitsunliihigkeit,

- Entschädigung für zusätzliche Kosten @eisekosten, Wegegelder, Auslösungen, Aufivands- und Trennungs-

entschädigungen, Werkzeugentschädigungen u.a.)

b) Prämien

Teil des Arbeitseinkomrnens, der auf Anerkennung besonderer oder überdurchschnittlicher Leistungen beruht

und nicht aus dem Lohnfonds, sondern aus anderen zweckgebundenen oder außerhalb zweckgebundener Fonds

finanziert wird.

Dazu gehören:

- Prämien aus dem betrieblichen prämienfonds,

- Prämien filr Materialeinsparung auf Grund persönlicher Konten,

- aus Kosten finanzierte Prämien für Verbesserungworschläge u.ä.
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Nicht hierar zählen:

auf Grund der Verordnung über die Förderung und Lenkung der Neuererbewegung seuererverordnung vom

31. Juli 1963, GBl. II S. 525) gezahlte Vergürungen.

c) Ardere zum Arbeitseinkommen zählende Einkünfte

Teil des Arbeitseinkommens, dem im wesentlichen soziale Aspekte zugnrnde liegen und der außerhalb des

Lohnfonds auf Grund gesetzlicher Bestimmungen über die Betriebe gezahlt wird bzw. auf Grund betrieblicher

Vereinbanrngen @etriebskollektiwertrag) gezahlt werden kann.

Dazu gehören:

- Lohn- und Sonderanschläge, die auf Grund der Verordnungen vom 28. Mai l95E (GBl. I S. 417, 425) im

Zusammenhang mit der Abschaftrng der Reste der Lebensmittelkarten noch gesondert gezzttlt werden (in

einer Reihe von Tarifen wurden die Lohn- und Sonderanschläge in den Tariflohn eingeaöeitet und sind

somit in der aus dem Lohnfonds gezahlten Bruttolohnsumme der Arbeiter und Angestellten enthalten);

- Ehegattenzuschläge und staatliche Kinderanschläge (lt. Verordnung vom 28. Mai 1958 - GBl. I S. 441 bzw.

437) und staatliches Kindergeld (lt. Verordnung vom 3. Mat t967 - GBl. II s. 24s);

- Weihnachtsgeld;

- vom Betrieb nach sozialen Gesichtspunkten gezahlte Unterstützungen.

Lohnfonds

Teil des Nationaleinkommens, der die Plansumme der Bruttolöhne der Arbeiter und Angestellten in

einem bestimmten Zeitraum darstellt. Im Lohnfonds der Betriebe sind die Bruttolöhne aller arbeitsrechtlich

zum Betrieb gehörenden Arbeiter und Angestellten enthalten, unabhängig davon, ob der Lohn in die Kosten

des Betriebes eingeht oder aus anderen Mitteln finanziert wird (2.B. Lohn der Arbeiter und Angestellten in sich

selbst finanzierenden Einrichtungen der Arbeiterversorgung). . . .

Bruttolohnsumme

Gesamtbetrag der Bruttolöhne (Geldlohn und Naturalbezüge im Geldausdnrck) aller arbeitsrechtlich zum Be-

trieb gehörenden Arbeiter und Angestellten zuzüglich der für Feierabendarbeit aus dem Lohnfonds

gezahlten Beträge (siehe GBl. lt t967 , S. 748, § I l).

DieBrunolohnsumme ist derBetrag, dertatsicilich aus dem Lohnfonds verausgabt wurde.

Nicbt aus dem Lohnfonds gezehlte Beträge

Teil der sonstigen Geldeinkilnfte der Arbeiter und Angestellten, die Zahlungen der Betriebe beinhalten, die

nicht aus dem Lohnfonds, sondern aus anderen betrieblichen Fonds und Mitteln oder außeöetrieblichen Fonds

finanziert werden.

a) Zum Arb e i tse inkomme n ztih len de Betrtige (siehe Arbe i tse inkommen)

- Prämien,

- andere zum Arbeitseinkommen zählende Einktinfle.
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b) Nicht zum Arbeitseinkommen zählende Beträge:

'Entschädigungszahlungen für zusätzliche Aufivendungen, die den Arbeitern und Angestellten im Zu-

sammenhang mit dem Arbeitsrechtsverhältnis entstehen (Aufuands- und Trennungsentschädigungen.

AuslÖsungen, Reise- und iJbernachtungskosten, Fahr- und Wegegeld, Heimarbeiteranschläge, Werkzeug-

entschädigungen u.a. - siehe Gesetzbuch der Arbeit, § 56);

- Geldleistungen aus der Sozialversicherung:

Beztige bei äralich bescheinigter fubeitsunfähigkeit (Ifuanken-, Haus- und Taschengeld) sowie Schwan-

gerschafu- und Wochengeld u.ä.;

- Lohnausgleich bei äral ich bescheini gter tubeirsunftlhi gkei t.

Prlmienfonds

Zweckgebundener, eigenverantwortlich verwalteter finanzieller Fonds der Betriebe und Einrichtungen zur

Prämiierung besonderer Kollektiv- und Einzelleistungen von Arbeitern und Angestellten.

Die Bildung und venvendung wird durch gesetzliche Bestimmungen geregelt.

Lohnstufe

Gruppierungsmerkmal für die Gliederung der Arbeiter und Angestellten nach ihrer Lohnhöhe entsprechend

den festgelegten Gruppenbreiten (2.B. Gruppenbreiten von 50 oder 100 Mark).

Tarifsystem

Gesamtheit der einzelnen zum System verbundenen staatlichen Bestimmungen, auf deren Grundlage der Tarif-

lohn für die Ärbeiter und Angestellten differenziert wird. Die Differenzierung erfolgt entsprechend dem Grad

der Kompliziertheit der Arbeit und der gesellschaftlichen Bedeutung der verschiedenen Tätigkeiten.

Bestandteile sind:

- Die Eingmppierungsunterlagen, wie z.B. Qualifrkationsmerkmale der Wirtschaflszweiglohngruppen- und

Gehaltsgruppenkataloge bzw. die Ergebnisse der analytischen Methode der Arbeitsklassifizierung;

- die Tariftabellen mit den Tarifsätzen der einzelnen Lohn- bzw. Gehalsgruppen, differenziert nach Be-

schäftigtengruppen;

- die Zuschläge, die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf Grund besonderer Bedingungen, unter

denen verschiedene Arbeiten ausgeführt werden, gezahlt werden (Sonntags-, Feiertags-, Nachtzusctrläge

usw.).

Lohnbestandteile im Tarifsystem

a) Tariflohn:

Teil des Bruttolohnes, den die Arbeiter und Angestellten entsprechend der tariflichen Einstufung für die tat-

sächlich geleistete Arbeitszeit (einsctrließlich Überstunden) sowie für arbeitsfreie Z*iten, für die Aus-

gleichszahlungen festgelegl sind, erhalten. Bei Ausgleichszahlungen in Höhe des Durchschnittslohnes zählt

dazu nur der darin enthaltene Tariflohn.
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b) Mehrleistungslohn:

Teil des Bruttolohnes, den die Arbeiter und Angestellten für erhöhte kistungen bei der Ausführung der

fub€it erhalten, z.B.:

- Mefuleistungslohn für Übererfüllung von Normen und Kennziffern bei Stück- und Prämienstticklohn oder

Lohnprämien (Mehrleistungslohnprämien oder Mehrlohnprämien) für die Erfüllung der festgelegten

Kennziflern einschl ieß lich der in Prämien umgewandelten Mark-Beträge ;

- Provision in Handelsbetrieben für die Erfüllung der festgelegten ökonomischen Kennziffern oder [.ohn-

prämien (Umsatzpremien) für den Umsatz von der ersten Mark an.

c) Zuschläge:

Teil des Bruttolohnes, den die Arbeiter und Angestellten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf

Grund besonderer Bedingungen, unter denen sie ihre Arbeit ausführen, erhalten, z.B. Zuschläge für

- Schichtarbeit,

- Sonntags-, Feiertags-, Nachtarbeit,

- Übersrunden,

- erschwerte Arbeitsbedingungen usw.

Lohnformen

In der sozialistischen Wirtschaft der DDR angewandte Grundformen sind der Stilcklohn und der Zeitlohn. Dar-

aus abgeleitete Formen sind der Prdmienstitcklohn b*t. Prtimienzeitlohn.ln den privaten Betrieben der DDR

erfolgt die Entlohnung der Arbeiter und Angestellten in der Regel im Akkordlohn, Zeitlohn, Prlimienzeitlohn.

Die Anwendung ökonomisch zweckmäßiger Lohnformen beruht auf den Tariflöhnen sowie technisch begrün-

deten Aftei tsnorrnen und anderen Lei stungskennziffern.

Jede Lohnform kann - entsprechend den jeweiligen konkreten Voraussetzungen - für Kollelrtive oder Einzel-

personen angewendet werden.

Die gebräuchlichsten sind:

Stäcklohn:

Lohnform, bei der die Entlohnung auf der Grundlage der Normzeit direkt in Abhängigkeit von der produzier-

ten Menge und Qualität erfolgt. Bei Normübererfüllung beinhaltet der Stücklohn den Sttickgrundlohn und den

Mehrleistungslohn.

Prämienstäcklohn:

Anwendungsart des Stticklohnes, bei der die Entlohnung auf der Grundlage des einfachen Stticklohnes erfolgt

und Prämien (Mehrleistungsprämien) bei ensprechender Efüllung zusätzlicher qualitativer und quantitativer

Kenrziffern gezahlt werden.
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Objektlobn:

Anwendungsart des kollektiven Stücklohnes, bei der die Entlohnung entsprechend der im voraus festgelegten

Lohnsumme für ein Objekt oder Teilobjekt von der Dauer der Fertigstellung der übertragenen Arbeiten am

Objekt oder Teilobjekt erfol4.

Stäck- bzw. Prämienstäcklohn nach Plannormen:

Meist kollektiv angewendete Form des Stücklohnes auf der Grundlage komplexer Arbeitsnormen, die mit dem

Plan der betreffenden Produltionseinheit identisch ist.

Zcitlohn:

Lohnform, bei der die Entlohnung nach der Anzahl der geleisteten Arbeisstunden erfolgt. Er wird berechnet

durch Multiplikation der tatsächlich geleisteten Aöeitszeit mit dem tarillichen Zeitlohnsatz der jeweiligen

Lotmgruppe des Arbeiters.

Prämienzeitlohn:

Anwendungsart des Zeitlohnes, bei der zusätzlich zum tarillichen Zeitlohn eine Lohnprämie gewährt wird.

Zahlung und Höhe der Prämie sind vom Erreichen bestimmter Kennziffern (ökonomischer Nutzen, Qualitäts-

verbesserung, Materideinsparung, Ausschußsenkung, Verbesserung der Kapazitiltsauslastung usw.) abhängig.

Prämien, die auf Grund der Bestimmungen über die Einfühnrng von Persönlichen Konten gezahlt werden, sind

in der Lohnprämie nicht enthalten.

Provisionslohn:

Meist kollektiv angewendete Lohnform im sozialistischen Einzelhandel für das Personal in Verkaufsstellen,

Gaststätten und Hotels, bei der zum Tariflohn für die Erfüllung der festgelegten ökonomischen Kennziffern

eine Provision gezahlt wird.

Lohngmppe bzw. Gehaltsgruppe

Merkmal des Tarifsystems anr Differenzierung des Arbeitslohnes entsprechend der Qualifikation der Arbeiter

und Angestellten.

Arbeitszeitbilanz

Nachweis der nominellen Arbeitszeit, untergliedert nach tatsächlich geleisteter Aöeitszeit ohne (Jberstunden,

Ausfallzeiten insgesamt und nach Ausfallarten sowie Ausweis weiterer Zeitkennziffern.
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Arbeitszeitfonds

PIan- oder Ist-Größe, die die Summe der tatsäcilichen Arbeitsstunden zur Erfülung der Aufgaben im Arbeits-

prozeß in einem bestimmten Zeitraum beinhaltet.

- GeplanterArbeitszeitfonds:

Plansumme der Arbeitsstunden, die sich aus der geplanten Anzahl der Arbeitskrafte unter Berücksichtigung

der geplanten Zeiten für Arbeitsausfttlle ergibt.

- Tatsdchlicher Arbeitszeitfonds:

Ist-Größe der tatsächlich geleisteten Arbeiszeit bzw. Summe der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden der

Arbeitskräfte.

Nominelle Arbeitszeit (Kalenderarbeitszeit)

In einem bestimmten ZBitraum auf der Grundlage der Normalarbeitszeit (ohne Zßit fur bezahlte arbeitdreie

Wochenfeiertage) mögliche Aöeitsstunden.

Die nominelle Arbeitszeit für eine gegebene Beschäftigtengruppe wird in den Betrieben überwiegend aus den

Arbeitszeiplänen, Arbeitszeitnachweisen u.ä. erminelt durch:

- Addition der Soll-Srunden (ohne Stunden für bezahlte arbeisfreie Wochenfeiertage) oder

- Addition der Ist-Stunden, die Bestandteil der nominellen Arbeitszeit sind (farsachlich geleistete Arbeitseit

ohne Überstunden und ,4 t s/allzeiten ohne Zeiten für bezahlte arbeitsfreie Wochenfeiertage).

Als Näherungswert wird die Höhe der nominellen Arbeitszeit ermittelt durch:

Multiplikation der Kalenderarbeitstage mit der durchschnittlichen täglichen Normalarbeitszeit und der Anzahl

der Arbeitskräfte (in Vollbeschäftigteneinheiten).

Kalenderarbeitstage sind:

Kalendertage

'/. Sonntage

'/. arbeitsfreie Sonnabende

'I . &zahlte arbeitsfreie Wochenfeiertage bzw. die dafür gewährten anderen arbeitsfreien Tage.

In Betrieben mit durchglingigem Schichtsystem sind die Kalenderarbeitstage aus der Anzahl der zu leistenden

Schichten zu ermitteln; für die im durchgängigen Schichtsystem Arbeitenden sind die Wochenfeiertage nicht

von den Kalendertagen abzusetzen.

Tatsächlich geleistete Arbeitszeit

Tatsächlich geleistete Aft€itsstunden (nicht Soll-Stunden) einschließlich gesetzlich festgelegler arbeitsbeding-

ter bezahlter Pausen und Überstunden.
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Arbeitszeitausfall (Ausfallzeiten)

Zeitverluste an der nominellen Arbeitszeit, die dem Betrieb auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, durch Stö-

rungen im Betriebsablauf oder aus sonstigen Gründen entstehen, unabhängig davon, ob der Betrieb durch ge-

setzliche Bestimmungen zu Lohnzahlungen für die ausgefallene Arbeitszeit verpflichtet ist.

a) Bezahlte Ausfallzeiten (aus Lohnfonds)

Ausgefallene Arbeitszeiten, für die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen Zahlungen aus dem Lohnfonds

(Lohn, Vergütungen, Ausgleich zum Lohn) erfolgen, wie

- Erholungsurlaub,

- Freistellung von der Arbeit,

- Ausfallzeit auf Grund gesetzlicher Schutzbestimmungen,

- Stillstands- und Wartezeiten.

Nicht hieran zählen:

Bezahlte arbeitsfreie Wochenfeiertage (sie sind nicht Bestandteil der nominellen Arbeitszeit).

Erholungsurlaub

Freizeit, die den Arbeitern und Angestellten jährlich zur Erhaltung ihrer Gesundheit und Leistungsftihigkeit

auf Grund gesetzlicher Bestimmungen gewährt und für die vom Betrieb eine Urlaubwergütung in Höhe des

Dwchschnittwerdienstes gezahlt wird.

Der Erholungsurlaub schließt folgende Bestandteile ein:

- Grund- bzw. Mindesturlaub,

- arbeitsbedingten Zusatzurlaub,

- Zusatzurlaub für langiährige Tätigkeit oder bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (2.B. Schwerbe-

schädigte, Blinde),

- leistungsabhängigerZusatzurlaub.

Freistellung von der Arbeit

Arbeitsbefreiungen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, für deren Dauer die Arbeiter und Angestellten einen

Ausgleich in Höhe des Durchschninsverdienstes bzw. des Tariflohnes erhalten.

Dazu gehören z.B. Freistellungen

zur Wahrnehmung staatlicher und gesel I schaftI icher Funktionen ;

zur Teilnahme an Lehrgängen, Lehrveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahnmen;

bei eigener Eheschließung und bei Niederkunft der Ehefrau;

bei Wohnungswechsel mit eigenem Haushalt;

beim Tod des Eheganen, eines Elternteils, eines Kindes oder eines zum Haushalt gehörenden Familienmitglie-

des;

bei Vorladungen vor ein Gericht oder ein staatliches Untersuchungs- oder Kontrollorgan;

zum Arztbesuch, Besuch der Schwangeren- oder Mütterberarungsstellen;
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für Stillpausen der Mütter im Rahmen der gesetzlich festgelegten Stillzeit (darüber hinaus gewährte Freizeit ist

"Nichtbezahlte Ausfallzeit") ;

für Hausarbeitstage.

Ausfallzeit auf G rund gesetzlicher Schutzbestimmun gen

7*itdi,ffererra zur Normalarbeitszeit der Arbeiter und Angestellten durch Verktiranng der wöchenilichen Ar-

beitszeit auf Grund von gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Arbeitskraft bei fubeiten unter besonders

schweren oder gesundheisgeftihrdenden Bedingungen.

Die Ermittlung erfolgt unabhängig davon, ob für diese 7*itdifrerera direkt Lohnzahlungen erfolgen oder der

Lohn indirekt im Monatslohn enthalten ist.

Stillstands- und Wartezeiten

Infolge Stockungen im Produktionsablauf oder Störungen der gesamten Betriebstätigkeit ausgefallene Arbeits-

zeit, für die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ein Lohnausgleich gezahlt wird.

b) Ausfallzeiten mit Ausgleichszahlungen aus anderen Fonds

Arbeitsbefreiung auf Grund eines äralichen Anestes, für deren Dauer die Arbeiter und Angestellten ent-

sprechend den gesetzlichen Bestimmungen nicht aus dem Lohnfonds finanzierte Ausgleichszahlungen er-

halten.

Arztlich bescheini gte Arbeitsunflihigkeit

Arbeitsbefreiung bei vorübergehender Arbeitsunliihigkeit infolge von Krankheit, Aöeitsunfall, Berufs-

krankheit, Quarantäne und Kuren, sowie Arbeitsbefreiungen alleinstehender Arbeiter und Angestellter bei

Pflege erkranl:ter Kinder.

Schwangerschafts- und Wochenurlaub

c) Nicht bezahlte Ausfallzeiten

Freistellungen von der Afteit aus persönlichen oder familiitren Gründen, für die kein Anspruch auf Lohn-

ausgleich auf Grund gesetzlicher Bestimmungen besteht sowie unentschuldigtes Fehlen.

Normdarbeitszeit

Gesetzlich festgelegle durchschnittliche wtichentliche Arbeitszeit der Arbeiter und Angestellten. Das sind für

die im Ein- und Zweischichtsystem Arbeitenden 43,75 Srunden und für die im Dreischicht- und durchgängigen

Schichtsystem Arbeitenden 42 Srunden. (GBl. II 1967, S. 237)

Die aus "Verküranng der wöchentlichen Arbeitszeit infolge schwerer oder gesundheitsgeflihrdender Arbeit"

(GBl. II 1967, S. 483) entstehende Differenz ztß Normalarbeitszeit ist "Ausfallzeit auf Grund gesetzlicher

Schutzbestimmungen" (siehe bezahlte Ausfallzeiten - aus Inhnfonds -).

I
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Nomrelarbeitsstunden

Siehe Normalarbeitszeit.

Überstunden

Angeordnete Arbeitsstunden, die über die Normatarbeitszeit hinaus geleistet werden und für die Lohn und Zu-

schläge entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gezahlt werden. Hierat zählt auch fub€it an Sonn- und

Feiertagen, die nicht im Arbeitszeitplan vorgesehen war und Arbeit an arbeitsfreien Tagen, wenn dafür keine

andere Freizeit gewährt wird.

Feierabendarbeit

Freiwillige bezahlte Aöeitsleistungen, die unter Leitung und Kontrolle

- der Betriebe von vollbeschäftigten Arbeitern und Angestellten außerhalb ihres bestehenden Arbeitsrechts-

verhäItnisses;

- der staatlichen Organe und Einrichtungen von Arbeitern und Angestellten außerhalb ihres bestehenden Ar-

beitsrechtwerhältnisses sowie von Btirgern aus der nichtberufstätigen Bevölkerung ausgeführt werden.

Bezahlte 7*iten

Summe der aus dem Lohnfonds bezahlten Stunden.

Dazu gehören:

- die tatsächlich geleistete Arbeitszeit einsciließlich überstunden,

- bezahlteAusfallzeiten,

- bezahlte arbeitsfreie Wochenfeiertage.

Nicht hieran zählen:

Ausfallzeiten mit Ausgleichszahlungen aus anderen Fonds, unabhängig davon, daß vom Betrieb Lohnausgleich

in Höhe der Differenz zwischen dem Krankengeld und 90 % des Nettodurchschnittwerdienstes (2.B. bei

Krankheit in jedem Kalendedahr bis zu 6 Wochen) gezahlt wird.

Bezahlte arbeitsfreie Wochenfeiertage

Tage der fubeitsruhe auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, fiir die den Arbeitern und Angestellten ein Aus-

gleich für die ausgefallene Arbeitszeit in Höhe des Zeitlohnes aus dem Lohnfonds zu zahlen ist.

Schichtsystem

Betriebliche Arbeitszeitregelung, durch die im Rahmen der gesetzlich festgeleglen Arbeitszeit Dauer und Lage

der täglichen Arbeitszeit entsprechend den betrieblichen Bedingungen und den Erfordernissen des Produk-

tionsprozesses als Ein- oder Mehrschichtarbeit geordnet ist.
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Mehrschichterbeit

Form der betrieblichen Arbeitszeitregelung, um durch mehrfache Besetzung der Arbeitsplätze mit wechselnden

Arbeitskräften in aufeinanderfolgenden Schichten die zeitliche Auslastung der Produktionsfonds und damit die

Grundfondseffektivität zu erhöhen bzw. die durchgängige Besetzung der Arbeitsplälze an sichern.

Schichtbesetzung, Schichtstärke

Anzahl der in den einzelnen Schichten eingesetzten Arbeitskräfle in einem bestimmten 7*i!uaum.

Arbeitskräfte nach dem Schichtsystem

Gruppierung der Arbeitskräffe nach dem Einsatz entsprechend der betrieblichen Arbeitszeitregelung in Ein-

oder Mehrschichtarbeit.

Erfol$ die Ermittlung der Angaben für die nach den einzelnen Schichtsystemen tätigen Arbeitskräfte sekundlir

aus der Schichtbesetzung, kann unterstellt werden, daß z.B. die Besetzung der 3. Schicht ein Drittel der Anzahl

der im Dreischichtsystem tätigen Arbeitskrafte und die Besetzung der 2. Schicht (nach Abzug der darin aus-

gewiesenen im Dreischichtsystem tlitigen Arbeitskräfte) die IIliLfte der Anzahl der im Zweischichtsystem arbei-

tenden Arbeitskräfte ausweist.

Beispiel:

Arbeitskräfte
nach dem

eln-

l. Schicht
2. Schicht
3. Schicht

100 45 40 l5

Arbeitsnormung (Normung der Arbeit)

Festlegung des Aufivandes an lebendiger Aöeit auf der Basis technischer Parameter, fortschrinlicher Techno-

logie, einer modernen Produlctionsorganisation, bester Arbeitserfahrungen der Werktlltigen und der optimalen

Gestaltung der Aröeitsbedingungen.

Die Arbeitsnormung ermittelt in Veöindung mit den anderen Bereichen der Aufivandsnormung Zeitaufivände

als Elemente für die Planung und Organisation der Produktion und für die Entlohnung. Sie erstreckt sich

grundsätzlich auf alle Arbeiten, unabhängig von der im Einzelfall anzuwendenden Lohnform. Zur Bestimmung

von Arbeitsnornen werden entsprechende Methoden (analytische, mathematisch-statistische und erfahrungs-

statistische Methoden) in Verbindung mit dem Arbeitsstudium und der Arbeisgestaltung angewendet.

l5

Schicht-
besetzung drei-

schichtie
zINeb

50
35

l5

l5
l5
15

20
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Arbeitsnomr (TAf$

Naturwissenschaftlich-technisch und ökonomisch begründete KeruEahl des Aufrvandes an lebendiger Arbeit

für einen exakt abgegrenaen und beschriebenen Arbeitsauftrag eines oder einer Gruppe @rigade) von Werktä-

tigen. Der Arbeitsaufuag umfaßt einen Arbeitsgang, Teile davon oder mefuere Arbeitsgänge.

Bestandteile der TAN sind:

- Arbeitscharakteristik

Sie ist der tragende Bestandteil der TAN und stellt eine Beschreibung der wesentlichsten technischen,

technologischen und arbeitsorganisatorischen Bedingungen, die das produktivste Arbeitsyerfahren kenn-

zeichnen, dar.

- Normzeit

Sie ist Ergebnis der Normzeitermittlung und Ausdruck für die qualitativ bestimmte lebendige Arbeit, aus-

gedrückt in Zeit, die zur Durchführung eines Arbeitsauftrages benötigt wird. Sie kann unmittelbar als Zeit

je Arbeitsmenge bzw. Aöeitsmenge pro Zeiteinheit oder minelbar als Anzahl der Arbeitskräfte unter An-

gabe ihrer Qualifikationsgrupp€ @esetzungsnorm) vorgegeben werden.

Arbeitscharalceristik und Normzeit weisen damit wissenschaftlich begründet den Inhalt der TAN - das optima-

le Arbeitwerfahren - aus.

Vom Inhalt des Arbeitsaufuages her kann die TAN als Einzel- oder Komplexnonn, von der Arbeitskraft aus als

individuelle oder kollektive TAN (Gruppennorm) festgelegt werden.

Diesen vier Grundformen der TAN entsprechen die verwendeten Begriffe Sttick-, Zeit-, Bedienungs-, Beset-

anngs-, Mehrmaschi nenbedienun gsnorm usw. z.T. nicht voll.

Varianten der Aöeitsnormen sind:

- Einzelnorm

Norm für nur einen zum Arbeitsaufuag eines Arbeiters oder einer Aöeitergruppe @rigade) gehörenden

Arbeitsgang mit Angabe der Normzeit.

- Komplexnornt

Norm, die mehrere verschiedene, zum Arbeitsauflrag eines Arbeiters oder einer Arbeitergruppe @rigade)

gehörende Arbeitsgänge zwecks rationeller Gesultung zu einem Komplex zusammenfaßt und für diese ins-

gesamt die Normzeit angibt.

- Besetzungsnorm @edienungsnorm)

Festlegung der notwendigen Arbeitskräfte nach Anzahl und Qualifikation für einen in der betriebstiblichen

fuü€its- oder Schichtzeit auszuführenden Arbeitsauftrag sowie die Bedienungs- oder Regelungwerrichtun-

gen an Apparaturen, Aggregaten, Anlagen und dergleichen, wie sie der Art und Weise ihrer Reihenfolge

und ihrem Zeitpunkt nach erfolgen müssen.

Sie wird besonders bei solchen Prozessen angewendet, bei denen Produktionsergebnis und allgemeine Si-

cherheit von der mit höchster Verantwortung getragenen fach- und zeitgerechten Ausfthrung der Aöeits-

aufiräge abhängen. Insbesondere wird sie angewendet bei Steuerungs- oder Regelungsarbeiten, an Appara-

teprozessen, im Transportwesen, an Fließstraßen und bei Mehrmaschinenbedienung.
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Me h rm asch i n e n b e d i enu ngsno rm

Angewandte Form der Arbeitsnorm bei Mehrmaschinenbedienung (oder Mehrarbeitsstellenbedienung).

. Nach wissenschaftlichen Methoden der Arbeitsnormung erarbeitet, legt sie unter Beachtung der Kapazitäts.

auslastung und Kostenentwicklung je Erzeugniseinheit die optimale Anzahl der von einem Aöeiter oder

einem Arüeitskollekliv zu bedienenden Maschinen (oder Arbeitsstellen) fest.

Plannorm

Komplexe Norm, die auf die kontinuierliche Erfüllung der qualitativen und quantitativen Kennziffern des Be-

triebsplanes orientiert und eine bewährte Grundlage der produktivitätswirksamen Gestalrung des Aöeitslohnes

darstellt. Sie ist selbst keine technisch begründete Arbeitsnorm, muß aber darauf beruhen.

Die Plannorm wird für jede Brigade nach dem ArbeiSzeitfonds vorgegeben und ist somit eine monatlichen

Veränderungen unterliegende Zeitgröße (Veränderungen ergeben sich aus der unterschiedlichen Größe des Ar-

beitszeitfonds je Monat sowie als Resultat aus den im Laufe des Monats durchgeführten technisch+rganisatori-

schen Maßnahmen). Die Erfüllung der Plannorm ist identisch mit der ErfüLllung der Planaufgaben je Monat.

Zeitnormativ

Der analytisch+xperimentell ermittelte technologisch notwendige Zeitaufirand zur Ausführung einer fubeits-

verrichtung unter Beachtung des Leistungsbezugsmaßes. Es ist Grundlage für die Ausarbeitung technisch be-

grtlndeter Arbeitsnormen nach der analytisch, rechnerischen Methode der Aöeitsnorrnung.

Ein geschlossenes Zeitnormativsystem ermöglicht es, die Normzeit für gleichartige Aöeitsgänge lückenlos

nach der analytisch-rechnerischen Methode der Arbeitsnormung zu bestimmen, d.h. die Normzeitermittlutg

durch vielfache Anwendbarkeit der Zeitnormative rationell zu gestalten.

Arbeitseinheit (AE) in der Landwirtschaft

Maß für den Anteil der Leistung jedes Mitgliedes an der Erzeugung des genossenschaftlichen Gesamtproduktes

und Grundlage der Verteilung der Einkünlte nach der Arüeitsleistung. Bei der Festlegung des Umrechnungs-

koeffizienten für die einzelnen Arb€itsarten werden die Quantitlit und Qualitiit der Leistungen der Genossen-

schaftsmitglieder berücksichtigt.
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Anhang

Inhalt der einzelnen Teilausgaben

Teil 1: Volkswi rtschaft splanun g
VolkswirtschaftIiche Bilanzierung
Volkswirtschaftliche Systematisierung
Datenverarbeitung

Teil2: Grundminel und Kapazitäten
Investitionen und Projektierung
Wissenschaft und Technik

Teil3: Finanzen
Preise
Kosten

Teil4: Industrie und Handwerk
Bau
Materiahvirtschaft
Außenwirtschaft

Teil5: Land- und Nahmngsgüterwirtschaft
Binnenhandel
Verkehr
Hauswirtschaftliche Dienstleistungen
Stadt- und Gemeindewirtschaft

Teil6: Bevölkerung
Volks-, Berufs-, Wohnraum- und Gebäudedihlungen
Arbeitskräfte und Löhne
Lebensstandard

Teil T: Bildungswesen
Kultur und Kunst
Gesundheis- und Sozialwesen
Erholungswesen, Körperkulrur und Sport
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Auszug aus:

Definitionen für Planung, Rechnungsführung

und Statistik, Teil5

Hrsg : Staatliche Zentralvenvaltung für Statistik

Loseblattsammlung

Staatwerlag Berlin

Ausgabe 1980, akhmlisierte Fassung 1989

Standort in der Bibliothek der Zweigstelle Berlin

des Statistischen Bundesamtes:

Signatur 80/460 und 80/461
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Berufstätige

Im Arbeitsprozeß stehende Personen. Lehrlinge (einschließlich Lehrlinge, die Mitglied oder Kandidat einer

ProdulCionsgenossenschaft sind) zählen nicht hieran.

Nach ihrer S t e I I u n g i m g e s e I I s c h a f t I i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o ze ß werden

die Benrfstätigen nach zwei Hauptgnrppen unterschieden:

- Arbeiter und Angestellte,

- übrige Berufstätige.

Arbeiter und Atrgestellte

Aöeitskräfte, die in einem Arbeitsrechtwerhältnis stehen, das durch einen unbefristeten oder befristeten Ar-

beitsverEagbegründetwurde. H e i m a rb e i t e r sowie H a u s a n g e s t e I I t e inprivatenHaushal-

ten zählen ebenfalls hieran.

In Produktionsgenossenschaften wird für Arbeiter und Angestellte der Begriff "Nichtmitglieder" venryendet.

Ünrige Berufstätige

Das sind alle Berufstätigen, die n i c h t "Arbeiter und Angestellte" sind.

Im einzelnen gehören dazu:

- Mitglieder von Produktionsgenossenschaften bzw. Rechtsanwaltskollegien,

- Selbstlindige,

- freibenrllich Tätige,

- mithelfende Familienangehörige.

Berufstätige Mitglieder von Produktionsgenossenschaften bzw. Rechtsanwaltskollegien

Von der Mitgliederversammlung einer Produktionsgenossenschaft oder eines Rechtsanwalskollegiums als

Mitglied aufgenommene Personen, die in der Genossenschaft bzw. im Kollegium mitarbeiten.

Dazu gehören:

- ständig Berufstätige

(in der Landwirtschaft : mitaöeitende Mitglieder

. voll arbeitende Mitglieder,

. nicht voll arbeitende Mitglieder),

- nicht stlindig Berufstlitige

(in der Landwirtschafl: nicht ständig mitarbeitende Mitglieder).
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Nicht zu den Benrfstätigen einer Genossenschaft Zihlen die "nicht mitaöeitenden Mitglieder" (2.B. Mitglieder,

die dauernd infolge Alters oder Invalidität arbeitsunftihig sind; Mitglieder, die zum Direktstudium an eine

Hoch- oder Fachschule delegiert oder die Angehörige bewaftreter Organe sind) sowie Mitglieder, die in ande-

ren Betrieben als Arbeiter und Angestellte tlitig sind.

Selbstflndige

Komplemenüire, Inhaber, Mitinhaber und Pächter von Betrieben, die im Betrieb tlltig sind, sowie nicht im Ar-

beitsrechtwerhältnis stehende Personen, die ein Gewerbe oder eine freibenrlliche Tätigkeit ausüben.

Freiberuflich Tätige

Personen, die der Verordnung über die Besteuerung der Berufsgruppen freibenrflich Tätiger unterliegen und

diese Tätigkeit hauptamtlich ausüben.

Dazu gehören auf kulturellem, pädagogischem, kilrstlerischem und schrifutellerischem Gebiet Tätige, wie z.B.

Musiker, Lehrer, Schriftsteller, Übersetzer, aber auch im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen Prakti-

zierende wie z.B. i\rzte,Tattnärzte,Tierfizte,Ingenieure, Architekten, Reiseleiter.

Nicht hieran zählen: Im Arüeitsrechtsverhältnis stehende Berufstätige, die auf den angeführten Gebieten nur

nebenbenrflich tätig sind sowie alle sonstigen auf eigene Rechnung ein Geweöe ausübenden Berufstätigen, de-

ren Tätigkeit Produktions-, Handels- oder Dienstleistungscharakter trägl (2.8. HausscNächter, Blumenverkäu-

fer, Straßenhändler).

Mithelfende Familienan gehöri ge

Familienangehörige eines Komplementärs, Inhabers, Mitinhabers oder Pächters eines Betriebes, die im Betrieb

mitarbeiten und keine Lohneinküurfte vom Betrieb beziehen (also nicht zu den Arbeitern und Angestellten des

Betriebes zählen). Sinngemäß gilt dies auch für Familienangehörige der freiberuIlich Tätigen und der ein Ge-

werbe ausübenden Personen.

Nicht zu den Benrfstätigen zlihlen:

Familienangehörige der LPG-Mitglieder, die ausschließlich in der individuellen Hauswirtschaft tlttig sind.

Heimarbeiter

Berufstätige, die in eigenen oder selbstgemieteten Räumen und vielfach mit eigenen Produktionsinstrumenten

auf der Grundlage eines ArbeitsrechtwerhäItnisses für einen Betrieb arbeiten.

Eausangestellte

Berufsültige, die auf der Grundlage eines Arbeisrechtwerhältnisses in Haushalten anderer Personen tlitig sind.
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Komplementär/Kommanditist

Gesellschaft einer Kommanditgesellschaft (KG), in der mindestens ein Gesellschafter als Komplementär auf-

tritt, d.h. der mit seinem gesamten Vermögen für die Veöindlichkeiten der KG haftet. Gesellschafter, die nur

in Höhe ihrer Einlage für die Verbindlichkeiten der KG hafren und zur Geschäftsführung und Vertretung der

KG nicht berechtigt sind, sind Kommanditisten. Rechte und Pflichten der Gesellschafter werden im Gesell-

schaflsvertrag festgelegl.

InderDDRwerden B et r i ebe m i t staat I i che r B ete i I i gu n g alsKommanditgesell-

schaften gebildet (siehe Verordnung über die Bildung halbstaatlicher Betriebe vom 26. März 1969, GBl. I

Nr. t9 S. 253). Hier gilt als:

-K o m p I e m e n t ä r derprivate Gesellschafter. EristinderRegel LeiterdesBetriebesund zählt als

"Selbständiger". Für seine Leitungstätigkeit erhält er eine seiner Leistung, Ffügkeit und Verantwortung ent-

sprechende Tätigkeitsvergütung aus dem Verfügungsfonds (nicht aus dem Lohnfonds),

- K o m m a n d i t i s t derstaatlicheGesellschafter. SeinebesondereRolleistim § 8 dervorgenannten

Verordnung festgele4. Wird im Ausnahmefall die Leitung des Betriebes vom staatlichen Gesellschaffer

wafugenommen, zlihlt der eingesetzte Leiter als "Arbeiter und Angestellter" des Betriebes, dessen Entloh-

nung nach arbeitwertraglichen Vereinbarungen (aus dem Lohnfonds) erfolgt.

Ständig Benrfstätige

Hieran gehören:

- Aöeiter und Angestellte mit unbefristetem Arbeitsrechtwerhältnis sowie Arbeiter und Angestellte mit einem

befristeten Arbeitsrechwerhältnis von mefu als sechs Monaten,

- Genossenschaftsmitglieder, die ständig (mehr als sechs Monate im Jahr) in der Genossenschaft üitig sind,

- Selbstllndige und mithelfende Familienangehörige, die ständig (mehr als sechs Monate im Jahr) im Betrieb

tätig sind.

Nicht ständi g Berufstätige

Hieran ählen:

- Arbeiter und Angestellte mit befristetem Arbeitsrechtwerhältnis von höchstens 6 Monaten (ohne Aushilfs-

kräfte),

- Genossenschaftsmitglieder, selbständige und mithelfende Familienangehörige, die hrhhstens 6 Monate im

Jahr in der Genossenschaft bzw. im Betrieb tätig sind.

Der zeinveilige Einsatz von Arbeiskräften dient der Deckung eines vorübergehenden zusätzlichen Aöeits-

kräftebedarfs, der aus der Art der Arbeit (2.B. saison-, tages- oder shrndenbedingtem Arbeitsanfall) oder aus

Gründen der Arbeisorganisation (2.B. Ausfall von Arbeitskräften durch längere Krankheit; Urlaub, Freistel-

lung u.a.m.) entsteht.
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Aushilfskräfte

Als Aushilfskräfte zäNen nur nach Bedarf (2.8. am Wochenende, vor Wochenfeiertagen oder für Be- und Ent-

ladearbeiten) tage- oder stundenweise zur Übenvindung von Arbeisspitzen zuslitzlich eingesetzte Arbeits-

kräfte.

Vollbeschäftigte

Arbeitskräfte o h n e individuelle Arbeitszeitvereinbanrng.

Hierar zählen:

- Arbeiter und Angestellte, deren durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der gesetzlich festgelegten Ar-

beitszeit (Normalaöeitszeit) entspricht.

AIs Vollbeschäftigte zählen auch Personen in Berufen und Tätigkeiten mit Schutzbestimmungen gemäß An-

ordnung Nr. 4 zur Verordnung über Arbeitszeit und Erholungsurlaub - Verktirzung der wöchentlichen Ar-

beitszeit infolge besonders schwerer oder gesundheitsgeflihrdender Arbeit - vom 20. Juli 1967 (GBl. II Nr. 70

S. 483), mit denen keine Teilbeschäftigung vereinbart worden ist,

- Genossenschaftsmitglieder, die nach der normalen Arbeitszeitregelung der Genossenschaft aöeiten.

Für ständig Vollbeschäftigte (voll arbeitende Mitglieder) wird von der Genossenschaft eine im Jahr zu lei-

stende Mindestzahl an Aöeitseinheiten (AE) festgelegt,

- selbständige Berufstlitige,

- mithelfende Familienangehörige.

Vollbeschäfti gteneinheit (VbE)

Maßeinheit zur zusafllmenfassenden Darstellung der voll- und der laut Arbeitwertmg teilhschäfligten Berufs-

tätigen sowie der zeitweilig eingesetzten Arbeitskräfte unter Berücksichtigung der gesetzlich bzw. veüaglich

geregelten Arbeitszeit.

- Vollbeschäftigte Personen entsprechen jeweils einer VbE.

- Teilbeschäftigte Personen werden gemäß dem Anteil der mit ihnen individuell vereinbarten Arbeiszeit an

der gesetzlichen Arbeitszeit (Normalarbeiszeit) in VbE umgerechnet. Dabei ist für Schichtarbeiter die Nor-

malarbeitszeit des jeweiligen Schichtsystems, bei Personen in Tätigkeiten mit Schutzbestimmungen die dafür

festgelegte Normalarbeitszeit zugmnde zu legen.

- Im Geltungsbereich der Anordnung über die Entlohnung der Werkültigen und die Verrechnung der Lohn-

kosten bei Leistung sozialistischer Hilfe (GBl. I 1984 Nr. 22) eingextzte Arbeitskräfte sind nichr aus der be-

zahlten Zeit, sondern wie Voll- bzw. Teilbeschäftigte mit regulärem Arbeitsvertrag in VbE umzurechnen.

- Im Aöeitsrechtwerhältnis stehende Rehabilitanden sind in VbE umzurechnen, indem das Leisrungwermö-

gen zugrunde gelegl wird, das von der Kreisrehabilitationskommission festgelegl worden ist.
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Teilbeschäftigte

Aöeitskräfte mit individueller Arbeitszeitvereinbarung.

Hierar zählen:

-verkürzt Arbeitende (lt. Arbeitsvertrag)
Arbeiter und Angestellte, deren im Arbeitwertrag vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit weniger als die ge-

setzliche wöchentliche Arbeitszeit §ormalarbeitszeit) bzw. in Berufen oder Tätigkeiten mit Schutzbestim-

mungen weniger als die gesetzlich festgelegte verkürzte Arüeitszeit vollbeschäftig1er Personen beträgt.

-nicht voll arbeitende Mitglieder in Produktionsgenossen-
s c h a f t e n

Genossenschaftsmitglieder mit im Prinzip verkiirzter Arbeitszeit. Maßstab ist eine von der Normalaöeitszeit

der Genossenschaft abweichende Zeitregelung.

Belegschaftswechsel

Veränderung der Aöeitskräftezahl innerhalb eines Planungszeitraumes durch

- Ztgangvon Aöeitskräften infolge Neueinstellung, Übernahme aus der Berufsausbildung und Wiederauf-

nahme der Tätigkeit nach einem ruhenden Arbeitsrechtwerhältnis (Zugänge von Nichtberufstlltigen; gesell-

schafilich notwendiger Betriebswechsel, z.B. planmäßiger Einsatz von in anderen Betrieben gewonnenen Ar-

beitskräften; Zugänge aus persönlichen Grtinden, Zugänge aus besonderen Gründen, z.B. Beaullagung durch

die Amter für Arbeit; Tätigkeitsaufnahme nach einer Ausbildung und Wiederauftahme der Tätigkeit nach

Freistellung und Auslandseinsatz).

- Abgang von Aöeitskräften infolge Aullösung bav. Erlöschen des Arbeitsrechtwerhältnisses bei

. natürlichem Abgang (Invalidität, Rentenalter, Tod),

. gesellschaftlich notwendigem Abgang (Aufnahme eines Direklstudiums oder eines Lehnverhältnisses in der

Benrfsausbildung; Aufnahme des Dienstes in den bewaffneten oder anderen Sicherheitsorganen; geplante

Versetzungen und Umsetzungen einschließlich Berufungen; planmäßiger Abgang auf Grund von Rationali-

sierungsmaßnahmen und strukturellen Anderungen; vorübergehende Unterbrechung des Aöeitwerhlilt-

nisses wegen Aufnahme des Grundwehrdienstes; Freistellung der Mütter nach Beendigung des Wochen-

urlaubes oder bei andauernder Krippenunlllhigkeit eines Kindes),

. Fluktuation.

Der Ausweis erfolgt in Form einer Bilanz:

Anfangsbestand

+ Zugänge

.1. Abgtinge

= Endbestand

Innerbetriebliche Umsetzungen (wie z.B. von einer Beschäftigtengruppe in eine andere) rechnen nicht zum

Belegschaftswechsel.
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Fluktuation von Arbeitskräften

Abgang von Arbeitskraften aus dem Betrieb, der aus persönlichen oder disziplinarischen Gründen @ntlassung)

erfolgt und volkswirtschaftlich oder betrieblich nicht notwendig wärel).

Nicht zur Fluktuation rechnen:

- natürlicher Abgang,

- gesellschaftlich nonrendiger Abgang.

Täti gkeitshauptgruppeo

Auf der Basis des Merkmals "ausgeübte Tätigkeit" werden folgende für gesamwolkswirtschaftliche wie auch

zweigliche und betriebliche Belange wichtige Tätigkeitshauptgruppen unterschieden:

l0

ll
l2

20

30

3l

32

40

50

60

90

Produktionspersonal

Produltionsarbeiter

Ingenieurtechnisches Personal

Produll.ionworbereitendes Personal

Leitungs- und Venualtungspersonal

Leitungspersonal

Venvaltungspersonal

EDV-Personal

Betreuungspersonal

Pädagogisches Personal

Übriges Personal

Die Zuordnung der Beschäftigten zu diesen Tätigkeishauptgruppen erfolgt ausschließlich nach dem Merkmal

"ausgeübte Tätigkeit" und völlig unabhängig davon, welche Qualifrkation vorliegt, in welcher Stnrktureinheit

diese Tätigkeit ausgeübt wird, und auch unabhängig von Formen der Entlohnung.

l) Nicht berücksichtigt wird hierbei 2.B., daß ein als Flu,knration aufuetender Abgang im Betrieb volkswirt-
schaftlich nützlich sein kann, weil die fluktuierende tubeitsknft für ihre speziellen Kenntnisse und Fähigkei-
ten am neuen Arbeitsplatz bessere Bedingungen vorfindet und somit volkswirtschaftlich effektiver wird.
Da solche Aussagen nur durch soziologische Befragungen annähernd zu ermitteln sind, muß in der staatli-
chen Abrechnungspraxis mit der o.a. stark verallgemeinerten Abgenzung geaöeitet werden.



1989/8

Produktionspersonal

Das Produktionspersonal umfaßt Produlctionsarbeiter und Ingenieurtechnisches Personal.

-P ro d u k t i o n s a rb e i t e r sindArbeiter, dieindenproduzierendenEinheiten desBetriebesfürdie

Durchfühnrng des technologischen Prozesses eingesetzt sind bzw. diese Aöeiten durch Ausführung von Re-

paraturen, Transporten und sonstigen Hilfsleistungen unterstützen sowie Beschäftigte produktionworberei-

tender Bereiche für den Betrieb von Versuchs- und Pilotanlagen, die ausschließlich oder überwiegend für

geptante industrielle Warenprodultion eingesetzt sind (einschließlich Nullserienfertigung). Die Anzahl der

Produktionsarbeiter setzt sich zusammen aus den Arbeitern für Produktionsgrundarbeiten, die durch Hand-

und Maschinenarbeit, durch Bedienung und Übenvachung von Maschinen und Anlagen unminelbar die Fer-

tigung der Erzeugnisse durchführen, unabhilngig davon, ob sie die Arbeit im Betrieb oder in Heimarbeit lei-

sten, und Aöeitern für Produlfionshilfsarbeiten, die durch Reparaturen, Transporte, Zwischenlagerung so-

wie sonstige Hilfsleistungen innerhalb und zwischen den produzierenden Einheiten die Durchflihrung der

Produktion unterstiitzen.

- I n g e n i e u r t e c h n i s c h e s P e r s o n a I sindBeschäftigle, die indenproduzierendenEinheiten

des Betriebes für die Durchführung des technologischen Prozesses eingesetzt sind und deren Funktion lt.

Stellenplan eine abgeschlossene Ausbildung als Techniker, Fach- oder Hdhschulkader voraussetzt.

Beschäftige der TKO und der Gütekontrolle sowie die Operativtechnologen und die Beschäftigten der Daten-

verarbeitung für Prozeßsteuerung rechnen ebenfalls zum Produktionspersonal.

Die Zugehörigkeit zu dieser Tätigkeitshauptgruppe ist unabhängig von der Art des materiellen Produkts

(wirtschaftsbereichsqpische Leistung oder nichtwirtschaftsbereichsqpische Leistung). Dazu gehören u.a. nicht

das Leitungs- und Verwaltungspersonal in den produzierenden Bereichen.

Produktionspersonal in Eilfsprozessen

Produlctionsarbeiter und ingenieurtechnisches Personal, die innerhalb produktionsdurchführender Bereiche und

Produlctionshilfsbereiche (Arbeitsbereiche l0 und 20) den Produllionsprozeß im Betrieb durch Produktions-

hilfsarbeiten unterstützen, damit dieser effektiv und störungsfrei durchgeführt werden kann, wie z.B. durch

- innerbetrieblichen Transport,

- Reparaturen und Instandhaltung,

- Vorrichtungs-, Werkzeug-, Lehren- und Modellbau,

- TKO und Gütekontrolle,

- Energiewirtschaft einschließlich Energiebeaufuagten,

- sonstige Produktionsarbeiten (wie z.B. Zwischenlagerung für Halbfertigwaren und Material).
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Produktionsgrundarbeiter

Arbeiter, die in den produzierenden Einheiten des Betriebes für die Durchfühnrng des technologischen Prozes-

ses eingesetzt sind und durch Hand- oder Maschinenarbeit, durch Bedienung und Übenvachung von Maschinen

und Anlagen unminelbar die Produlction oder Leisnrng durchführen, unabhängig davon, ob sie die Arbeit im

Betrieb oder in Heimarbeit leisten.

Produktionshilfsarbeiter

Aöeiter, die durch Reparaturen, Transporte, Zwischenlagerung und sonstige Hilfsleisrungen innerhalb und

zwischen den produzierenden Einheiten die Durchführung der Produktion unterstützen.

Eandelspersonal

Beschäftigte, die in den Lägern des Großhandels, den Verkaufseinrichtungen des Einzelhandels einschließlich

in Gaststätten und Hotels sowie in Dienstleistungs- und Produltionseinrichtungen des Einzelhandels für die

Durchführung der Prozesse der materiellen Warenbewegung einschließlich Kundenbedienung, Speisenzuberei-

tung, innerbetrieblicher Transport, Lagerung u.dgl. eingesetzt sind bzw. diesen Prozeß durch Ausfühnrng von

Hilfs- und Nebenleistungen untersftitzen.

Produktionsvorbereitendes Personal

Beschäftigte, deren Tätigkeit unmittelbar und zum überwiegenden Teil ihres Arbeitszeifonds die wissenschaft-

lich+echnische und technologische Vorbereitung der Produhion arm Gegenstand hat.

Dazu gehören Beschäftigte für

- Forschungs- und Entwicklungsaöeiten einschließlich Musteöau und technische Versuche (ohne Nullserien-

fertigung),

- Fertigungskonstruktions-, Projektierungs-, technologische Vorbereitungsarüeiten, Arbeiten der wissenschaft-

lichen Arbeitsorganisation (WAO),

- Arbeiten des Neuerer-, Patent-, Muster- und Kennzeichnungswesens.

Außerdem gehören dazu Arbeiten zur Vorbereitung, Durchfühnrng und Kontrolle von Investitionen (2.B.

GAN, HAlg.

Nicht dazu äNen die Tätigkeishauptgruppen Leitungs- und Venvaltungspersonal, Produktionspersonal usw.

in Stnrktureinhei ten der Produktionworberei tung.

Leitun gs- und Verraltun gspersond

-Leitungspersonal
Werktlltige zur Leitung (Anleitung, Entscheidung, Organisation, Koordinierung, Kontrolle) politischer,

technisch{konomischer und sozialer Prozesse eines bestimmten Verantwornrngsbereiches. Eine der wich-
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tigsten Aufgaben der Leiter ist die Arbeit mit den ihrem Verantworhrngsbereich zugeordneten Beschäftigten

zur Heranbildung sozialistischer Persönlichkeiten. Dazu gehören die Minvirkung bzw. Verantwortung bei/für

Einstellungen, Arbeitsplatzwechsel, Ausscheiden aus dem Betrieb u.ä. Zw Realisierung ihrer Aufgaben ver-

fügen die Leiter über eine Reihe von Befugnissen, insbesondere Entscheidungsbefugnis und Weisungsbefug-

nis.

Leitungspersonal wird in der Systematik der Tätigkeiten in einem gesonderten Zweisteller der Grundgliede-

mng zusammengefaßt. Hieran zählen auch die lt. Funktionsplan als Meister eingesetzten Kräfte, die für die

Organisierung und Leitung der Arbeit, die Aufsicht und Kontrolle über die fubeit und die Beschäftigten ei-

nes Verantwortungsbereiches zuständig sind. Die Zuordnung erfolgt unabhängig von der Leirungsebene.

Es ist nicht zulässig, die Zuordnung zum Leitungspersonal vom Anteil der Leitungstätigkeit an der Gesamt-

arbeitszeit abhängig zu machen.

-Verwaltungspersonal
Dazu gehören Aöeitskräfle, die in allen Arbeitsbereichen mit den dort auftretenden Venvaltungsaufgaben

@lanung, Koordinierung, Organisation, Kontrolle und Abrechnung) oder mit Hilfsaöeiten (Sekretärin,

Steno-Phonotypistin, Werkstattschreiber u.a.) beschäftigt sind.

Dazu gehören die folgenden Zweisteller in der Systematik der Tätigkeiten:
. Informations- und Dokumentationsarhiten, Bibliotheks- und Archivarbeiten,
. Organisations-, Standardisierungs-, Koordinierungs- und Kontrollarbeiten
. Ökonomische Arbeiten,
. Kader- und Personalarbeiten, Rechts- und Veruagsarbeiten.

EDV-Personal

Beschäftigte, die a u s s c h I i e ß I i c h ArbeitendermaschinellenDatenverarbeitung(außerProzeß-

rechentechnik) durchführen. Im Regelfall sind das Personen, die in DV-Abteilungen, Rechenzentren und ana-

logen Einrichtungen ihre Arbeitstlitigkeit ausüben.

Dazu gehören die folgenden Viersteller in der Systematik der Tätigkeiten:

- Problemanalysearbeiten,

- Vorbereitende und abschließende Arbeiten der DV, (einschließlich Durchlaufbetreuung),
. Vorbereitende Arbeiten der DV (2.B. Herstellen von Ablochbelegen, Belegannahme),
. Durchlaulbetreuung (Abstimmungs- und Bereinigungsarbeiten),
. Abschließende Arbeiten (2.8. Endkontrolle, Verwaltung und Pflege maschinenlesbarer Datenträger),

- Projekrierungs- und Programmierungsarbeiten der DV,

- Bedienen von DV-Anlagen und -Geräten,

- Bedienen von Datenerfassungsgeräten,

- Bedienen von Lochkartenanlagen,

- Bedienen von EDVA, ohne Prozeßrechner,

- Bedienen von peripheren Geräten (2.8. Datenfernübertragung, Znsatzgeräten),

- Bedienen von elektronischen Tischrechnern (2.8. in Rechengruppen und als technische Rechner),

- Wartungs- und Reparaturarbeiten an Anlagen und Geräten der DV.
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Nicht dazu zählt das Leitungs- und Venualtungspersonal in den Stnrktureinheiten der Datenverarbeitungsein-

richtungen.

@iese Definition gilt nicht für die Zuordnung der EDV-Beschäftigen in juristisch selbständigen Betrieben und

Einrichtungen der Datenverarbeitung. Diese Betriebe und Einrichtungen haben den Beschäftigtengnrppenka-

talog des VE Kombinates Datenverarbeitung anzuwenden.)

Arbeitskrflfte fü r Softw ere-P rodu ktion bzw. -I-eistun g

Alle Arbeiter und Angestellten, die überwiegend Software herstellen bzw. weiteöearbeiten, unabhängig von

ihrer Qualifikation und ihrem Einsatz in den Arbeitsbereichen.

Betreuungspersonal

Beschäftigte, die in Betreuungseinrichrungen Tätigkeiten zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun-

gen der Werktiltigen durchführen. Dazu gehören Beschäftigte mit folgenden Tätigkeiten:

- Arbeiten zur Arbeiterversorgung und für Dienstleistungen,

- Arbeiten zur gesundheitlichen und sozialen Betreuung der Werktätigen (in Gesundheitseinrichtungen wie

Polikliniken, Ambulatorien, Krankenstationen und Sanitlltsstellen, Bädern u.ä.),

- Arbeiten in Kindereinrichtungen (Kindergrippen, -gärten, -ferien- und Pionierlagern),

- Arbeiten in betrieblichen Einrichtungen für die Ferienbetreuung und Naherholung (Ferien- und Erholungs-

heime, Bungalows, Zr,l|d.ager, Wochenendhei me usw. ),

- Arbeiten in Wohnunterktinften, Wohnheimen u.ä.,

- Arbeiten in betrieblichen Einrichtungen für die kulturelle und sportliche Betätigung der Werktlltigen

(Kulturhäuser, Klubs, Bibliotheken, Kulturgruppen, Sportanlagen, Jugendheime und -klubs usw.).

Nicht dazu gehören Leitungspersonal, Venvaltungspersonal und übrige Bescträfligte des Aöeitsbereiches Kul-

tur-, Sozialwesen und Betreuungseinrichtungen.

Pädagogisches Personal

Beschaftigte, die als Lehrkräfte für den theoretischen Unterricht, benrfspraktischen Unterricht, als Erzieher in

Lehrlingswohnheimen, als FDJ-Sekretäre in Einrichtungen der Berufsbildung sowie als Berufsberater haupt-

amtlich tätig sind. Dazu gehören Beschäftigte mit pädagogischen Tätigkeiten in

- Betriebsschulen,

- Betriebsberufsschulen,

- Kommunalen Berufsschulen,

- Ausbildungssütten,

- Betriebsakademien,

- Lehrlingswohnheimen,

- Benrfsberatungszentren und -kabinetten.
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Nicht dazu gehören Leitungspersonal, Venvaltungspersonal und übrige Beschäftigte des Arbeitsbereiches

Kader und Bildung.

ÜUriges Personel

Beschäftigte aller Arbeitsbereiche, die nicht den TätigkeiShauptgruppen l0 bis 60 (siehe Definition) zugeord-

net sind.

Hieran gehören u.a.

- Lagerarbeiter in Material- und Fertigwarenlager,

- Versandarbeiter,

- KOM- und PKW-Fahrer,

- Reinigungskräfte @üroräume u.ä.)

- Betriebsschutz, Pförtner, Wächter,

- Hausmeister, Heizer,

- Beschäfti4e für Beschafürngs- und Absatzarbeiten.

Arbeitsbereich

Gleicher Wirkungs- und Tätigkeitsbereich von Menschen im betrieblichen Arbeitsprozeß, die durch gemein-

same Aufgaben und Objekte ihrer fub€it sachlich miteinander verbunden sind. Die Zuordnung der Beschäftig-

ten zu den Arbeitsbereichen erfolgt im Prinzip nach der Zugehörigkeit zur jeweiligen Stnrktureinheit

(Kostenstelle).

Zur einheitlichen volkswirtschaftlichen Darstellung der betrieblichen Aöeitsteilung werden folgende Aöeits-

bereiche in Industrie- und Baubetrieben unterschieden:

l0 Produktionsdurchführende Bereiche
I I Produktion - wirtschaftsbereichsrypische Leistung
I 2 Produkti on - nichtwirtschaft sbereichstypi sche Lei stung

20 P ro d u k t i o n s h i lf sb e re i c h e

2 I Innerbetrieblicher Transport
22 Repararuren und Instandhaltung
23 Vorrichtungs-, Werkzeug-, Lehren- und Modellbau
24 TKO, Gütekontrolle
25 Energi ewirtschaft ei nschl. Energiebeaufu agten
29 Sonsti ge Produktionshilfsbereiche

30 Produktionsvorbereitende Bereiche
3l Forschung und Entwicklung
32 Konstruktion
33 Projektierung
34 Technologie
3 5 Produkrionworbereitung (Maschinenbelegung, Durchlau$lanung),
36 Investitionsabteilung
37 Sonstige produltionwoöereitende Bereiche
38 Wissenschaftliche Arbeitsorganisation
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40 Leitungs- und produktionssichernde Bereiche
4l Leitung
42 Planung
43 Finanzökonomie/Preise
44 tubeit und Löhne (ohne WAO)
45 Rechnungsführung und Statistik
46 Betriebs- und Leirungsorganisation ei nschl. Organisationszentrum
47 Datenverarbeitung (ohne Prozeßrechner und Datenverarbeitungsprojektierung)
48 Information und Dokumentation
49 Ailgemeine Verwaltung

Beschaffung und Absatz
5l Material- und Lagenvirtschaft
52 Absatz, Kundendienst und Werbung

K u I t u r -, S o z i a I w e s e n u n d B e t reu u n g s e i n r i c h t u n g e n

Kader und Bildung

Betriebssicherheit
Übrige Arbeitsbereiche
9l Fuhrpark
92 Zweiglypische Arbeitsbereiche

Arbeitszeitbilanz

Planungsinstrument zum Ausweis der nominellen Arbeitszeit, der tatsächlichen Arbeitszeit (ohne Überstun-

den), des Erholungsurlaubs und der Ausfallzeit nach Ausfallarten.

Arbeitszeitfonds

Plan- oder Istgröße, die die Summe der tatslichlichen Arbeitsstunden zur Erfüllung der Aufgaben im Arbeits-

prozeß in einem bestimmten Zeitraum beinhaltet.

- G e p I a n t e r A r b e i t s z e i t f o n d s

Plansumme der Arbeitsstunden, die sich aus der geplanten fuEahl der Arbeitskräfle unter Berücksichtigung

der geplanten 7*iten für Erholungsurlaub und für Arbeitszeitausfalle ergibt.

-Tatsächl icher Arbei ts zeitfonds
Istgroße der tatsächlich geleisteten Arbeiszeit bzw. Summe der geleisteten Aöeitsstunden der fubeitskäfte.

Normalarbeitszrit/Normalarbeitsstunden

Gesetzlich festgelegte wöchentliche Arbeitssnrnden der Arbeiter und Angestellten. Das sind:

- 43,75 Stunden für die im Einschichtsystem Arbeitenden,

- 42 Stunden für die im Zweischichtsystem Arteitenden und für Jugendliche bis zur Vollendung des

16. I-ebensjatues,

- 40 Srunden für alle im Dreischichtsystem Arbeitenden und für werkültige Mütter mit mehreren Kindern bis

zu 16 Jahren oder mit einem schwerstgeschädigten Kind.

Überstunden
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Angeordnete Arbeitsstunden, die über die Normalarbeitszeit hinaus geleistet und für die Lohn und Zuschläge

entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gezahlt werden. Dazu zählt auch Arbeit an Sonn- und Feierta-

gen, die nicht im Arbeitszeitplan vorgesehen war, und Arbeit an arbeitsfreien Tagen, wenn dafür keine andere

Freizeit gewährt wird.

Ebenfalls als Überstunden zählen:

- effektiv über die Normalarbeitszeit angefallene Einsatzstunden der Pkw-Fahrer, die mit Pauschallohnsätzen

abgegolten werden,

- Stunden für geleistete tubeit während der Arbeitsbereitschaft (AGB § 180 Abs. 3).

Nominelle Arbeitszeit (Kalenderarbeitszeit)

In einem bestimmten Zeitraum auf der Grundlage der Normalarbeitszeit (ohne Zeit für bezahlte arbeitsfreie

Wochenfeiertage) mögliche Arbeitsstunden.

Die nominelle Arbeitszeit wird in den Betrieben übenriegend aus den ArbeitszeitplänEn, Arbeitszeitnachweisen

u.ä. ermittelt durch

- Addition der Soll-Stunden (ohne Stunden für bezaNte arbeitsfreie Wochenfeiertage) oder

- Addition der Ist-Stunden, die Bestandteil der nominellen Arbeitzeit sind (tatsächlich geleistete Aöeitszeit

ohne iJberstunden, Erholungsurlaub und Ausfallzeiten insgesamt ohne Zeiten für bezahlte aöeitsfreie

Wochenfeiertage).

Als Näherungswert wird die Höhe der nominellen Arbeitszeit erminelt durch

Multiplikation der Kalenderaöeitstage mit der durchschnittlichen titglichen Normalaöeitszeit und der Anzahl

der Aöeitskrä-fte (in Vollbeschäftigteneinheiten).

Kalenderarbeitstage

= Kalendertage

./. Sonntage

.1. arbeitsfreieSonnabende

.1. arbeitsfreie Wochenfeiertage bzw. die dafür gewährten anderen arbeitsfreien Tage

In Betrieben mit durchgehendem Schichtsystem sind die Kalenderarbeistage aus der fuzahl der zu leistenden

Schichten zu ermineln.

Tatsächlich geleistete Arbeitszeit

(al s Planungskennziffer "TaMchlich zu lei stende Arbeitszeit")

Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden (einschließlich Überstunden). Hierar zählen auch innerhalb der Normal-

arbeitszeit liegende unproduktive Stunden, die nicht zu den Ausfallzeiten rechnen, wie z.B. gesetzlich festge-

legte arbeitsbedingte bezahlte Pausen und Wegezeiten.
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Erholungsurlaub

Freizeit, die den Arbeitern und Angestellten järhrlich zur Erhaltung ihrer Gesundheit und Leistungsl?lhigkeit

aufgnrnd gesetzlicher Bestimmungen gewährt und für die vom Betrieb eine Urlaubwergütung in Höhe des

Durchschninslohnes gezahlt wird.

Der Erholungsurlaub ergibt sich aus dem Rechtsanspruch auf:

- Grundurlaub bzw. erhöhten Grundurlaub,

- arbeitsbedingten Zrrsatzurlaub,

- Zusatnrlaub für Schichtarbeiter,

- Zrrsalntrlaub für Schwerüeschädigte, Tuberkulosekranke und Tuberkuloserekonvaleszenten sowie Blinde,

- Zusalzvrlaub filr Tätigkeiten unter klimatisch erschwerten Bedingungen,

- altersbedinglen Zusatzurlaub,

- personengebundene Urlaubstage.

Ausfallzeiten

Zeitverluste an der nominellen Arbeitszeit, die dem Betrieb aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, durch Stö-

rungen im Betriebsablaufoder aus sonstigen Gründen entstehen, unabhängig davon, ob der Betrieb durch ge-

setzliche Bestimmungen zu lnhnzahlungen für die ausgefallene Arbeitszeit verpflichtet ist.

N i c h t dazu zählt der Erholungsurlaub (eigenständiger Bestandteil der nominellen Arbeitszeit).

a) Durch gesetzliche Regelungen begründete Ausfallzeiten
Dazu gehören:

- bezahlte Freistellung von der Aöeit,
- Ausfal lzeit aufgrund gesetzl icher Schutzbestimmungen,

- Schwangerschafu- und Wochenurlaub.

Bezahlte Freistellung von der Arbeit
Arbeitsbefreiungen aufgnrnd gesetzlicher Bestimmungen, für deren Dauer die Arbeiter und Angestellten

einen Ausgleich in Höhe des Dwchschnittslohnes bzw. des Tariflohnes erhalten.

Dazu gehören z. B. Freistellungen

- zur Wahrnehmung staatlicher und gesellschaftlicher Funktionen,

- zur TeiInahme an Lehrgängen, Lrhrveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen,
- bei eigener Eheschließung und bei Niederlrunft der Frau,

- bei Wohnungswechsel mit eigenem Haushdt,
- beim Tod des Ehegatten, eines Elternteiles, eines Kindes oder eines zum Haushalt gehörenden Familien-

mitgliedes,

- bei Vorladung vor ein Gericht oder ein staatliches Untersuchungs- oder Kontrollorgan (außer Fälle ent-
sprechend § 184 Absatz 2 AGB),

- anm Arztbesuch, Besuch der Schwangeren- oder Mütterberatungsstellen,

- für Stillpausen der Mütter im Rahmen der gesetzlich festgelegten Stillzeit (darüber hinaus gewährte Frei-
zeit ist "unbezahlte Freistellung"),

- für Hausarbeitstage.
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Ausfallzeit aufgrund gesetzlicher schutzbestimmungen

Zeitdifferenz zur Normalarbeitszeit der Arbeiter und Angestellten durch Verküranng der wöthentlichen Ar-

beitszeit aufgnrnd von gesetzlichen Bestimmungen anm Schutze der Arbeitskraft bei Arbeiten unter beson-

ders schweren oder gesundheitsgefllhrdenden Bedingungen - siehe Anordnung Nr. 4 zur Verordnung über

Arbeitszeit ... vom 20.07.1967 (GBl. II Nr. 70).

Die ZeitdifferenzrfiNormalarbeifszeit bei Schonarbeit in Form von Arbeitszeitverküranng (vgl. § 216

AGB) zählt ebenfalls hieran.

Die Ermittlung erfolgt unabhängig davon, ob für die 7*itdiftererladirekt Lohnzahlungen erfolgen oder der

Lohn indirekt im Monatslohn enthalten ist.

Schwangerschafts- und Wochenurlaub

Arbeitsbefreiung unmittelbar vor und nach der Geburt eines Kindes entsprechend den gesetzlichen Bestim-

mungen.

b) Arbeitsbefreiung durch ätzlliches Attest

Afteitsbefreiung mit Geldleistungen der Sozialversicherung bei vorübergehender Arbeitsunl?ihigkeit oder -

verhinderung.

Dazu gehören:

Ausfallzeit durch Krankheit,

Kuren,

Aöeitsbefreiung zur Pflege erkranlter Kinder.

Ausf allzeit durch Krankheit

Hieran zählt die Arbeitsunf?ihigkeit infolge von Krankheit (Einschließlich Berufskrankheit), Unfall

(einschließlich Aöeitsunfall) oder Quarantäne.

Kuren

Medizinische Maßnahmen zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung, der Gesundheit und Leistungs-

I?thigkeit der Werktlltigen.

Arbeitsbefreiung zür Pflege erkrankter Kinder

Sie wird gewährt:

- Alleinsfehenden und (unter gegebenen Voraussetzungen) verheirateten Werktätigen zur Pflege ihrer er-

kranllen Kinder,

- Im Arbeitsrechtwerhältnis stehenden Werktlitigen zur Betreuung erkranlter Kinder bei Erkrankung des

nichtbenrfstätigen Ehepartners.
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c) Ausfall zeiten infolge warte- und stillstandszeiten

Ausgefallene Arbeitszeir der Werktätigen, in der sie durch Stockungen im Produktionsablauf oder Sttlrun-

gen der gesamten Betriebstätigkeit nicht ihre geplanten ArbeitsaufBaben efü'llen konnten und ihnen keine

anderen Arbeiten übertragen wurden.

Dazu gehören auch die Ausfallzeiten infolge warte- und stillstandszeiten der werktlltigen, die Zeitlohn

(einschließlich Monaslohn oder Gehalt) erhalten'

d) Unbezahlte Freistellung von der Arbeit

Freistellung von der fubeit durch den Betrieb aus familiären oder persönlichen Gründen, für die kein An-

spruch auf Ausgleichszahlung aufgrund gesetzlicher Regelungen besteht.

Dazu gehören im wesentlichen:

- Freistellung verheirateter Werküitiger bei Erkrankung der Kinder sowie bei Erkrankung des berufstliti-

gen Ehepartners zu Sicherung der Betreuung der Kinder, für die kein Anspruch auf eine SV-Geldlei-

srung besteht

- Freistellung der Ehepartner von Berufssoldaten und Angehörigen anderer bewaffneter Organe'

e) Unentschuldigtes Fehlen

Ausgefallene Arbeitszeit durch Fernbleiben von der Arbeit ohne Zustimmung des Betriebes'

Bezahlte Ausfallzeiten

Ausgefallene Arbeitszeiten, für die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Zahlungen aus dem Lohnfonds (Lohn'

Vergütungen, AusgleichszaNungen) erfolgen.

Hierzu gehören:

Freistellung von der fubeit (mit Ausgleichszahlungen),

- Ausfallzeit aufgrund gesetzlicher Schutzbestimmungen,

Ausfallzeiten infol ge Warte- und Sti[standszeiten'

Nicht hieran zählen:

Erholungsurlaub,

bezahlte arbeisfreie Wochenfeiertage (sie sind nicht Bestandteil der nominellen Arbeitszeit),

Z*itdifrerenzen, die im Zusammenhang mit gesetzlichen Arbeitszeiwerküranngen entstehen, unabhängig

davon, daß Lohnausgleichszahlungen erfol gen.
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Ausfallz.eiten mit Geldleistungen der Sozialversichentng

Ausfallzeiten, für deren Dauer Arbeiter und Angestellte entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Aus-

gleichszahlungen der Sozialversicherung (SD erhalten'

Hierzu gehören:

Arbeitsbefreiung durch äraliches Attest,

Schwangerschaft s- und Wochenurlaub.

N icht bezahlte Ausfallzeiten

Freistellung von der Arbeit aus persönlichen oder familiären Grilnden, für die kein Anspruch auf Lohnaus'

gleich aufgnrnd gesetzlicher Bestimmungen besteht. Hierar gehören:

- unbezahlte Freistellung sowie

unentschuldigtes Fehlen.

Bezahlte 7*iten

Summe der aus dem Lohnfonds bezahlten Stunden'

Dazu gehören:

die tatsächlich geleistete Arbeitszeit einschl' Überstunden,

Erholungsurlaub,

aus dem Lohnfonds bezahlte Ausfallzeiten,

bezahlte aöeitsfreie Wochenfeiertage,

bezahlte Stunden für freiwillige Produktionseinsätze im Rahmen von Sotidaritlitsalitionen,

bezahlte stunden für Belehrungen außerhalb der Arbeitszeit gemäß § 215 AGB'

vergütete stunden für Arbeitsbereitschaft gemäß § 180 AGB, in welchen keine Arbeit geleistet wird'

@ie Zeitdifferenz, die im Zusammenhang mit gesetzlichen ArbeitszeiNerküranngen entsteht, zäNt unabhängig

davon, daß die Tariflöhne bzw. -gehälter unverändert bleiben und StundenlÖhner einen Lohnausgleich erhal-

ten, nicht als bezahlte Zeit.)

Bezahlte arbeitsfreie \ilochenfeiefi age

Tage der Aöeitsruhe aufgrund gesetzlicher Bestimmungen,, für die den Arbeitern und Angestellten ein Aus-

gleich für die ausgefaltene Arbeitszeit in Höhe des Zeitlohnes aus dem Lohnfonds zu zahlen ist'

Lchrlinge

Jugendliche, die im Rahmen eines LehrverhäItnisses (fubeitsrechtsverhältnisses besonderer Art) auf der

Grundlage eines Lehwertrages in einer gesetzlich festgelegten Ausbildungszeit und entsprechend der Systema-

tik der Facharbeiterberufe

- einen Facharbeiterberuf erlernen oder

auf Teilgebieten von Facharbeiterberufen ausgebildet werden oder

in der Benrfsausbildung mit Abitur gleichzeitig mit der Facharbeiterqualifikation die Hochschulreife erwer-

ben.
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Beruf

Komplex von Voraussetzungen - Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten -, der zur Ausführung gesellschaft-

lich notwendiger Tätigkeiten auf einem bestimmten Arbeisgebiet erforderlich ist, meist in Form einer syste-

matischen Ausbildung erworüen und durch staatliche Zeugnisse des Facharteiter- oder Meisterabschlusses

bzw. Fachschul- oder Hochschulabschlusses bele4 bzw. durch Attestation zuerkannt wird' Der Benrf ist durch

die Berufsart und durch das Berufsniveau gekennzeichnet. Während die Art des Benrfes den Ennvicklungs-

stand der benrflichen Aöeitsteilung in den Anforderungen an die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

widerspiegelt, charakterisiert das Niveau des Berufes das Ausmaß dieser Anfordenrngen. Der Beruf ist so-

zialökonomisch und konkret-historisch bestimmt, indem er sich entsprechend dem gesellschaftlichen und wis-

senschaftlich-technischen Fortschritt und den damit verüundenen Veränderungen in Inhalt, Charakter und

Teilung der Arbeit entwickelt.

Qualifikation

Gesamtheit der durch Aus- und Weiterbildung sowie durch Erfahnrngen in der praktischen Tätigkeit erworbe-

nen Voraussetzungen - Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten - eines Menschen zur Ausübung gesellschaft-

lich nützlicher Täti gkeiten.

Die eualifikation ist durch die Qualifrkationsart und durch das Qualifrkationsniveau gekennzeichnet' Während

die Art der eualifftation den Stand der gesellschaftlichen Arbeisteilung in den Anforderungen an die Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiren widerspiegelt, charakterisiert das Niveau der Qualifikation - gegliedert

nach Qualifrkationsstufen - das Ausmaß dieser AnforderunS,en'

Qualifikationsstufen

Gliederung nach qpi schen Stufen des Qualifrkationsniveaus :

Hochschulkader,

Fachschulkader,

Meister,

Facharbeiter,

Personen mit Teilausbildung,

Personen ohne abgeschlossene berulliche Ausbildung'

Arbeitskräfte mit eb geschtossener berufl icher Ausbildung

personen, die den Qualifrkationsstufen Hochschulkader, Fachschulkader, Meister und Facharbeiter zuzuordnen

sind sowie personen, die eine Ausbildung auf Teilgebieten von Facharbeiterbenrfen abgeschlossen haben'
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Eocbschulkader

- Personen, die in einer beliebigen studienform @irekt-, Fern-, Abend- oder externes studium) an einer uni-

versiät, Hochschule,, Ingenieurhochschule, Akademie oder an einem Institut mit Hochschulcharakter den

Hochschulabschluß entsprechend den geltenden rechtlichen Regelungen enrorten haben'

- personen, denen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder wissenschaftlicher Leistungen ein wissen-

schaftlicher Grad oder Titel zuerkannt wurde (2. B. Attestation im Bereich Volksbildung,, Dr. h. c', Profes-

sor, Kammersänger),

Inhaber gleichwertiger Abschlußzeugnisse staatlich anerkannter höherer Schulen und Universiläten anderer

Länder.

N i c h t a I s H o c h s c h u I k a d e r zähle n:Teilnehmeraneinemverkürzten sonderstudium(z'

B. Teilstudium), das nicht mit dem Enverb eines Hochschulabschlusses entsprechend den geltenden rechtlichen

Regelungen endet.

Fachschulkader

personen, die an einer Ingenieur- oder Fachschule in einer beliebigen Studienform oder extern den Fach-

schulabschluß entsprechend den geltenden Rechtworschriften enryorben haben und denen eine Benrfsbe-

zeichnung der Fachschulausbildung erteilt wurde'

- personen, denen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen der Fachschulabschluß bzw. eine Berufsbezeichnung

der Fachschulausbildung zuerkannt wurde.

personen, die an staatlich anerkannten mittleren und höheren Fachschulen anderer Llinder eine Ausbildung

abgeschlossen haben, die der Anforderung des Fachschulabschlusses in der DDR entspricht, und ein ent-

sprechendes Zeugnis besitzen.

Nicht als Fachschulkader zählen:

Teilnehmer an einem Fachschulteilstudium, das nicht zum Fachschulabschluß fühtt,

Meister, auch wenn die Ausbildung an einer Ingenieur- oder Fachschule erfolgte.

Meister

Q u a I i f i k a t i o n s s t u f e

personen,, die über eine abgescilossene Ausbildung als Meister bzw. als Meister des Handwerks verfügen

bzw. denen aufgrund langiähriger "Berufserfahnrngen und Leitungserfahrungen" entsprechend den Rechts-

vorschriften die Qualifrkation als Meister zuerkannt umrde'

Nicht hierar zählen in Meisterfunlctionen eingesetzte oder den Begri.ff "Meister" als Tätigkeitsbezeichnung

füfuende Arbeitskräfte, die keinen Meisterabschluß haben'

I
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TätigkeitsgruPPe
personen, die gemäß Aöeitwetuag nach dem prinzip der Einzelleitung einen Meisterbereich (Produktions-

bzw. Leistungsbereich) leiten; sie besitzen für ihre Tätigkeit charakteristische Befugnisse, z'B' Weisungs-

und Entscheidungsbefugnis (vgl. GBl. I 1975 Nr' l)'

Im Regelfall verfi.igen als Meister tätige Personen und ihnen in der Funktion gleichgestellte Leiter über eine

entsprechende Qualifrkation (Meister-, Hoch- oder Fachschulabschluß).

Aufgnrnd der ausgeübten Tätigkeit - jedoch unabhängig vom erreichten Qualifikationsstand - gehören Mei-

ster und ihnen gleichgestellte Leiter zum ltitungspersonal'

Nicht dazu zählen Beschliftigte mit Meisterqualifikation, die keine Leitungsfunktion ausüben (z'B' Lehrmei-

ster, Schäfermeister).

Facharbeiter

personen,, die über die Benrfsausbildung oder im Rahmen der Envachsenenbildung nach abgescilossener

Ausbildung die Facharbeiterprtifung bestanden haben und im Besitz einer Urkunde über die Ausbildung zum

Facharbeiter, eines Facharbeiterzeugnisses bzw. Facharbeiterbriefes sind oder denen aufgrund langiähriger Be'

nrfserfahrungen entsprechend den Rechtworschriften die Facharbeiterqualifikation zuerkannt *urde' N i c h t

als Facharbeiter zählen personen, die im Rahmen der Benrfsausbildung oder der Erwachsenenbildung auf reil-

gebieten von Facharbeiterberufen (vgl. Systematik der Facharbeiteöerufe) ausgebildet wurden'

Arbeitskräfte mit Teilausbildung

personen, die in der Benrfsausbildung oder im Rahmen der Envachsenenbildung eine Ausbildung auf Teilge-

bieten von Facharbeiterberufen abgeschlossen haben und im Besitz eines entsprechenden Zeugnisses sind'

Arbeitskräfte ohne abgeschlossene berufliche Ausbildung

Personen, die keiner Qualifrkationsstufe zuzuordnen sind'

Ausbildun gsgerechter Einsatz

Der ausbildungsgerechte Einsatz eines Werkuitigen ist gewährleistet, wenn seine ausgeübte Tätigkeit seiner

benrflichen Ausbildung entspricht.

Qualifikationsgerechter Einsatz

Der qualifikationsgerechte Einsatz eines Werktätigen ist gewäfuleistet, wenn seine ausgeübte Tätigkeit seinen

durch einen Benrfsabschluß, durch Weiterbildung sowie durch Erfahrungen in der praktischen Tätigkeit er-

worbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten entspricht'

Benrfsabschlüsse sind die durch staatliche Dokumente nachgewiesenen Fachaöeiter-, Meister', Fachschul-

oder Hochschulabschlüsse.
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Tätigkeit

Teil der gesellschaftlichen Gesamtaöeit, den ein Werkultiger ... im Rahmen der gesellschafllichen Arbeitstei-

lung übenviegend verrichtet. Dabei kann es sich sowohl um einfache Tätigkeiten handeln, die ohne spezielle

Ausbildung ausgeübt werden können, als auch um komplizierte Tätigkeiten, die eine spezielle Ausbildung

voraussetzen. Der Begriff "Tätigkeit" ist nicht mit dem Begriff "Beruf identisch.

Arbeitseinkommen

Teil der Gesamteinnahmen der Bevölkerung, der das unmittelbar oder mittelbar auf der Arbeitsleistung beru-

hende Bruttoeinkommen der Arbeiter und Angestellten beinhaltet und ihrer individuellen Konsumtion dient:

- Bruttolohn,

Prämien,

andere zum Arbeitseinkommen zählende Einkiinfte.

a) Bruttolohn
Teil des Arbeitseinkommens (Geldlohn und Naturalbezüge im Geldausdruck ohne Abzug von Steuern und

SV-pflichtbeiträgen), der auf tarillichen Regelungen, rahmenkollektiwertraglichen Vereinbarungen oder

besonderen gesetzlichenFestlegungenberuht und derimRahmendesbetrieblichen L o h n f o n d s an

zahlen ist.

Dazu gehören:

- alle Lohnbestandteile (Grund-/Tariflohn bzw. Grund-/Tarifgehalt, LohnprämieAvlehrlohn, Zuscltläge;

außerdem Ausgleichzahlungen nach den §§ 89 (3),90 (4), ll3 bis l15, 121, 165 (3), 182 bis 185, 199,

216,248 und 249 AGB),

- zusätzliche Belohnung für Arbeiter und angestellte (2.8. im Bergbau, bei der Deutschen Reichsbahn und

der Deutschen Post).

N i cht dazugehören VergütungenfürzusätzlicheArbeitgemaßZiff.3 BuchstabenaundcdesBe-

schlusses vom 14. August 1975 zur Erhöhung von Ordnung und Disziplin sowie zur Durchsetzung einer

straffen Kontrolle bei Leistung zusätzlicher tubeit (GBl. I Nr. 35, S. 631) sowie § 2 der Anordnung vom

25. August 1975 über die Zulässigkeit, Vergütung und Kontrolle von zusätzlicher tubeit bei der Vorbe-

reitung und Durctrführung von Baumaßnahmen (GBl. I Nr. 35, S. 632)'

b) Prämien

Teil des fubeitseinkommens, der auf Anerkennung besonderer oder überdurchschnittlicher Leistungen be-

ruht und der nicht im Rahmen des betrieblichen Lohnfonds zu zalrlen ist.

Dazu gehören:

- Prämien aus dem betrieblichen Prämienfonds,

- Prämien für MaterialeinsParung.

N i c h t zu den Prämien gehören Vergütungen sowie Entschädigungen für Aufivendungen, die im Rah-

men der Neuereryerordnung gezahlt wurden.
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c) Andere zum Arbeitseinkommen zählende Einkünfte
Teil des Arbeitseinkomrnens, dem im wesentlichen soziale Aspekte zugrunde liegen und der außerhalb des

Lohnfonds aufgrund gesetzlicher Bestimmungen über die Betriebe gezahlt wird bzw. aufgrund betrieblicher

Vereinbarungen @etriebskolleltiwertra g) gezahlt werden kann'

Dazu gehören:

- Lohn-, Sonder- und Ehegattenzusciläge, die als Ausgleichsbeträge für entstandene Mehraufruendungen lt.

Verordnung vom 28.5.1958 (GBl. I Nr. 34 und 35) gezahlt werden (soweit nicht bereits Einarbeitung in

die Tarifsätze erfolgle),

- Staatliches Kindergeld, das bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen monatlich je Kind gezahlt

wird,

- Weihnachtsgeld. Jährlich einmalige Zahlung an Beschäftigte mit einem monatlichen Bruttodurchschnitts-

verdienst bis zu 500 bzw. 520 Mark (GBl. II 1966 Nr. 135, S. 853)'

- Jährliche zusätzliche Vergtitung im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Volksbildung sowie Berufsbil-

dung u.a. Bereichen.

Bruttolohnsumme

Gesamtbetrag der Bruttolöhne (Geldlohn und Naturdbezüge in Geldausdruck).

N i c h t zur Bruttolohnsumme zählt rlas auf der Grundlage des § 143 AGB an Lehrlinge während der Be-

nrfsausbildun g monatl ich zu zahlende Entgelt (Lehrli ngsentgelt).

Es besteht keine völlige Identität zwischen der Bruttolohnsumme als verausgabten Lohnfonds und der Kosten-

art "Tariflöhne und leistungsabhängige Löhne" des jeweiligen Bereichs- bant. Zweigkontenrahmens.

Nettolohnsumme

Bruttolohnsumme abzüglich Lohnsteuer und einbehaltene SV-Pfl ichtanteile.

Der Beitrag für zusätzliche Versicherungen (Kranken-Tagegeld oder Renten) gehört nicht zum SV-Pflichtan-

teil und muß daher in der Nettolohnsumme enthalten sein.

Lohn gru p pe/Gehalts gru p pe

Ergebnis der Differenzierung des Grund-/Tariflohnes bzw. -gehaltes im Tarifsystem nach der erforderlichen

Qualifikation und Verantwortung der Arbeiter und Angestellten'

Lohnstufe

Gruppierungsmerkmal für die Gliederung der Arüeiter und Angestellten nach ihrer Lohnhöhe entsprechend

den festgelegten Gruppenbreiten (2.B. Gruppenbreiten von 50 oder 100 Mark).
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Lohnfonds

In der Lohnplanung verwendeter Begriff, der im Maßstab der Volkswirtschaft die Bruttolohnsumme der Arüei-

ter und Angestellten als Teil geplanten Nationaleinkornmens beinhaltet. Er umfaßt die Bruttolöhne aller Arbei-

ter und Angestellten, unabhängig davon, ob der Lohn kostenwirksam ist, oder aus anderen Mineln finanziert

wird (2. B. Lohn fitr Arbeiter und Angestellte in sich selbst finarzierenden Einrichrungen der Arbeiterversor-

gung).

Lohnfonds fü r besondere erbeitsrechtliche Anspräche

Teil des Lohnfonds,, der auf der Grundlage von Rechtworschriften bzw. arbeitsrechtlichen Regelungen bei

Vorliegen folgender Bedingungen zu zahlen ist:

- Ansprüche filr ununterbrochene Beschäftigung, insbesondere zusätzliche Belohnung und Treueprämie,

- Zuschläge aufgrund besonderer Arbeitsbedingungen, für Sonn-, Feiertags-, Nacht- und Überstundenarbeit,

Arbeitserschwernisse sowie für Schichtprlimien gemäß der Verordnung vom 12. September 1974 (GBl' I Nr

51, s. 477),

- Zuschläge für besondere Einsatzbedingungen an Beschäff.igtengruppen, insbesondere für Schiffbau, Gieße-

reien, Kernkraftwerke, Trassenbau, FDJ-Initiative Berlin,

- Ausgleichszahlungen für Freistellungen von der Arbeit.

Pr[mienfonds

Zweckgebundener, eigenverantwortlich venyalteter finanzielter Fonds der Betriebe und Einrichtungen anr

prämierung besonderer Kollektiv- und Einzelleistungen von Arbeitern und Angestellten des Betriebes. Die Bil-

dung und Venuendung wird durch gesetzliche Bestimmungen geregelt'

Lohngliederung nach Lohnbestandteilen

a) Grund- lTar if lohn bzw. Grund-lT arifgehalt
Teil des Bruttolohnes, den die Arbeiter und Angestellten entsprechend der tariflichen Einstufung für die tat-

säcilich geleistete Arbeitszeit (einschließlich Überstunden) sowie fiiI afteitsfreieT*iten, für die Aus'

gleichszahlungen festgelegt sind, erhalten. Die ZaNung erfolgt für Qualifikation und Verantwortung bei Er-

füllung der Leistungsanforderungen entsprechend der Arbeitsaufgabe.

b) L o h n p rä m i e /M e h r I o h n / G e h a I t s - b z w. L e i s tu n g s z u s c h I ä g e

Teil des Brunolohnes für die Erfüllung bzw. Überefüllung vorgegebener qualitativer und quantitativer Lei-

stungskennzahlen bei Anwendung lei stungsorientierter Lohnformen.

Dazu gehören:

- Lohnprämie,

- leistungsorientierte Gehaltszuschläge,

- aufgabengebundene Leistungszuschläge.



t989125

c) Zuschläge
Teil des Bruttolohnes, den die Arbeiter und Angestellten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen

aufgrund besonderer Bedingungen,, unter denen sie ihre Arbeit ausführen, erhalten, z. B. Zuschläge für

- Schichtarbeit,

- Sonntags-, Feiertags-,, Nachtarbeit,

- Überstunden,

- erschwerte Arbeitsbedingungen usw.

Lohn gliederun g nacb Kontenrahmen

Der wesentliche Unterschied zwischen Lohngliederung nach Lohnbestandteilen und Lohngliederung nach dem

Kontenrahmen der Wirtschaftsbereiche besteht im Ausweis des Lohnes für arbeitsfreie 7*it - z. B. Urlaub, Wo-

chenfeiertage, Frei stellun gen - als besondere Lohnkostenart "Zusatzlohn" .

Lohnformen

In der sozialistischen Wirtschaft der DDR angewandte Grundform ist der Prämienlohn. Daraus abgeleitete

Formen sind der Prämienstücklohn bzw. Prämienzeitlohn. Die Anwendung leistungsstimmulierender Lohn-

formen beruht auf den Grund-/Tariflöhnen bzw. Grund-/Tarifgehältern sowie quantitativen und qualitativen

Kennzahlen der Arbeitsteistung. Jede Lohnform kann - entsprechend den jeweiligen konkreten Voraussetzun-

gen - für Kollehive, Einzelpersonen oder kombiniert angewendet werden.

Die gebräuchlichsten sind:

-Prämienlohn/Gehalt mit Lohnprämie
Lnhnform, bei der die Entlohnung auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Leistungskennzahlen

erfotgt, die das materielle Interesse der Werktlitigen auf die umfassende Intensivierung richten.

-Prämienstücklohn
Lohnform, bei der d.ie Entlohnung in Abhängigkeit von der Mengenleistung erfolgt und Lohnprämien bei Er-

füllung weiterer Lei stungskennziffern gezahlt werden.

-Prämienzeitlohn
Lohnform, bei der die Entlohnung nach der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden erfolgt und zum tarillichen

Zeitlohn eine Lohnprämie gewährt wird.

Zahlung und Höhe der Prämie sind von der Efülung der Lristungskennziffern abhängig.

- G e ha I t m i t I e i st u n g so ri e n t i e rte n Ge ha I t s zu sc h I äge n

Haupdorm des leistungsorientierten Gehals für Hoch- und Fachschulkader, Meister und technisch{konomi-

sche Fachkräfte. Der leistungsorientierte Gehaltszuschlag richtet sich nach der ErfüLllung von Leistungs-

kennzifrern oder -kriterien, die das materielle lnteresse der Werktlitigen auf die umfassende Intensivierung

richten.
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- G eh a I t m i t a uf gabe n gebu nde n e n Le i stu n g s zu sc h I äge n

Aufgabengebundene Leistungszuschläge sind die spezifische Form der leistungsorientierten Gehaltsgestal-

tung fitr Hoch- und Fachschulkader, die volkswirtschaftlich bedeutende Forschungs- und Entwicklungs- bav

Projeltierungsaufgaben lösen.

Lchrlingsentgelt

Für die Dauer des Lehrverhältnisses monatlich an Lehrlinge gezahlter Geldbeuag, dessen Höhe nach Lehrhalb

jatuen gestaffelt ist (GBl. I l98I Nr. 17, S. 231)'

Arbeitsnormung

Aufgabe der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation. Sie hat u. a. dasZiel, den erforderlichen ArbeitsaufiYand

für die Ausflihrung eines Arbeitsauftrages festzulegen.

Der Arbeitsaufivand wird auf der Basis technischer Kenngrößen, effektiver Technologien,, moderner Formen

der produlrilionsorganisation, rationeller Arbeitsmethoden und anderer wissenschaftlich gestalteter Arbeitsbe'

dingungen sowie der besten Aöeitserfahrungen der Werktlttigen ermittetn und durch die Arbeisnorm festge-

legt.

Arbeitsnorm

Allgemeine Bezeichnung für Kennziffern des Aufirandes an lebendiger Arbeit, i. d. R. bezogen auf einen abge-

grenzten und beschriebenen Arbeitsauftrag eines oder einer Gruppe von Werktätigen. Der Aöeitsauftrag kann

einen Arbeitsgang, Teile davon oder mehrere Arbeitsgänge umfassen'

Bestandteile der Aöeitsnorm sind die Beschreibung der technischen, technologischen und organisatorischen

Bedingungen der Aöeitsausfühnrng (Arbeitscharakteristik) sowie die Maßangabe für den dazu erforderlichen

Arbeitsaufiryand §ormzeit je Aöeitsaufuag, Stück pro Schicht, Arbeitskräfte je Schicht u' ä.).

Arbeitsnormen fungieren als wichtige Grundlagen der Planung und Organisation der Produktion und Arbeit'

des effektiven Einsatzes des Arbeitsvermögens sowie der leistungsgerechten Entlohnung der Werktätigen.

In Abhängigkeit unterschiedlicher technischer, technologischer und organisatorischer Bedingungen der Arbeit

kommen unterschiedliche Normenarten zur Anwendung.

Normenatten

Entsprechend der Widerspiegelung des Zusammenhanges zwischen Aöeitsaufuand und quantitativem, meßba-

rem Arbeitsergebnis werden arei Normenarten unterschieden, die Mengennorm und die Besetzungsnorm-

{
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Mengennorm

Mit der Mengennorm wird das Verhältnis von Arbeitszeitaufuand zum Arbeitsumfang eines Arbeitsauftrages

festgelegt. Sie widerspiegelt ein proportionales Verhältnis zwischen Arüeitsaufivand und Arbeitsergebnis'

Formen der Mengennorm:

-Zeitnorm
Mit der Zeitnorm wird der in Zeiteinheiten gemessene Arüeitsaufivand festgelegt, der zur Ausfühnrng eines

Arbeitsaufu a ges benöti gt wird.

-Naturalnorm
Mit der Naturalnorm wird festgelegt, welches Arbeisergebnis, gemessen in naturalen Maßeinheiten, in einem

bestimmten Zeitraum erreicht werden kann.

-Mehrmaschinennorm
Mit der Mehrmaschinennorrn wird unter Beachtung der Auslastung des Maschinenzeifonäs, der Nutzung der

Arbeitszeit und der Entwicklung der Kosten je Erzeugniseinheit die optimale Anzahl der von einem Arbeiter

oder einem Arbeitskoltelrtiv zu bedienenden Maschinen und die je Zeiteinheit zu beaöeitende Menge von

Aöeitsgegenständen festgelegl.

-Mehrarbeitsstel lennorm
Mit der Mehrarbeitsstellennorm wird unter Beachtung der Auslastung des Maschinenzeitfonds, der Nutzung

der Arbeitszeit und der Entwicklung der Kosten je Erzeugniseinheit die optimale Anzahl der von einem Ar'

beiter oder einem Arbeiskollektiv zu bedienenden Arbeitsstellen (ohne Mehrmaschinenbedienung) und die je

Zeiteinheit zu beaöeitende Men ge von Arbeitsgegensllinden festgelegt.

-Plannorm
Mit der plannorm werden quantitative und qualitative Kennzahlen festgelegt, die aus dem Betriebsplan abge'

leitet wurden und von den Werktlitigen beeinllußbar sind. Solche Kennzahlen beziehen sich auf die Menge

herzustellender Erzeugnisse und z.B. auf die Qualität oder auf die Nutzung der Arbeitszeit.

Besetzungsnorm

Mit der Besetzungsnorm wird der quantitative und qualitative Arbeiskräfteaufuand für einen bestimmten Ar-

beitsumfang (2.8. Arbeitsplatz, Arbeitsaufgabe, Arbeitsbereich, Betriebsabschnitt) festgelegl. Sie wird vor al-

lem dann angewendet, wenn zwischen Arbeitszeitaufuand und mengenmäßigen Arbeitsergebnis kein propor-

tionaler Zusammenhang besteht.

Formen der Besetzungsnorm:

-Arbeitskräftenorm
Mit der Arbeitskräftenorm werden die notwendige Anzatrl und die Qualifikation der Arbeitskrafte für einen

bestimmten Arbeitsbereich festgelegt.
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-Bedienungsnorm

Mit der Bedienungsnorm wird die Anzahl der Ausrüstungen, Produktionsflächen oder anderer Produktions-

einheiten festgelegt, die von einer Arbeitskraft oder einer Gruppe von Arbeitskäften bedient werden kann'

Dazu werden Reihenfolge und Zeitpunlr der Tätigkeiten sowie Anzail und Qualifikation der Arbeitskräfte

angegeben.

Qualität der Arbeitsnormen

Einteilung der Arbeitsnorrnen in technisch begrtindete Arüeitsnormen und vorläufige Arbeitsnormen ent§Ere-

chend ihrer Qualität.

Technisch begründete Arbeitsnormen (TAN)

TAN haben effeltive Technologien, moderne Formen der Produktionsorganisation, wissenschaftlich gestaltete

produktions- und Arbeitsbedingungen, rationelle Arbeitsmethoden und die besten Arbeitserfahmngen der

Werkgltigen,, die verallgemeinert und übertragen werden können, zur Grundlage. Technisch begründete Ar-

beitsnormen werden mit Hilfe der analytisch+xperimentellen oder ' auf der Grundlage von Zeitnormativen -

nach der analytisch-rechnerischen Methode ausgeaöeitet.

Schichtsystem (Schichtregime)

Betriebliche Aöeitszeitregelung, durch die im Rahmen der gesetzlich festgelegten Aöeitszeit Dauer und Lage

der täglichen Arbeitszeit entsprechend den betrieblichen Bedingungen und den Erfordernissen des Produlri-

onsprozesses als Ein- oder Mehrschichtarbeit geordnet sind.

Mehrschichtarbeit

Form der betrieblichen Aöeitszeitregelung, um durch mehrfache Besetzung der Arbeitsplätze mit wechselrden

Arüeitskräften in aufeinanderfotgenden Schichten die zeitliche Auslastung des Produktionsfonds und damit die

Grundfondseffektivität zu erhöhen bzw. die durchgehende Besetzung der Arbeitsplätze nt sichern.

Schichtbesetzun g/Schichtstärke

Anzahl der in den einzelnen Schichten eingesetzten Arbeitskräfte in einem bestimmten Zeitraum.

Dabei erfolgt der Nachweis grundsätzlich nach 3 Schichten (1. Schicht, 2. Schicht, 3. Schicht).

Alle nach anderen Schichtarten (Schichfolgen) mehrschichtig arbeitenden Arbeitskrärfte sind sinnvoll eimr-

ordnen.
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Beispiele: Schichtdauer = 12 Stunden

Zuordnung l. Schicht (2. B. 6'00' 18. 00 LIhr)

2. Schicht (2. B. 18.00' 6.00 LJhr)

3. Schicht (2. B. Freischicht)

Durchgehende Schichtarbeit bzw. "rollende Arüeitswoche"

Zuordnung je ll3 nr l. bis 3. Schicht

Vier-Brigadeqystem

Zuordnung der Freischichtje l/3 zur l. bis 3. Schicht

Arbeitskräfte nach dem Schichtsystem

Gruppierung der Arbeitskräfte nach dem vereinbarten Einsatz entsprechend der betrieblichen Arbeitszeitrege-

lung in Ein-, Zwei- oder Dreischichtarbeit.

Ftir die einzelnen Schichtsysteme treffen folgende durchschnittliche wtlchentliche Arbeitszeiten zu:

43,75 Stundell = Einschicht5Ystem

42,00 Stunden = ZweischichtsYstem

40,00 Stundell = Dreischichtsystem

Die Zuordnung zu den Schichtsystemen ist entsprechend der Arbeitskräftesystematik, Teil24 ' Systematik der

Schich§steme - vomrnehmen.

Dabei ist zu beachten:

. werdendie24 stundeneinesArbeitstages ständig inzwei l2-stunden-schichtenaufgeteilt,liegtAr-

beit im DreischichtsYstem vor.

. Wird ständig n u r in der Spätschicht (2. Schicht) oder n u r in der Nachtschicht (3. Schicht) geaöei-

tet, liegt fubeit im Einschichtsystem vor.

Mechanisiemngsgrad der Arbeit

Zahl des produktionspersonals, das überwiegend an Maschinen und Anlagen arbeitet, bezogen auf die Gesamt-

zahl des erfaßten Produlrcionspersonals.

Zum Produktionspersonal an Maschinen und Anlagen gehÖren:

- Produktionspersonal, das an Maschinen und anlagen re i n k ö r pe r I i c h e, relativ schwereTätigkei-

ten ausführt,

-produlilionspersonal, das ti b e r w i e g e n d k ö r p e r I i c h e Tätigkeiten zurBedienungvonMa-

schinen und anlagen verrichtet,

- Produktionspersonal, das überwiegend K o n t r o I l ' u n d Ü b e r w a c h u n g s f u n k t i o n e n

an Maschinen und anlagen zur Sicherung des störungsfreien Ablaufs des Teil- oder Gesamtprozesses ausübt'
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Automatisiemngsgrad der Arbeit

Zahl des Produktionspersonals mit Kontroll- und Übenryachungsfunktionen an Maschinen und Anlagen, bezo-

gen auf die Gesamtzahl des erfaßten Produktionspersonals.

Produktionspersonal mit Kontrotl- und Überrachungsfunktionen an Maschinen und Anlagen

Produktionsarbeiter und ingenieurtechnisches Personal mit Kontroll- und [ibenryachungsaufgaben an Maschi-

nen und Anlagen zur Sicherung des störungsfreien Ablaufs der Teil- oder Gesamprozesse. Die Arbeitsopera-

tionen zur Veränderung der Form, der Eigenschaften sowie die Fortbewegung der Arbeitsgegenstände erfolgen

durch die Maschinen oder Anlagen selbständig (automatische Maschinen, Hdb- oder Vollautomaten,, automa-

tisierte oder automatische Maschinenfließreihen, Apparate mit Meß-, Steuer- und Regeltechnik).

Eine unmittelbare Einllußnahme auf die Arbeitsoperation (Form- und Zustandsänderung des Arbeitsgegen-

standes) besteht während des Arbeitsprozesses nicht.

Beispiele:

Grundstoffrndustrie Apparate-, Anlagen- und Maschinenwäirter, deren Tätigkeit überwiegend in der Kon-

troll- und Warnrngsfunhion der Geräte und Anlagen mit selbsniiüger Meß-, Steuer-

und Regeltechnik besteht.

Metallveraöeitende Arbeiten an Revolver-, Einspindel- und Mehrspindeldrehautomaten, Fein', Lang-,

Industrie Form- und Schraubendrehautomaten, Gewinderückmaschinen

(halbautomatisch), hydraulische Spriugußautomaten, Kurbelstreckmetallpressen.


